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Introduction 

This report presents preliminary datasheets for the EnVentus™ 5MW turbine range. Since this turbine family 

is electrically a further development of the 4.0/4.2 MW turbine, accredited power quality measurements 

according to IEC 61400-21 from V136-4.2 MW and V136-3.6 MW have been used as estimate for the per 

unit performance. Based on experience, the per unit parameters remain relatively constant across rotor sizes 

and power ratings. This approach therefore provides a most likely estimate of the parameters. It is, however, 

not guaranteed that the final values will be better than the values stated in this preliminary datasheet. 

The sections in this document have been numbered according to the draft version of IEC 61400-21-1 [1]. 
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Wind turbine family 

This preliminary datasheet covers variants in the EnVentus™ 5MW turbine range according to below table. 
EnVentus™ 5MW turbine range 5.6 MW 5.4 MW 5.0 MW 

V150 X X X 

V162 X X ÷ 

Table 1 Covered variants of EnVentus™ 5MW turbine range 

 

Wind turbine general data 

Wind turbine type designation See Table 1 

Wind turbine manufacturer Vestas Wind Systems 

Table 2 Test turbine(s) 

 

Wind turbine type (horizontal/vertical axis) Horizontal 

Number of blades 3 

Rotor diameter (m) See Table 1 

Hub height (m) -- 

Blade control (pitch/stall) Pitch 

Speed control (fixed/two-speed/variable) Variable 

Generator type and rating(s) (kW) PMG up to 5850 kW (depending on turbine variant) 

Frequency converter type and rating (kVA) 4-Q back-to-back full-scale converter,  

6200 kVA  

Transformer ratio and rating (kVA) 20 – 36 kV/ 0.720 kV, 7000 kVA 

Identification of wind turbine terminals Flicker and harmonics: High voltage side of transformer 

UVRT: Low voltage side of transformer 

Table 3 Rated data 

 

Wind turbine nominal data LV-side 

Nominal power, Pn (kW) See Table 1 

Nominal wind speed, vn (m/s) See [3-7] 

Nominal apparent power, Sn (kVA) 6200 kVA 

Nominal reactive power, Qn (kVAr) +2664(cap) / -1987(ind) kVAr @ 5600 kW and U=1 p.u.  

Nominal current, In (A) 5000 A 

Nominal voltage, Un (V) 3 x 720 V phase to phase 

Nominal frequency, fn (Hz) 50/60 Hz 

Table 4  Nominal data 

 

Type of information Document name and date 

Description of the tested wind turbine, 

including settings of the relevant control 

parameters 

This document states the estimated power quality of the 

coming EnVentus™ 5MW turbine range 

Author JCOLO / POMDY 

Reviewed V02 OLHAN 

JOGN 

PCK 

Approved LAMEE 

Table 5 Document info 
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Figure 6: Time series of available power, measured active power and set point value of the grid 

frequency. 

 

 
Figure 7: Measured active power over frequency change. 
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Figure 9: Measured active power over frequency change. 

8.4.5 Reactive power control (Set-point control) 

The active power control has been tested on a 3.6MW nacelle at LORC test center. The time constants and 

accuracy of the reactive power are only determined by the converter and the control system. This has the 

same per unit settings for 3.6MW and EnVentus™ 5MW turbine range.  
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8.4.5.2.1 Settling accuracy (IEC) 

 

 
Figure 10 Test for reactive power accuracy (LV side) [14] 

 

8.4.5.2.2 Dynamic response (IEC) 

 

 
Figure 11: Reactive power measured and set-point during setting accuracy test (LV side). 
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9 Transferability of results 
 

This estimated power quality datasheet assesses the estimated performance of the EnVentus™ 5MW 

turbine range in terms of the power quality aspects. The assessment is based on test results from field 

measurements of a V117 3.6 MW 50 Hz wind turbine and of a V136 3.6 MW 50 Hz. The changes between 

the wind turbines are not expected to have significant influence in these analyses, so the results are used to 

estimate the performance. More analytically:  

 

Harmonic injection:  

The small differences in the electrical circuit of the turbine models, to allow the operation at higher power, 

are not expected to cause significant deviations related to the harmonic emission. In effect the changes 

made should, in theory, slightly improve the current emissions at higher frequencies, although this effect 

cannot be guaranteed and must be evaluated with field measurements. A change in the aerodynamics, like a 

bigger rotor, does not affect the harmonics.  

 

Voltage fluctuations - Flicker:  

The voltage fluctuations have been measured in the field for a V117-3.6 MW 50 Hz turbine and a V136-3.6 

MW 50 Hz turbine. Flicker is to some extent affected by the rotor geometry, and although the effect is rather 

limited for type 4 wind turbines, a deviation between V117-3.6 MW, V136-3.6 MW and EnVentus™ 5MW 

turbine range model is expected. Flicker must be tested in the field as the rotor size, speed and site 

characteristics affect the performance. 

The usage of flicker measurements from a 50 Hz field measurement for a 60 Hz wind turbine is valid since 

the flicker is a phenomenon with a frequency well below the grid frequency. 

 

Steady State Operation 

The maximum power is mainly determined by the power controlling software which has not been changed 

between the 3.6 MW and the EnVentus™ 5MW turbine range. The per unit values can therefore be reused. 

 

Control performance 

The active power control and ramp rate has been tested on a 3.6 MW wind turbine. Since the power control 

is mainly determined by the control systems, the per unit values can be reused for EnVentus™ 5MW turbine 

range. 

The same reasoning can be applied to the frequency control and reactive power control of the wind turbines. 

 

Dynamic performance 

The dynamic performance is also dependent on the control software, so the under/over voltage ride-through, 

and grid protections can be reused from 3.6 MW models. 
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3.3 Gliederung der Anlage in Anlagenteile und Betriebseinheiten - Übersicht

Hauptan
lage

9999

Windpark Krinitz-
Steesow

1.6.2V

AN A001

WEA A1

1.6.2V

AN A002

WEA A2

1.6.2V

AN A003

WEA A3

1.6.2V

AN A004

WEA A4

1.6.2V

AN A005

WEA A5

1.6.2V

AN A007

WEA A7

1.6.2V

AN A008

WEA A8

1.6.2V

AN A009

WEA A9

1.6.2V

BE
BE A001

Windenergieanlage
WEA 1

BE A002

Windenergieanlage
WEA 2

BE A003

Windenergieanlage
WEA 3

BE A004

Windenergieanlage
WEA 4

BE A005

Windenergieanlage
WEA 5

BE A007

Windenergieanlage
WEA 7

BE A008

Windenergieanlage
WEA 8

BE A009

Windenergieanlage
WEA 9
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AN A010

WEA A10

1.6.2V

AN A011

WEA A11

1.6.2V

BE A010

Windenergieanlage
WEA 10

BE A011

Windenergieanlage
WEA 11
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3.4 Betriebsgebäude, Maschinen, Apparate und Behälter

BE - Nr. Betriebseinheit Gebäude Nr. /
Benennung

Raum Nr. / Benennung Maschine / Apparat / Behälter

Nr. Benennung Charakteristische
Größe

Leistung/Fläche
/Inhalt

[Einheit
]

Status N=neu
V=vorh.

Ä=Änder.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A001 Windenergieanlage 
WEA 1 WEA 1 - V162-5.6 1

Windenergieanlage - 
Betriebder Anlage zur 
Gewinnung elektrischer 
Energie

Nabenhöhe 
169m; Rotordurch
messer 162m

5,6 MW N

A002 Windenergieanlage 
WEA 2 WEA 2 - V150-5.6 2

Windenergieanlage - 
Betriebder Anlage zur 
Gewinnung elektrischer 
Energie

Nabenhöhe 
169m; Rotordurch
messer 150m

5,6 MW N

A003 Windenergieanlage 
WEA 3 WEA 3 - V162-5.6 3

Windenergieanlage - 
Betriebder Anlage zur 
Gewinnung elektrischer 
Energie

Nabenhöhe 
169m; Rotordurch
messer 162m

5,6 MW N

A004 Windenergieanlage 
WEA 4 WEA 4 - V162-5.6 4

Windenergieanlage - 
Betriebder Anlage zur 
Gewinnung elektrischer 
Energie

Nabenhöhe 
169m; Rotordurch
messer 162m

5,6 MW N

A005 Windenergieanlage 
WEA 5 WEA 5 - V162-5.6 5

Windenergieanlage - 
Betriebder Anlage zur 
Gewinnung elektrischer 
Energie

Nabenhöhe 
169m; Rotordurch
messer 162m

5,6 MW N

A007 Windenergieanlage 
WEA 7 WEA 7 - V162-5.6 7

Windenergieanlage - 
Betriebder Anlage zur 
Gewinnung elektrischer 
Energie

Nabenhöhe 
169m; Rotordurch
messer 162m

5,6 MW N

A008 Windenergieanlage 
WEA 8 WEA 8 - V162-5.6 8

Windenergieanlage - 
Betriebder Anlage zur 
Gewinnung elektrischer 
Energie

Nabenhöhe 
169m; Rotordurch
messer 162m

5,6 MW N

A009 Windenergieanlage 
WEA 9 WEA 9 - V162-5.6 9

Windenergieanlage - 
Betriebder Anlage zur 
Gewinnung elektrischer 
Energie

Nabenhöhe 
169m; Rotordurch
messer 162m

5,6 MW N
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BE - Nr. Betriebseinheit Gebäude Nr. /
Benennung

Raum Nr. / Benennung Maschine / Apparat / Behälter

Nr. Benennung Charakteristische
Größe

Leistung/Fläche
/Inhalt

[Einheit
]

Status N=neu
V=vorh.

Ä=Änder.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A010 Windenergieanlage 
WEA 10 WEA 10 - V162-5.6 10

Windenergieanlage - 
Betriebder Anlage zur 
Gewinnung elektrischer 
Energie

Nabenhöhe 
169m; Rotordurch
messer 162m

5,6 MW N

A011 Windenergieanlage 
WEA 11 WEA 11 - V162-5.6 11

Windenergieanlage - 
Betriebder Anlage zur 
Gewinnung elektrischer 
Energie

Nabenhöhe 
169m; Rotordurch
messer 162m

5,6 MW N
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3.5 Angaben zu gehandhabten Stoffen inklusive Abwasser und Abfall und deren Stoffströmen

Bezeichnung
des

Stoffes /
Gemisches

/ Erzeugnisses

Gesamt-
menge

Einh
eit

Zusammensetz. Anteil (Gew.-%) Heiz
wert
(MJ
/kg)

AV
V-
Nr.

Eins
atz-
stoff

Zwis
che
n-

prod
ukt

Prod
ukt

/ Erz
eugni

s

Neb
en-

prod
ukte

Ents
tehe
nder
Abfa

ll

Abw
ass
er

Emi
ssio
ns-
rele
vant

Stör
fall-
rele
vant

Gef
ahr-
stoff

REA
CH-
rele
vant

Klima-,
Ozons
chicht-
schädi
gend

Was
ser-
gefä
hrde
nd

AZB
relev
ant

Bemerkun
gKomponenten-

name
CAS-
Nr.

Anteil
(Gew.-%)

Min. Max.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Mobilgear 
SHC XMP 320 900 l DMS 0076-

5693
03 
02 
06*

X    X         
Alternativ
e 1

Castrol 
Optigear 
Synthetic

900 l DMS 0043-
8197 X    X         

Alternativ
e 2

Fett: Shell 
Gadus S5 10 kg DMS 0038-

7779
12 
01 
12*

X    X       X  
6 Monate 
Schmieru
ng

Fett: 
Klüberplex 
BEM 41-141

39 kg DMS 0043-
8178 X    X       X  

6 Monate 
Schmieru
ng

Fett: SKF 
LGWM 1 12 kg DS 0043-8211 X    X       X  

6 Monate 
Schmieru
ng

Fett: 
Klüberplex 
BEM 41-132

2 l DMS 0043-
8182 X    X       X  

6 Monate 
Schmieru
ng

Fett: 
Klüberplex 
AG 11-462

2 kg DMS 0043-
8195 X    X       X  

6 Monate 
Schmieru
ng

Getriebeöl 
Shell Oemala 
S4 W320

70 l DMS 0043-
7822

13 
02 
06*

X         X  X  
für V150 
kein 
Wechsel

Getriebeöl 
Shell Oemala 
S4 W320

80 l DMS 0043-
7822

13 
02 
06*

X         X  X  
für V162 
kein 
Wechsel

Mobil DTE 10 
Excel 32 533 l DMS 0027-

8080 X    X         
A1 für 
V150

90/394



Formular 3.5

Antragsteller: SAB Projektentwicklung GmbH & Co. KG
Aktenzeichen:
Erstelldatum: 04.05.2022  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.7-b11

Bezeichnung
des

Stoffes /
Gemisches

/ Erzeugnisses

Gesamt-
menge

Einh
eit

Zusammensetz. Anteil (Gew.-%) Heiz
wert
(MJ
/kg)

AV
V-
Nr.

Eins
atz-
stoff

Zwis
che
n-

prod
ukt

Prod
ukt

/ Erz
eugni

s

Neb
en-

prod
ukte

Ents
tehe
nder
Abfa

ll

Abw
ass
er

Emi
ssio
ns-
rele
vant

Stör
fall-
rele
vant

Gef
ahr-
stoff

REA
CH-
rele
vant

Klima-,
Ozons
chicht-
schädi
gend

Was
ser-
gefä
hrde
nd

AZB
relev
ant

Bemerkun
gKomponenten-

name
CAS-
Nr.

Anteil
(Gew.-%)

Min. Max.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Mobil DTE 10 
Excel 32 630 l DMS 0027-

8080 X    X         
A1 für 
V162

Rando WM 32 533 l DMS 0043-
8223 X    X     X    

A3 für 
V150

Rando WM 32 630 l DMS 0043-
8223 X    X         

A3 für 
V162

Kühlflüssigkeit
Delo XLC 800 l DMS 0043-

8202 X    X         
Wechsel 
alle 5 
Jahre

Drehstromtran
sformator 
"MIDEL 7131"

3100 l X         X    
Kein 
Wechsel

91/394



 

Vestas Northern & Central Europe · www.vestas.com   Eingetr. Firmenname: Vestas Deutschland GmbH   Technische Änderungen vorbehalten 

Classification: Restricted 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restricted 

Dokument Nr.: 0085-9683.V04 

2020-12-03 

Angaben zu wassergefährdenden Stoffen 
   

V150-5.6 MW und V162-5.6/6.0 MW 
 

EnVentus, 50 Hz 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

V  RO R R  NO C         V  W              V         
                            V         V  

                          

Erstelldatum: 04.05.2022 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.7-b11 92/394





Dokument Nr.: 0085-9683.V04 

Angaben zu wassergefährdenden Stoffen 

 

Datum: 2020-12-03 

Document owner: TSS / NCE Restricted 

Type: T05 Seite 3 von 7 

  

 

 Vestas Northern & Central Europe · www.vestas.com Eingetr. Firmenname: Vestas Deutschland GmbH   Technische Änderungen vorbehalten 

 Classification: Restricted 

 

 

1 Einleitung 

In diesem Dokument sind die Einsatzbereiche, Mengen, Art und Austauschzyklen der wassergefährdenden Stoffe, wie Öle, Fette und Kühlmittel 

aufgeführt. 

AwSV - Bei der Einstufung der Wassergefährdungsklasse (WGK) kann wie folgt verfahren worden sein: 

- AwSV  Einstufung gemäß AwSV Kapitel 2 "Einstufung von Stoffen und Gemischen" oder gemäß AwSV § 66 "Bestehende Einstufungen 

  von Stoffen und Gemischen" sowie Herstellerangaben "MSDS" 

- S  Selbsteinstufung des Herstellers 

- awg  allgemein wassergefährdend 

 

Art des Umgangs – Bei Art des Umgangs muss zwischen folgenden Arten unterschieden werden, da jeweils unterschiedliche Gesetzgebungen 

vorliegen: 

- Lagern 

- Abfüllen und Umschlagen 

- Herstellen, Behandeln, Verwenden 

Abkürzungsverzeichnis 

1272/2008/EG CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen 

S Selbsteinstufung des Herstellers 

AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

WEA Windenergieanlage 

WGK Wassergefährdungsklasse 

SDS Sicherheitsdatenblatt (Safety Data Sheet) 

awg allgemein wassergefährdend 
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Begründung zu MIDEL 7131:  

Das Gemisch besteht aus 99 % awg (UBA-Rigoletto), 0,4 % nwg und 0,01 % WGK 2 und die 0,01 (WGK 2) müssen nicht berücksichtigt werden, da 

kleiner 0,2. 

 AwSV ANLAGE 1, Nr. 5.1. „Nicht krebserzeugende Stoffe mit einem Massenanteil von weniger als 0,2 Prozent, bezogen auf den Einzelstoff,  

 werden nicht berücksichtigt.“ 

 AwSV ANLAGE 1, Nr. 3.3  „Ein aufschwimmendes Gemisch aus aufschwimmenden flüssigen Stoffen und nicht wassergefährdenden Stoffen gilt 

 als allgemein wassergefährdend.“ 

Anlage: 
Der Transformator wird als Anlage betrachtet und fällt somit mit dem Gemisch unter § 3 Absatz 2 Satz 7 „Anlagen zum Umgang mit aufschwimmenden 
flüssigen Stoffen“ 
 

Einstufung und Anforderungen an Anlage:  
Grundsätzlich hat der Betreiber die Anlagen im Umgang mit Wassergefährdenden Stoffen im Sinne des 

WHG und der AwSV einer Gefährdungsstufe zuzuordnen (AwSV, Abschnitt 4, § 39, Nr. 11). 

Die Einstufung erfolgt in:   Nicht wassergefährdend oder einer Wassergefährdungsstufe „A, B, C oder D 

Hiervon ausgenommen sind „awg“ 

Begründung: 

 AwSV, Abschnitt 4, § 39, Nr. 11  „Anlagen zum Umgang mit allgemein wassergefährdenden 

 Stoffen nach §3 Absatz2 werden keiner Gefährdungsstufe zugeordnet.“ 

Das bedeutet, dass bei der Berechnung der Wassergefährdungsstufe der Anlagen (auch gesamt Anlage: WEA) das Gemisch vom Transformator nicht 

hinzugerechnet wird und somit auch keine Auswirkung auf die Einstufung und dessen nachfolgenden Anforderungen an die Anlagen (WEA) hat. 

Selbsteinstufung:  
Da das Gemisch weder als „Nicht wassergefährdend“ oder einer Wassergefährdungsklasse (WGK 1, 2 oder 3) eingestuft ist, muss Vestas beziehungsweise 

der Anlagenbetreiber eine Selbsteinstufung vom Gemisch vornehmen und dieses dokumentieren. 
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Begründung: 

AwSV - § 8, Abs. 3: „Der Betreiber hat die Selbsteinstufung eines Gemisches nach Absatz 1 nach Maßgabe von Anlage 2 Nummer 2 zu 

 dokumentieren und diese Dokumentation der zuständigen Behörde im Rahmen der Zulassung der Anlage sowie auf Verlangen der Behörde im 

 Rahmen der Überwachung der Anlage vorzulegen. Der Betreiber hat die Dokumentation und die Selbsteinstufung des Gemisches auf dem 

 aktuellen Stand zu halten.“      

Da das Gemisch unter § 3 Absatz 2 Satz 7 fällt ist die Dokumentationspflicht wieder aufgehoben. 

Begründung: 

Nach §8 Absatz 2.1 besteht für Gemische nach §3 Absatz 2 und 3 keine Verpflichtung zur Selbsteinstufung. Das Sicherheitsdatenblatt und die 

Herstellererklärung bezüglich der Einstufung ist vor- und aufrechtzuhalten. 

Dokumentation: 
Das Gemisch bzw. die Anlage Transformer ist in der Gesamtübersicht der Anlagen aufzuführen bzw. zu dokumentieren, siehe hierzu auch 

- DMS 0093-5834 MIDEL Technical Bulletin German Water Hazard Regulation 
- DMS 0076-5694 Sicherheitsdatenblatt MIDEL 7131 
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EG-SICHERHEITSDATENBLATT
ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND DES 

UNTERNEHMENS

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland.

1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR
Produktbezeichnung:     MOBILGEAR SHC XMP 320
Produktbeschreibung:    Synthesegrundstoffe und Additive
Produktschlüssel:    201560403020,   405413,   610535-60

 

 
1.2. RELEVANTE IDENTIFIZIERTE VERWENDUNGEN DES STOFFES ODER DES GEMISCHES UND 
VERWENDUNGEN, VON DENEN ABGERATEN WIRD

Vorgesehene Verwendung:  Getriebeöl

Verwendungen, von denen abgeraten wird:  Keine, wenn nicht an anderer Stelle in diesem 
Sicherheitsdatenblatt angegeben.

1.3. ANGABEN DES LIEFERANTEN DES SICHERHEITSDATENBLATTS
Lieferant: ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA 

POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antwerpen
Belgien

 
 Bestellung von Sicherheitsdatenblättern (ESSO 
Deutschland GmbH als inländische Kontaktperson der 
EMPC):

 ++49 (0) 40 63930

 Produkttechnische Information (ESSO Deutschland 
GmbH als inländische Kontaktperson der EMPC):

 ++49 (0) 40 63930

 Sicherheitsdatenblatt Internetadresse
:

 www.msds.exxonmobil.com

 E-Mail (Kontakt für MSDS):  SDS.DE@EXXONMOBIL.COM
 Lieferant/ Registrant:  ++ 32 35433111 (Belgien)

1.4. NOTRUFNUMMER
 24-Stunden-Notruf:  +(49)-69643580409 (CHEMTREC)
Toxzentrum: 030-30686 790 (Giftnotruf Berlin)

V  RO R R  NO C         V  W              V         
                            V         V  
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ABSCHNITT 2 MÖGLICHE GEFAHREN

2.1. EINSTUFUNG DES STOFFES ODER GEMISCHES 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Nicht eingestuft
  

2.2. KENNZEICHNUNGSELEMENTE

Keine Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008   

2.3. ANDERE GEFAHREN

Physikalische-chemische Gefahren:
Keine bedeutenden Gefahren.

Gesundheitsgefahren:
Injektion unter die Haut mit hohem Druck kann schwere Schäden verursachen.  Übermäßige Exposition kann 
zu Reizungen der Augen, Haut oder Atemwege führen.

Umweltgefahren:
Keine bedeutenden Gefahren.  Das Produkt erfüllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII der 
REACH-Verordnung.

 ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1. STOFFE  Nicht anwendbar. Das Produkt ist als Gemisch eingestuft.

3.2. GEMISCHE

Das Produkt ist als Gemisch eingestuft.

Meldepflichtige gefährliche Stoffe, die die Einstufungskriterien und/oder eine Expositionsgrenze (OEL) erfüllen
Name CAS# EG Nr. Registrierung# Konzentration

*
GHS/CLP Einstufung

BENZOL, C10-14- ALKYLDERIVATE 68442-69-3 270-486-9 NB  0.1 - < 0.25% Aquatic Acute 1 H400 (M 
factor 1),
Asp. Tox. 1 H304,
Skin Irrit. 2 H315

DITRIDECYL ADIPIAT 16958-92-2 241-029-0 NB  10 - < 20% MAK
METHYLEN 
BIS(DIBUTYLDITHIOCARBAMAT)

10254-57-6 233-593-1 NB  1 - < 5% Aquatic Chronic 4 H413

TRIPHENYL PHOSPHOROTHIONAT 597-82-0 209-909-9 01-2119979545-21  0.1 - < 1% Aquatic Chronic 4 H413,
Repr. 2 H361d,
Repr. 2 H361f
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Hinweis - jede Einstufung in Klammern ist ein GHS-Modul, das von der EU in der CLP-Verordnung (Nr. 1272/2008) nicht 
angenommen wurde und demnach in der EU oder in nicht EU-Ländern, die die CLP-Verordnung eingeführt haben, nicht anwendbar 
ist, und nur zu Informationszwecken gezeigt wird.
  

* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozente angegeben, wenn das Produkt  kein Gas ist.  Gaskonzentrationen 
werden in Volumenprozenten angegeben.

Hinweis:  Siehe Abschnitt 16 im Sicherheitsdatenblatt für den vollständigen Wortlaut der Gefahrenbezeichnungen.  

 ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1. BESCHREIBUNG DER ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

INHALATION
 Aus dem Kontaktbereich entfernen.  Helfer müssen Belastungen für sich selbst und andere vermeiden.  
Geeigneten Atemschutz tragen.  Bei Reizung der Atemwege, Schwindelgefühlen, Übelkeit oder 
Bewusstlosigkeit sofort ärztliche Hilfe herbeiziehen.  Bei Atemstillstand die Atmung durch ein Beatmungsgerät 
oder durch Mund zu Mund Beatmung unterstützen.

HAUTKONTAKT
 Kontaktstellen mit Wasser und Seife waschen.  Wenn das Produkt in oder unter die Haut oder in einen 
Körperteil injiziert wurde, sollte die Person unabhängig vom Aussehen oder der Größe der Wunde sofort von 
einem Arzt als chirurgischer Notfall begutachtet werden. Obwohl Symptome durch Injektion bei hohem Druck 
zunächst minimal oder nicht vorhanden sein können, kann die frühe chirurgische Behandlung innerhalb der 
ersten Stunden den endgültigen Umfang der Verletzung beträchtlich verringern.

AUGENKONTAKT
 Gründlich mit Wasser spülen.  Wenn Reizungen auftreten, ärztliche Hilfe herbeiziehen.

EINNAHME
 Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich.  Bei Unwohlsein medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

4.2. WICHTIGSTE AKUT UND VERZÖGERT AUFTRETENDE SYMPTOME UND AUSWIRKUNGEN
 Lokale Nekrose, durch verzögertes Auftreten von Schmerzen und Gewebeschädigung ein paar Stunden nach 
der Injektion belegt.

4.3. INDIKATION FÜR SOFORTIGE ÄRZTLICHE VERSORGUNG UND ERFORDERLICHE SPEZIELLE 
BEHANDLUNG

 Es ist nicht notwendig und wird nicht erwartet, dass bestimmte Mittel zur speziellen und sofortigen 
medizinischen Behandlung am Arbeitsplatz vorhanden sind.

ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1. LÖSCHMITTEL
Geeignete Löschmittel:  Zum Löschen Wassernebel, Schaum, Pulver- oder Kohlendioxid-Feuerlöscher 
verwenden
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Ungeeignete Löschmittel:  Direkter Wasserstrahl

5.2. BESONDERE VOM STOFF ODER GEMISCH AUSGEHENDE GEFAHREN
Gefährliche Verbrennungsprodukte:   Aldehyde, Produkte unvollständiger Verbrennung, Kohlenstoffoxide, 
Rauch, Dunst

5.3. HINWEISE FÜR DIE BRANDBEKÄMPFUNG
Anleitungen zur Brandbekämpfung:  Das Gebiet evakuieren.  Abfließende Feuerlöschmaterialien oder 
deren Verdünnungen nicht in Gewässer, Abwasserkanäle oder Trinkwasserreservoire gelangen lassen.  
Feuerwehrleute müssen eine Standardschutzausrüstung verwenden, einschliesslich, Helme mit Gesichtsschutz 
und umluftunabhängige Atemschutzgeräte (SCBA).  Mit einem  Wassernebel dem Feuer ausgesetzte 
Oberflächen kühlen und Arbeiter schützen.  

ENTFLAMMBARKEITSEIGENSCHAFTEN 
Flammpunkt [Verfahren]:  >210°C  (410°F)  [ASTM D-92]
Obere/Untere Flammbarkeitsgrenzen (Vol.-% in Luft ca.):   Obere Expl. Grenze:  7.0     Untere Expl. 
Grenze: 0.9 [Testmethode nicht verfügbar]
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden 

 ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. PERSÖNLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN, SCHUTZAUSRÜSTUNG UND SICHERHEITSMASSNAHMEN

BENACHRICHTIGUNGSVERFAHREN
Im Fall eines Austretens oder von unbeabsichtigtem Freisetzen benachrichtigen Sie die zuständigen 
Behörden gemäß aller zutreffenden Bestimmungen.

SCHUTZMASSNAHMEN
Kontakt mit dem ausgetretenen Material vermeiden.  Siehe Abschnitt 5 für Informationen zur 
Feuerabwehr.  Bei signifikanten Gefahren siehe den Abschnitt Mögliche Gefahren.  Für Ratschläge zur 
Ersten Hilfe siehe Abschnitt 4.  Für Ratschläge zu minimalen Anforderungen an die persönliche 
Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Zusätzliche Schutzmaßnahmen können abhängig von den 
spezifischen Bedingungen und/oder der Expertenbeurteilung des Ersthelfers notwendig sein.

 
6.2. UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN

Große Mengen ausgetretenen Materials:  Weit von der Flüssigkeitsaustrittsstelle entfernt eindämmen und 
später aufsaugen und entsorgen.  Eindringen in Wasserläufe, Abwasserkanäle, Keller oder geschlossene 
Bereiche verhindern.

6.3. METHODEN UND MATERIALIEN FÜR EINDÄMMUNG UND REINIGUNG
Freisetzung zu Land:  Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist.  Durch Pumpen 
oder mit einem geeigneten Absorptionsmittel beseitigen.

Freisetzung in Wasser:  Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist.  Das verschüttete 
Material sofort mit Sperren eindämmen.  Anderen Schiffsverkehr warnen.  Von der Oberfläche durch 
Abschöpfen oder mit einem geeigneten Absorptionsmittel entfernen.  Vor dem Einsatz von Dispersionsmitteln 
den Rat eines Fachmanns einholen.
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Empfehlungen beim Austritt im Wasser oder auf dem Land beruhen auf den wahrscheinlichsten Unfallszenarien 
für diese Substanz. Geographische Bedingungen, Wind, Temperatur (und im Fall von Austritten im Wasser) 
Wellen und Strömungsrichtung und -geschwindigkeit können die zu ergreifenden Maßnahmen wesentlich 
beeinflussen.  Daher sollten örtliche Experten zu Rate gezogen werden.  Hinweis:  Örtliche Richtlinien 
können zu ergreifende Maßnahmen vorschreiben oder begrenzen.

6.4. VERWEIS AUF ANDERE ABSCHNITTE
siehe Abschnitte 8 und 13

 ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR SICHEREN HANDHABUNG
 Kleine Austritte und Lecks verhindern, um Rutschgefahr zu vermeiden. Das Material kann statische Ladungen 
ansammeln, die einen elektrischen Funken (Zündquelle) verursachen können. Bei der Handhabung loser 
Mengen kann ein elektrischer Funken entflammbare Dämpfe von Flüssigkeiten oder Rückständen, die 
vorhanden sein können, entzünden (z.B. während Switch-Loading Vorgängen). Vorschriften und Verfahren zur 
sorgfältigen Erdung/Verbindung anwenden. Trotzdem kann Erdung/Verbindung die Gefahr einer statischen 
Aufladung nicht ausschliessen. Die örtlichen Standards als Richtlinien anwenden. Zusätzliche Hinweise sind 
enthalten im 'American Petroleum Institute 2003' (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning 
and Stray Currents) oder im 'National Fire Protection Agency 77' (Recommended Practice on Static Electricity) 
oder im 'CENELEC CLC/TR 50404' (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static 
electricity).    

Statischer Akkumulator:   Dieses Material ist ein statischer Akkumulator.

7.2. BEDINGUNGEN ZUR SICHEREN LAGERUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON UNVERTRÄGLICHKEITEN
Die Art der Behälter, die zur Lagerung des Materials verwendet wird, kann Auswirkungen auf die statische 
Aufladung und Ableitung (Dissipation) haben.  Nicht in offenen oder unbeschrifteten Behältern lagern.   Von 
unverträglichen Stoffen fernhalten.           

7.3. SPEZIFISCHE ENDANWENDUNGEN
  Abschnitt 1 informiert über identifizierte Verwendungen.  Keine branchen- oder sektorspezifischen Leitlinien 
verfügbar.

 ABSCHNITT 8 EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNG

8.1. STEUERPARAMETER

EXPOSITIONSGRENZWERTE

Expositionsgrenzwerte / Richtwerte (Anmerkung: Expositionsgrenzwerte sind absolut)
 
 Substanzbezeichnung  Form  Grenzwert / Norm Hinweis Quelle
DITRIDECYL ADIPIAT   8 

Std.Mw.
 5 mg/m3    ExxonMobil

   

Expositionsgrenzwerte / Richtwerte für Stoffe, die beim Umgang mit diesem Produkt entstehen können:   
Wenn das Auftreten von Nebeln / Aerosolen möglich ist, wird Folgendes empfohlen: 
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5 mg/m³ - ACGIH TLV; 10 mg/m³ - ACGIH STEL (einatembare Fraktion)
     
 
Hinweis:  Informationen über empfohlene Überwachungsverfahren können von den zuständigen Ämtern und Instituten 
eingeholt werden:

 Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BGIA)

 

8.2. EXPOSITIONSBEGRENZUNG

TECHNISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN

Das notwendige Schutzausmaß und die Art der technischen Maßnahmen hängen von den potentiellen 
Expositionsbedingungen ab.  Mögliche technische Maßnahmen:

 Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen und bei ausreichender 
Lüftung.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
 
Die Wahl der persönlichen Schutzausrüstung hängt von den potentiellen Expositionsbedingungen ab, z.B. 
Verfahren, Handhabungsart, Konzentration und Lüftung.  Die unten aufgeführten Informationen über die Wahl 
der Schutzausrüstung beim Gebrauch dieses Materials gehen von beabsichtigtem normalem Gebrauch aus. 

Atemschutz:   Wenn durch technische Maßnahmen die Schadstoffkonzentration in der Luft nicht auf einem 
für die Gesundheit der Arbeitskräfte hinreichenden Stand gehalten werden kann, kann ein zugelassener 
Atemschutz angebracht sein.  Soweit zutreffend, müssen Wahl, Gebrauch und Wartung des Atemschutzes 
den Vorschriften entsprechen.  Zu den für diese Substanz geeigneten Atemschutzgeräten gehören:

 Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen und bei ausreichender 
Lüftung.  

Verwenden Sie bei hohen Konzentrationen in der Luft ein zugelassenes Druckschlauchgerät.  Schlauchgeräte 
mit einem Selbstretter können angebracht sein bei zu geringem Sauerstoffgehalt, wenn gefährliche 
Schadstoffkonzentrationen nicht wahrgenommen werden können, oder die Kapazität / Zulassung von 
Filtergeräten nicht ausreichend ist.

Handschutz:   Spezielle Informationen über Handschuhe basieren auf der veröffentlichten Literatur und den 
Daten der Handschuhhersteller. Die Angemessenheit der Handschuhe und die Durchdringungszeiten können 
aufgrund der besonderen Anwendungsbedingungen unterschiedlich sein. Für besondere Hinweise zur Auswahl 
der Handschuhe und den Durchdringungszeiten wenden Sie sich bitte an den Handschuhhersteller. Die 
Handschuhe sollten geprüft und ersetzt werden, wenn sie Verschleiß zeigen oder beschädigt sind. Zu den für 
diese Substanz geeigneten Handschuhtypen gehören:

 Unter gewöhnlichen Anwendungsbedingungen ist normalerweise kein Schutz erforderlich. 
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Augenschutz:   Wenn Kontakt wahrscheinlich ist, wird eine Schutzbrille mit Seitenschutz empfohlen.

Haut- und Körperschutz:    Spezielle Informationen über Kleidung beruhen auf der veröffentlichten Literatur 
und den Daten der Hersteller.  Zu den für dieses Material geeigneten Schutzkleidungen gehören:

 Unter gewöhnlichen Anwendungsbedingungen ist normalerweise kein Hautschutz erforderlich.  In 
Übereinstimmung mit guten Arbeitshygienemaßnahmen, sollten Vorkehrungen zur Vermeidung von 
Hautkontakt ergriffen werden.

Spezifische Hygienemaßnahmen:   Immer gute persönliche Hygiene einhalten, wie das Waschen nach dem 
Umgang mit dem Material sowie vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen.  Arbeitskleidung und 
Schutzausrüstung regelmäßig reinigen, um Verunreinigungen zu entfernen.  Kontaminierte Kleidung und 
Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen. Für Ordnung und Sauberkeit sorgen.

 

BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION
 Die geltenden Umweltrichtlinien einhalten, die die Einleitung in Luft, Wasser und Boden begrenzen.  Zum 
Schutz der Umwelt geeignete Schutzmaßnahmen anwenden, um Emissionen zu begrenzen oder zu 
verhindern.

 

ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Hinweis:  Physikalisch-chemische Eigenschaften werden nur aus Gründen der Sicherheit, Gesundheit und 
Umwelt angegeben und können die Produktspezifikationen nicht vollständig repräsentieren.  Für zusätzliche 
Informationen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten.

9.1. INFORMATION AUF BASIS DER PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN EIGENSCHAFTEN

Aggregatzustand:    flüssig 
Farbe:   bernsteinfarben
Geruch:   charakteristisch
Geruchsschwelle:   Keine Daten vorhanden
pH-Wert:   Technisch nicht durchführbar
Schmelzpunkt:   Technisch nicht durchführbar
Erstarrungspunkt:   Keine Daten vorhanden
Siedebeginn / und Siedebereich:    > 316°C (600°F)  [Geschätzt]
Flammpunkt [Verfahren]:     >210°C  (410°F)  [ASTM D-92]
Verdunstungsgeschwindigkeit (n-Butylacetat = 1):   Keine Daten vorhanden
Entflammbarkeit (Feststoff, Gas):  Technisch nicht durchführbar
Obere/Untere Flammbarkeitsgrenzen (Vol.-% in Luft ca.):   Obere Expl. Grenze:  7.0     Untere Expl. 
Grenze: 0.9 [Testmethode nicht verfügbar]
Dampfdruck:   < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) bei 20°C   [Geschätzt]
Dampfdichte (Luft = 1):   > 2 bei 101 kPa [Testmethode nicht verfügbar]
Relative Dichte (bei 15.6 °C):    0.86   [ASTM D4052]
Löslichkeit(en): Wasser   Vernachlässigbar
Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser-Verteilungskoeffizient):   > 3.5 [Testmethode nicht verfügbar]
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden 
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Zersetzungstemperatur:   Keine Daten vorhanden
Viskosität:   335.4 cSt  (335.4 mm2/sec) bei 40°C  |  38.3 cSt  (38.3 mm2/sec) bei 100°C   [ASTM D 
445]
Explosionsfähigkeit:  Keine
Oxidierende Eigenschaften:  Keine

9.2. SONSTIGE ANGABEN
    
Pourpoint:      -32°C  (-26°F)  [ASTM D97]    

 ABSCHNITT 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. REAKTIVITÄT:  Siehe nachfolgende Unterabschnitte.

10.2. CHEMISCHE STABILITÄT:  Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil.

10.3. MÖGLICHKEIT GEFÄHRLICHER REAKTIONEN:  Gefährliche Polymerisation wird nicht auftreten.

10.4. ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN:  Übermäßige Hitze. Hochenergetische Zündquellen.

10.5. UNVERTRÄGLICHE MATERIALIEN:   Starke Oxidationsmittel

10.6. GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE:  Dieses Produkt zersetzt sich nicht bei Umgebungstemperaturen.

ABSCHNITT 11 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

11.1. ANGABEN ÜBER TOXIKOLOGISCHE AUSWIRKUNGEN

Gefahrenklasse  Schlussfolgerung/Anmerkungen
Inhalierung
Akute Toxizität:  Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material.

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten.

Reizung: Keine Daten zu den Endpunkten 
für das Material.

Unbedeutende Gefahr bei normalen Handhabungs- bzw. 
Außentemperaturen.

Einnahme
Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material.

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten.

Haut
Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material.

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten.

Hautätzung/Reizung: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material.

Unbedeutende Hautreizungen bei Außentemperatur. Basierend 
auf einer Beurteilung der Komponenten.

Augen 
Schwere Augenschädigung/Reizung: Keine 
Daten zu den Endpunkten für das Material.

Kann leichte kurzfristige Augenbeschwerden hervorrufen. 
Basierend auf einer Beurteilung der Komponenten.

Sensibilisierung 
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Sensibilisierung der Atemwege: Für das 
Material sind keine Daten zu Endpunkten 
verfügbar.

Ist nicht als Sensibilisator der Atemwege bekannt.

Hautsensibilisierung: Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Ist nicht als Hautsensibilisator bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten.

Einsaugen: Daten verfügbar. Wird nicht als Aspirationsgefahr erachtet.  Basierend auf 
physikalisch-chemischen Eigenschaften des Materials.

Keimzell-Mutagenität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Ist nicht als Keimzellen-Mutagen bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten.

Karzinogenität: Für das Material sind keine 
Daten zu Endpunkten verfügbar.

Ist nicht als krebsverursachend bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten.

Reproduktive Toxizität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Ist nicht als reproduktionstoxisch bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten.

Laktation (Stillen): Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Keine schädigende Wirkung auf Säuglinge über die Muttermilch 
bekannt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT, 
specific target organ toxicity)
Einmalige Exposition: Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei einer einmaligen 
Exposition bekannt.

Wiederholte Exposition: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei längerer oder 
wiederholter Exposition bekannt. Basierend auf einer Beurteilung 
der Komponenten.

SONSTIGE ANGABEN
             Vom  Produkt:  

Wiederholte und/oder längere Belastung kann Haut- und Augenreizungen sowie Reizungen der Atemwege 
verursachen.
Enthält:
Ausgangsöle, synthetisch: 
Basierend auf Laborstudien mit dem gleichen Produkt oder ähnlichen Produkten werden - bei normalem Gebrauch - 
keine signifikanten Auswirkungen auf die Gesundheit erwartet. Nicht mutationsauslösend oder genotoxisch. 
Nicht sensibilisierend bei Versuchstieren und Menschen.
  Arylthiophosphat:   Auswirkungen auf Leber, Nebennieren, Schilddrüse, Blut und Fortpflanzungsorgane wurden bei 
Ratten nach wiederholten Verabreichungen von hohen oralen Dosen beobachtet.  In einer 
reproduktionstoxikologischen/Entwicklingsstudie bewirkten wiederholte orale Verabreichungen von Arylthiosposphat in 
hohen Dosen maternale Toxizität und führten zu verminderter Wurfgröße, verminderter Anzahl von Implantationsstellen 
und verminderter Anzahl der Welpen.  Bei Tests mit Arylthiophosphat in einer nachfolgenden, identischen 
reproduktionstoxikologischen/Entwicklingsstudie an Ratten mit einer höheren Konzentration als in diesem 
Schmiermittelprodukt  wurden jedoch keine  Auswirkungen auf die Fortpflanzung/Entwicklung oder maternale 
Toxizität festgestellt.

ABSCHNITT 12 ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE
Die Informationen basieren auf Daten, die für das Produkt, die Bestandteile des Produktes sowie für ähnliche Produkte 
durch die Anwendung von Übertragungsgrundsätzen (Bridging Principles) zur Verfügung stehen.

12.1. TOXIZITÄT   
             Produkt -- Wird nicht als schädlich für Wasserorganismen angesehen.
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12.2. PERSISTENZ UND ABBAUBARKEIT  Nicht bestimmt.
    

12.3. BIOAKKUMULATIVES POTENTIAL  Nicht bestimmt.

12.4. MOBILITÄT IM ERDREICH 
             Grundölbestandteil -- Dieses Material hat eine geringe Löslichkeit und schwimmt. Es geht wahrscheinlich  

vom Wasser auf das Land über.  Es kann eine Verteilung auf die Sedimentschicht und Abwasserfeststoffe 
erwartet werden.

12.5. PERSISTENZ, BIOAKKUMULATION UND TOXIZITÄT EINER/VON SUBSTANZ(EN)
Das Produkt erfüllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII der REACH-Verordnung.

12.6. ANDERE SCHÄDLICHE WIRKUNGEN
Es werden keine Beeinträchtigungen erwartet.

 

 

 ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Empfehlungen zur Entsorgung auf Grundlage der gelieferten Substanz.  Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit 
den zum Zeitpunkt der Entsorgung zutreffenden Gesetzen und Richtlinien und den Produkteigenschaften erfolgen. 

13.1. ABFALLBEHANDLUNGSMETHODEN
 Das Produkt ist zum Verbrennen in einem geschlossenen, kontrollierten Brennofen zum Brennstoffwert 
geeignet, oder zur Entsorgung durch kontrolliertes Verbrennen bei sehr hohen Temperaturen, bei denen die 
Bildung unerwünschter entzündlicher Produkte vermieden wird. Die Umwelt schützen. Entsorgung von Altöl bei 
bestimmten Annahmestellen. Den Kontakt mit der Haut auf ein Minimum beschränken. Altöl nicht mit 
Lösemitteln, Brems- oder Kühlflüssigkeiten mischen. 
 

ANGABEN ZUR ORDNUNGSGEMÄSSEN ENTSORGUNG 

Europäischer Abfallschlüssel:  13 02 06*

Hinweis:  Diese Abfallschlüsselnummer wurde auf Grundlage der häufigsten Anwendungen dieser Substanz 
zugewiesen und erwähnt u.U. durch den tatsächlichen Gebrauch entstehende Schadstoffe nicht.  
Abfallerzeuger müssen den tatsächlichen Prozess beurteilen, bei dem Abfälle und Schadstoffe entstehen, um 
die zutreffenden Abfallbeseitigungscodes zuzuweisen.

Dieses Produkt gilt entsprechend der Richtlinie 91/689/EEC als gefährlicher Abfall, und unterliegt dieser 
Richtlinie, wenn nicht Artikel 1(5) dieser Richtlinie gilt.
 

 Warnung für leere Behälter: Warnung für leere Behälter (soweit zutreffend): Leere Behälter können Rückstände 
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enthalten und gefährlich sein.  Behälter nicht ohne genaue Anweisungen auffüllen oder säubern. Leere Fässer müssen 
völlig entleert und sicher aufbewahrt werden bis sie auf geeignete Weise wiederverwendet oder entsorgt werden 
können. Leere Behälter müssen über qualifizierte oder zugelassene Unternehmen gemäß der geltenden Bestimmungen 
recycelt, wiederverwendet oder entsorgt werden. BEHÄLTER NICHT UNTER DRUCK SETZEN, SCHNEIDEN, 
SCHWEISSEN, HARTLÖTEN, LÖTEN, BOHREN, SCHLEIFEN ODER HITZE, FLAMMEN, FUNKEN, STATISCHER 
ELEKTRIZITÄT ODER ANDEREN ZÜNDQUELLEN AUSSETZEN.  SIE KÖNNEN EXPLODIEREN UND ZU 
VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN.

 ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

LANDWEG (ADR/RID):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den ADR/RID Bestimmungen für Strassen-
/Schienentransport.

              

BINNENGEWÄSSER (ADN):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den ADNR Bestimmungen für den 
Binnenschiffstransport.

           

 

SEEWEG (IMDG):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den Bestimmungen des IMDG-Codes für den 
Seeschiffstransport.

         

SEEWEG (MARPOL-Übereinkommen 73/78 - Anhang II):
14.7.  Transport in loser Schüttung gemäß Anhang II von MARPOL 73/78 und dem IBC-Code

Nicht eingestuft gemäß Anhang II

LUFTWEG (IATA):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den IATA-DGR Bestimmungen für den Lufttransport.
          

 ABSCHNITT 15 VORSCHRIFTEN

RECHTLICHER STATUS UND GELTENDE GESETZE UND BESTIMMUNGEN

Aufgeführt oder befreit von der Auflistung / Meldung in den folgenden chemischen Verzeichnissen. 
(Kann Substanzen enthalten, für die vor dem Import in die USA eine Meldepflicht an die EPA Active 
TSCA Inventory besteht):   AICS, DSL, ENCS, IECSC, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

15.1. VORSCHRIFTEN ZU SICHERHEIT, GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ/SPEZIFISCHE 
RECHTSVORSCHRIFTEN FÜR DEN STOFF ODER DAS GEMISCH

Geltende EU-Richtlinien und -Vorschriften: 
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               1907/2006 [...zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe ... und Änderungen dazu]
               1272/2008 [über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen ... und Änderungen hierzu]

Im Land geltende Gesetze und Bestimmungen:
Für weitere Gebrauchshinweise wird auf die Unfallverhütungsvorschriften (BGV) und 
Unfallverhütungsvorschriften für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (BGR) verwiesen. 
 

Wassergefährdungsklasse (WGK):  1: schwach wassergefährdend  (gem. AwSV - Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)
Störfallverordnung:  Unterliegt nicht den Bestimmungen der deutschen Störfall-Verordnung. 
Weitere deutsche Bestimmungen:  Die Bestimmungen der AwSV, sowie gegebenfalls die 
Anlagenverordnung (VAwS) der Länder, sind beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu 
beachten.
Technische Anleitung - Luft (TA-Luft):  Dieses Produkt enthält Stoffe, die Nummer 5.2.5 
unterliegen.

15.2. STOFFSICHERHEITSBEURTEILUNG

REACH Information:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für eine oder mehrere Substanzen, die in dem Material 
enthalten sind, durchgeführt.

ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN

REFERENZEN:   Die folgenden Informationsquellen wurden bei der Erstellung des Sicherheitsdatenblattes 
verwendet: Ergebnisse aus eigenen Toxikologiestudien oder vom Lieferanten, CONCAWE Produktdossiers, 
Veröffentlichungen von anderen Industrieverbänden wie dem europäischen Verband der Hersteller von 
Kohlenwasserstofflösemitteln, U.S. HPV Program Robust Summaries, EU IUCLID Data Base, U.S. NTP 
Veröffentlichungen und andere geeignete Quellen.

Liste der Abkürzungen und Akronyme, die in diesem Sicherheitsdatenblatt möglicherweise verwendet werden 
(aber nicht notwendigerweise verwendet werden):
Akronym Volltext
na Nicht anwendbar
nicht bestimmt Nicht bestimmt
NB Nicht bestimmt
VOC (Flüchtige 
organische 
Verbindung)

Flüchtige Organische Verbindungen

AICS Australisches Verzeichnis von chemischen Substanzen
AIHA (American 
Industrial Hygiene 

American Industrial Hygiene Association, Umweltgrenzwerte an Arbeitsplätzen
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Association)  
WEEL
ASTM ASTM International, ursprünglich American Society for Testing and Materials (ASTM)
DSL Inländische Substanzliste (Kanada)
EINECS Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Stoffe
ELINCS Europäisches Verzeichnis der angemeldeten chemischen Stoffe
ENCS Japanisches Handbuch der vorhandenen und neuen chemischen Stoffe
IECSC Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in China
KECI Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in Korea
NDSL Nicht-inländische Substanzliste (Kanada)
NZIoC Chemikalienverzeichnis von Neuseeland
PICCS Philippinisches Verzeichnis von Chemikalien und chemischen Stoffen
TLV Empfohlener Grenzwert (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 

Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker)
TSCA Toxic Substances Control Act (TSCA Giftstoff-Kontrollgesetz, U.S.-Verzeichnis)
UVCB Substanzen mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, Komplexe Reaktionsprodukte oder 

Biologische Materialien
LC Letalkonzentration
LD Letaldosis
LL Letale Belastung
EC Wirksame Konzentration
EL Wirksame Belastung
NOEC Nicht beobachtbare Testkonzentration
NOELR Höchste Testbelastungsrate ohne beobachtete Wirkung

ERKLÄRUNG ZU DEN H-CODES IN ABSCHNITT 3 DIESES DOKUMENTS (nur zur Information):
Asp. Tox. 1 H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein; Stoffe/Gemische mit 
Aspirationsgefahr, Kat 1
Skin Irrit. 2 H315: Verursacht Hautreizungen; Hautätzend/Hautreizend, Kat 2
Repr. 2 H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen; Reproduktionstoxizität, Kat 2 (Entwicklung)
Repr. 2 H361f: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen; Reproduktionstoxizität, Kat 2 (Fruchtbarkeit)
Aquatic Acute 1 H400: Sehr giftig für Wasserorganismen; Akute Umwelttoxizität, Kat
Aquatic Chronic 4 H413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, Langzeitwirkung; Chronische Umwelttoxizität, Kat

DIESES SICHERHEITSDATENBLATT ENTHÄLT FOLGENDE ÄNDERUNGEN:
Abschnitt 15: Wassergefährdungsklasse Information wurde geändert.
 
 
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen 
und Gewissen von ExxonMobil korrekt und zuverlässig. Bitte wenden Sie sich an ExxonMobil, um sicherzustellen, dass 
es sich um das aktuellste verfügbare Dokument von ExxonMobil handelt. Die Informationen und Empfehlungen werden 
zur Befolgung und Prüfung vonseiten des Verwenders angeboten. Es ist die Verantwortung des Anwenders, 
sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Wenn der Käufer das Produkt neu 
verpackt, liegt es in der Verantwortung des Verwenders sicherzustellen, dass dem Behälter die richtigen Gesundheits- 
und Sicherheitsinformationen sowie andere notwendige Informationen beigefügt werden. Handhabern und Anwendern 
müssen geeignete Warnungen und Hinweise zur sicheren Handhabung zur Verfügung gestellt werden. Änderungen 
dieses Dokuments sind strengstens verboten. Die Neuveröffentlichung oder Weiterleitung dieses Dokuments ist sowohl 
teilweise als auch vollständig nur in dem Ausmaß gestattet, in dem es gesetzlich erforderlich ist. Der Begriff ExxonMobil 
wird der Einfachheit halber verwendet. Dazu können alleine oder miteinander  die ExxonMobil Chemical Company, die 
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ExxonMobil Corporation und alle Gesellschaften gehören, an denen sie direkt oder indirekt auf irgendeine Weise 
Beteiligungen halten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nur zum internen Gebrauch
 MHC:  0B, 0B, 0, 0, 0, 0 PPEC:   A

 DGN:  2008998XDE  (548975)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das Produkt ist für gesundheitliche Gefahren und Umweltgefahren nicht klassifiziert.  Ein Expositionsszenario wird 
nicht benötigt.  Das Sicherheitsdatenblatt übermittelt die geeigneten Risikomanagementmaßnahmen.

ANHANG
Anhang ist für dieses Material nicht erforderlich.
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Optigear Synthetic CT 320

SICHERHEITSDATENBLATT

Produktname

1.1 Produktidentifikator

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Flüssigkeit.Produkttyp

E-Mail-Adresse MSDSadvice@bp.com

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens

Produktcode 467536-FR01

1.4 Notrufnummer

NOTRUFNUMMER Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)

Lieferant BP Europa SE
Geschäftsbereich Industrieschmierstoffe
Erkelenzer Straße 20
D-41179 Mönchengladbach
Germany

Telefon: +49 (0)800 7235-074

SDS-Nr. 467536

Verwendung des Stoffes/
des Gemisches

Getriebeöl
Für spezifische Anwendungshinweise siehe das entsprechende technische Datenblatt oder 
wenden Sie sich an einen Vertreter des Unternehmens.

Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäß Verordnung (EU) 2015/830

Abschnitte 11 und 12 enthalten genauere Informationen zu Gesundheitsgefahren, Symptomen und Umweltrisiken.

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition Gemisch

2.2 Kennzeichnungselemente

Signalwort

Gefahrenhinweise

Prävention

Sicherheitshinweise

Reaktion

Lagerung

Entsorgung

Kein Signalwort.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

Ergänzende 
Kennzeichnungselemente

Enthält Amine, C10-14-tert-alkyl.  Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Spezielle Verpackungsanforderungen

Nicht eingestuft.

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XVII -
Beschränkung der 
Herstellung des 
Inverkehrbringens und 
der Verwendung 
bestimmter gefährlicher 
Stoffe, Mischungen und 
Erzeugnisse

Nicht anwendbar.

Produktname

Version 15.01

Optigear Synthetic CT 320 Seite: 1/12467536-FR01Produktcode

Ausgabedatum 11 Juli 2019 Format Deutschland Sprache DEUTSCH

(Germany)
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ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Andere Gefahren, die zu 
keiner Einstufung führen

Wirkt hautentfettend.

Mit kindergesicherten 
Verschlüssen 
auszustattende Behälter

Nicht anwendbar.

Tastbarer Warnhinweis Nicht anwendbar.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und 
vPvB-Beurteilung

Produkt entspricht nicht den Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, Anhang XIII.

Das Produkt entspricht 
den Kriterien für PBT- oder 
vPvB-Stoffen gemäß 
Anhang XIII der 
Verordnung (EG) Nr.
 1907/2006

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Dieses Produkt enthält keine gefährlichen Bestandteile oberhalb der gesetzlich festgelegten Grenzwerte.

Synthetisches Schmiermittel und Additive.

Gemisch

3.2 Gemische

Produktdefinition

Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches 
Personal.  Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Bei Berührung die Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser spülen.  Die 
Augenlider sollten vom Augapfel ferngehalten werden, damit ein gründliches Ausspülen 
gewährleistet ist.  Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen.  Einen Arzt 
verständigen.

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Falls eingeatmet, an die frische Luft bringen.  Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt 
aufsuchen.

Verschlucken

Inhalativ

Augenkontakt

Schutz der Ersthelfer Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder 
nicht ausreichend trainiert wurden.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hautkontakt Haut gründlich mit Seife und Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel 
verwenden.  Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen.  Kleidung vor erneutem Tragen 
waschen.  Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen.  Beim Auftreten von 
Reizungen Arzt hinzuziehen.

Siehe Abschnitt 11 für detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Inhalativ Einatmen des Dampfes ist unter Umgebungsbedingungen wegen des niedrigen Dampfdrucks 
normalerweise kein Problem.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Verschlucken

Hautkontakt Wirkt hautentfettend.  Kann Trockenheit und Reizung der Haut bewirken.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Augenkontakt

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Inhalativ

Verschlucken

Hautkontakt

Augenkontakt

Starke Exposition durch Inhalation von Tröpfchen in der Luft oder Aerosolen kann zu Reizungen 
der Atemwege führen.

Verschlucken großer Mengen kann Übelkeit und Durchfall verursachen.

Langfristiger oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und zur Irritation und/oder 
Dermatitis führen.

Potentielles Risiko vorübergehender Probleme wie Brennen oder Rötungen bei zufälligem 
Augenkontakt.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
Hinweise für den Arzt Die Behandlung sollte im allgemeinen von den Symptomen abhängen und auf die Linderung 

der Auswirkungen ausgerichtet sein.

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder 
nicht ausreichend trainiert wurden.  Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln 
und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren.

Gefährliche 
Verbrennungsprodukte

Gefahren, die von dem 
Stoff oder der Mischung 
ausgehen

Zu den Verbrennungsprodukten können folgende Verbindungen gehören:
Kohlenstoffoxide (CO, CO2)

Feuergefahr durch Abdrehspäne - Unverdünnte Metallbearbeitungsöle können qualmen,sich 
thermisch zersetzen oder sich entzünden,wenn sie in kontakt mit glühenden Abdrehspänen 
kommen.
Um die Bildung von glühenden Abdrehspänen zu vermeiden,muß die Schnittfläche des 
Werkstückes während des Schneidprozesses  immer ausreichend mit Öl versorgt werden.
Zusätzlich sollten die Späne regelmäßig entfernt werden,um die Brandgefahr zu minimieren.
Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.

Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit 
vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden.  Kleidung für 
Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die 
Europäische Norm EN 469 einhält, bietet einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.

Besondere 
Schutzausrüstung bei der 
Brandbekämpfung

Im Brandfall Schaum-, Trockenchemikalien- oder Kohlendioxidlöscher oder -spray verwenden.

5.1 Löschmittel

Keinen Wasserstrahl verwenden.  Bei Verwendung eines Wasserstrahls kann das Feuer durch 
Verspritzen des Produktes verteilt werden.

Geeignete Löschmittel

Ungeeignete Löschmittel

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
Feuerwehrpersonal

6.2 
Umweltschutzmaßnahmen

Undichte Stelle verschließen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden.
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite,
Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in einen dafür 
vorgesehenen Behälter geben.  Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen 
entsorgen.

Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den 
Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.  Die zuständigen 
Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde 
(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).

Große freigesetzte Menge

Undichte Stelle verschließen, wenn gefahrlos möglich.  Behälter aus dem Austrittsbereich 
entfernen.  Mit inertem Material absorbieren und in einen geeigneten Entsorgungsbehälter 
geben.  Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

Kleine freigesetzte Menge

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle 
geschultes Personal

Einsatzkräfte

6.4 Verweis auf andere 
Abschnitte

Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Brandbekämpfungsmaßnahmen finden Sie in Abschnitt 5.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 12 für Umweltschutzmassnahmen.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder 
nicht ausreichend trainiert wurden.  Umgebung evakuieren.  Nicht benötigtem und 
ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.  Verschüttete Substanz nicht berühren oder 
betreten.  Vorsicht Rutschgefahr; Vorsichtig gehen um Sturz zu vermeiden.  Geeignete 
persönliche Schutzausrüstung anlegen.

Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu 
geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten.  Siehe auch Informationen in "Nicht für 
Notfälle geschultes Personal".

Produktname

Version 15.01

Optigear Synthetic CT 320 Seite: 3/12467536-FR01Produktcode

Ausgabedatum 11 Juli 2019 Format Deutschland Sprache DEUTSCH

(Germany)

Erstelldatum: 04.05.2022 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.7-b11 117/394



Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäß Verordnung (EU) 2015/830

Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen.  An einem trockenen, kühlen und gut 
durchlüfteten Ort von unverträglichen Materialien entfernt lagern (siehe Abschnitt 10).  Von 
Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.  Behälter bis zur Verwendung dicht 
verschlossen und versiegelt halten.  Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen 
und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern.  Lagerung und Verwendung nur in für 
dieses Produkt vorgesehenen Gefäßen/Behältern.  Nicht in unbeschrifteten Behältern 
aufbewahren.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen

Ratschlag zur allgemeinen 
Arbeitshygiene

7.2 Bedingungen zur 
sicheren Lagerung unter 
Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlungen

Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.  Konzentrationen von Nebel, Rauch und 
Dämpfen in geschlossenen Räumen können zur Bildung von explosionsgefährdeten 
Atmosphären führen. Übermäßiges Spritzen, Bewegen oder Erhitzen muss vermieden werden.
Spanende und formende Metallbearbeitung kann zur Verschmutzung der Flüssigkeit mit festen 
Partikeln aus Werkstücken und Werkzeugen und damit zu Hautverletzungen führen. Kann die 
Substanz durch diese Abschürfungen in die Haut eindringen, sobald wie möglich Erste Hilfe-
Maßnahmen einleiten. Bestimmte Metalle im Werkstück oder Werkzeug, wie Chrom, Kobalt 
und Nickel, können das Metallbearbeitungsöl ebenso wie Bakterien verunreinigen. Dadurch 
können allergische oder sonstige Hautreaktionen ausgelöst werden, vor allem, wenn die 
persönliche Hygiene unzureichend ist.

Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet,
gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.  Nach Umgang gründlich waschen.  Kontaminierte 
Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen.  Siehe Abschnitt 
8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

Deutschland -
Lagerklasse

10

Siehe Abschnitt 1.2 sowie die Szenarien unter Exposition im Anhang, wo zutreffend.

Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.

Empfohlene 
Überwachungsverfahren

Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine persönliche,
atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Überwachung erforderlich 
sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die 
Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten zu ermitteln.  Es sollte ein Hinweis auf 
Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispeilsweise der Folgende:  Europäische Norm DIN EN 
689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber 
chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie)  Europäische Norm 
DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von 
Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe)  Europäische 
Norm DIN EN 482 (Exposition am Arbeitsplatz - Allgemeine Anforderungen an die 
Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe)  Hinweis auf 
nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird 
ebenfalls gefordert.

Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen

Absauganlage oder eine andere technische Einrichtung vorsehen, um die relevanten 
Konzentrationen in der Luft unter den jeweils zulässigen Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten.
Alle Aktivitäten mit Chemikalien sollten hinsichtlich der damit verbundenen Gesundheitsrisiken 
evaluiert werden, um sicherzustellen, dass jede Exposition unter ausreichend kontrollierten 
Bedingungen geschieht. Persönliche Schutzausrüstung sollte erst dann in Betracht gezogen 
werden, nachdem andere Kontrollmaßnahmen (z. B. Kontrollen technischer Art) entsprechend 
evaluiert wurden. Persönliche Schutzausrüstung sollte den jeweils gültigen Normen 
entsprechen, geeignet für den Verwendungszweck sein, in gutem Zustand gehalten und 
vorschriftsmäßig gewartet werden. Persönliche Schutzausrüstung unter Beachtung der gültigen 
Normen auswählen. Dazu wenden Sie sich bitte an ihren Lieferanten für Persönliche 
Schutzausrüstung. Weitere Informationen zu Standards erhalten Sie von Ihrer national 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Es liegen keine DNELs/DMELs-Werte vor.

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration

Es liegen keine PNECs-Werte vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen
8.1 Zu überwachende Parameter

Abgeleitetes Kein-Effekt-Niveau

Arbeitsplatz-Grenzwerte
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen

Handschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
Zum Schutz vor Metallbearbeitungsflüssigkeiten ist Atemschutz der Klassifizierung „ölresistent“ 
(Klasse R) oder „ölundurchlässig“ (Klasse P) auszuwählen. Abhängig von der Menge der in der 
Luft vorhandenen Schadstoffe ist möglicherweise eine luftreinigende Atemschutzhalbmaske 
(mit HEPA-Filter) inklusive Einwegfilter (P- oder R-Serie) (für Ölnebel unter 50 mg/m³) oder ein 
strombetriebenes, luftreinigendes Atemschutzgerät mit Haube oder Helm und HEPA-Filter (für 
Ölnebel unter 125 mg/m³) erforderlich.
Wo organische Dämpfe eine potenzielle Gefahr bei der Metallbearbeitung darstellen, ist 
möglicherweise eine Filterkombination für Partikel und organische Dämpfe notwendig.
Die richtige Wahl des Atemschutzes hängt von der Anwendung, den verwendeten Chemikalien 
und den Zustand der Atemschutzausrüstung ab. Sicherheitsanweiweisungen sollten für alle 
beabsichtigten Anwendungen erstellt werden. Die Auswahl der Atemschutzausrüstung sollte 
immer in Zusammenarbeit mit dem Hersteller unter Berücksichtigung der lokalen 
Arbeitsbedingungen erfolgen.

Allgemeine Angaben:

Da die jeweiligen Arbeitsumgebungen und Methoden der Materialhandhabung variieren,
müssen für jede geplante Anwendung Sicherheitsverfahren entwickelt werden. Die Auswahl 
der korrekten Schutzhandschuhe hängt von den gehandhabten Chemikalien und den Arbeits-
und Gebrauchsbedingungen ab. Die meisten Handschuhe bieten nur für einen begrenzten 
Zeitraum Schutz, bevor sie entsorgt und ausgetauscht werden müssen (selbst bei den besten 
chemikalienbeständigen Handschuhen kommt es nach wiederholter Exposition gegenüber 
Chemikalien zum Durchbruch).

Die Handschuhe sollten in Rücksprache mit dem Ausrüster/Hersteller und unter 
Berücksichtigung einer umfassenden Beurteilung der Arbeitsbedingungen ausgewählt werden.

Empfehlung: Nitrilhandschuhe.
Durchbruchzeit:

Daten zu Durchbruchzeiten werden von Handschuhherstellern unter Laborprüfbedingungen 
erfasst und geben an, wie lange ein Handschuh eine wirksame Permeationsbeständigkeit 
bietet. Bei der Befolgung von Empfehlungen zu den Durchbruchzeiten ist es wichtig, die 
tatsächlichen Bedingungen am Arbeitsplatz zu berücksichtigen. Holen Sie vom 
Handschuhausrüster stets aktuelle technische Informationen zu den Durchbruchzeiten der 
empfohlenen Handschuhtypen ein.
Wir geben zur Auswahl von Handschuhen folgende Empfehlungen ab:

Ständiger Kontakt:

Handschuhe mit einer Mindest-Durchbruchzeit von 240 Minuten oder besser > 480 Minuten,
falls geeignete Handschuhe bezogen werden können.
Wenn keine geeigneten Handschuhe erhältlich sind, die dieses Schutzniveau bieten, sind 
Handschuhe mit kürzeren Durchbruchzeiten akzeptabel, solange ein adäquates Pflege- und 
Austauschprogramm für die Handschuhe eingerichtet und befolgt wird.

Kurzzeitiger/Spritzschutz:

Empfohlene Durchbruchzeiten siehe oben.
Bekanntermaßen werden bei kurzzeitiger, vorübergehender Exposition häufig Handschuhe mit 
kürzeren Durchbruchzeiten getragen. Daher muss ein adäquates Pflege- und 
Austauschprogramm eingerichtet und strikt befolgt werden.
Handschuhdicke:

Für allgemeine Anwendungen empfehlen wir üblicherweise Handschuhe mit einer Dicke von 
mehr als 0,35 mm.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Handschuhdicke kein Garant für die Resistenz 

Schutzbrille mit Seitenblenden.Augen-/Gesichtsschutz

Atemschutz

Hautschutz

zuständigen Organisation.
Die endgültige Wahl der Schutzausrüstung wird sich nach der Gefährdungsbeurteilung richten.
Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass alle Teile der persönlichen Schutzausrüstung 
miteinander kompatibel sind.

Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages 
ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme 
und Gesicht.  Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und 
Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Hygienische Maßnahmen

Individuelle Schutzmaßnahmen
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen

des Handschuhs gegenüber einer speziellen Chemikalie darstellt, da die Permeationswirkung 
von der Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhängig ist. Aus diesem Grund sollte die 
Auswahl der Handschuhe unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der 
Durchdringungszeit erfolgen.
Die Handschuhdicke kann zudem je nach Hersteller, Handschuhart und Modell abweichen. Aus 
diesem Grund sollten die technischen Daten des Herstellers immer in die Auswahl von 
passenden Handschuhen für die entsprechende Arbeit miteinbezogen werden.

Hinweis: Abhängig von der ausgeübten Tätigkeit können Handschuhe mit abweichender Dicke 
für eine spezielle Arbeit erforderlich sein. Zum Beispiel:

   • Dünnere Handschuhe (bis zu 0,1 mm oder dünner) können dort erforderlich sein, wo ein 
hoher Grad an Fingerfertigkeit gefordert ist. Allerdings ist die Schutzwirkung dieser 
Handschuhe eher auf eine sehr kurze Zeit beschränkt, deshalb werden sie üblicherweise in 
Form von Einweghandschuhen verwendet.

   • Dickere Handschuhe (bis zu 3 mm oder dicker) können dort erforderlich sein, wo ein 
erhöhtes mechanisches (auch chemisches) Risiko, wie Abrieb oder Punktierung, besteht.

Die Verwendung von Schutzkleidung ist eine gute industrielle Praxis.
Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis 
der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von 
einem Spezialisten genehmigt werden.
Baumwoll- oder Polyester-/Baumwoll-Overalls bieten lediglich Schutz gegen leichte 
oberflächliche Kontamination, die nicht bis zur Haut durchsickern wird. Overalls sollten 
regelmäßig gewaschen werden. Bei hohem Hautkontaminationsrisiko (z.B. beim Reinigen von 
verschüttetem Material oder bei Spritzgefahr) werden chemikalienbeständige Schürzen und/
oder undurchdringliche chemische Anzüge und Stiefel erforderlich sein.

Begrenzung und 
Überwachung der 
Umweltexposition

Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen,
dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen.  In einigen Fällen werden 
Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein,
um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

Haut und Körper

Bezieht sich auf den 
Standard:

Atemschutz: EN 529
Handschuhe: EN 420, EN 374
Augenschutz: EN 166
Halbmaske mit Filter: EN 149
Halbmaske mit Filter und Ventil: EN 405
Halbmaske: EN 140 plus Filter
Vollmaske: EN 136 plus Filter
Partikelfilter: EN 143
Gas-/kombinierte Filter: EN 14387

Nicht verfügbar.

Physikalischer Zustand

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedebeginn und Siedebereich

Dampfdruck

Dampfdichte

Flüssigkeit.

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.Geruch

pH-Wert

Gelb. [Hell]Farbe

Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht verfügbar.

Flammpunkt Offenem Tiegel: 245°C (473°F) [Cleveland.]

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.Geruchsschwelle

Obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Entzündbarkeit (fest,
gasförmig)

Nicht verfügbar.

Pourpoint -45 °C
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
Relative Dichte Nicht verfügbar.

Selbstentzündungstemperatur Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.

Nicht verfügbar.

Viskosität Kinematisch: 335 mm2/s (335 cSt) bei 40°C
Kinematisch: 40 mm2/s (40 cSt) bei 100°C 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Explosive Eigenschaften

Nicht verfügbar.Oxidierende Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben

Zersetzungstemperatur Nicht verfügbar.

Keine weiteren Informationen.

Dichte <1000 kg/m³ (<1 g/cm³) bei 15°C

Löslichkeit(en) unlöslich in Wasser.

10.6 Gefährliche 
Zersetzungsprodukte

10.4 Zu vermeidende 
Bedingungen

Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen 
Zersetzungsprodukte gebildet werden.

Das Produkt ist stabil.10.2 Chemische Stabilität

10.5 Unverträgliche 
Materialien

10.3 Möglichkeit 
gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen 
Reaktionen auf.
Unter normalen Lagerbedingungen und bei normaler Anwendung tritt keine gefährliche 
Polymerisation auf.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität Zu diesem Produkt gibt es keine spezifischen Testdaten.  Weitere Informationen finden Sie 

unter „Zu Vermeidende Bedingungen“ und „Unverträgliche Materialien“.

Übermäßige Wärme vermeiden.

Reaktiv oder inkompatibel mit den folgenden Stoffen: oxidierende Materialien.

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Inhalativ Einatmen des Dampfes ist unter Umgebungsbedingungen wegen des niedrigen Dampfdrucks 
normalerweise kein Problem.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Verschlucken

Hautkontakt Wirkt hautentfettend.  Kann Trockenheit und Reizung der Haut bewirken.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Augenkontakt

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Hautkontakt

Verschlucken

Inhalativ Keine spezifischen Daten.

Keine spezifischen Daten.

Zu den Symptomen können gehören:
Reizung
Austrocknung
Rissbildung

Augenkontakt Keine spezifischen Daten.

Zu erwartende Eintrittswege: Dermal, Inhalativ.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Angaben zu 
wahrscheinlichen 
Expositionswegen

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Inhalativ Starke Exposition durch Inhalation von Tröpfchen in der Luft oder Aerosolen kann zu Reizungen 
der Atemwege führen.

Schätzungen akuter Toxizität

Nicht verfügbar.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Allgemein

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Karzinogenität

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.Mutagenität

Auswirkungen auf die 
Entwicklung

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Auswirkungen auf die 
Fruchtbarkeit

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Verschlucken

Hautkontakt

Augenkontakt

Verschlucken großer Mengen kann Übelkeit und Durchfall verursachen.

Langfristiger oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und zur Irritation und/oder 
Dermatitis führen.

Potentielles Risiko vorübergehender Probleme wie Brennen oder Rötungen bei zufälligem 
Augenkontakt.

Mobilität Flüssigkeit. unlöslich in Wasser.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

12.6 Andere schädliche 
Wirkungen

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

12.1 Toxizität

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.4 Mobilität im Boden

Verteilungskoeffizient 
Boden/Wasser (KOC)

Nicht verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Voraussichtlich nicht schnell abbaubar.

Nicht verfügbar.

Umweltgefahren Nicht als gefährlich eingestuft

Produkt entspricht nicht den Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII.

Europäischer Abfallkatalog (EAK)

Ja.Gefährliche Abfälle

Führen Sie die Produkte wenn möglich dem Recycling zu.  Die Entsorgung muss durch 
zugelassene Entsorgungsunternehmen erfolgen.

Entsorgungsmethoden

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Verpackung

Abfallschlüssel Abfallbezeichnung

Entsorgungsmethoden

Abfallschlüssel Europäischer Abfallkatalog (EAK)

Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen

13 02 06* synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle

15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind

Führen Sie die Produkte wenn möglich dem Recycling zu.  Die Entsorgung muss durch 
zugelassene Entsorgungsunternehmen erfolgen.

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  Leere Behälter und 
Auskleidungen können Produktrückstände enthalten.  Vermeiden Sie die Verbreitung und das 
Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern,
Abflüssen und Abwasserleitungen.

Abweichender Gebrauch des Produktes und/oder Verunreinigungen können die Verwendung einer anderen 
Abfallschlüsselnummer durch den Abfallerzeuger notwendig machen.

Referenzen Beschluss 2014/955/EU der Kommission
Richtlinie 2008/98/EG
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nicht unterstellt.Nicht unterstellt. Nicht unterstellt.

- - -

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID IMDG IATA

14.1 UN-Nummer

14.2 
Ordnungsgemäße 
UN-
Versandbezeichnung

14.3 
Transportgefahrenklassen

14.4 
Verpackungsgruppe

ADN

Zusätzliche 
Informationen

14.5 
Umweltgefahren

14.7 Massengutbeförderung 
gemäß Anhang II des 
MARPOL-Übereinkommens 
und gemäß IBC-Code

Nein. Nein. Nein.

Nicht verfügbar.

14.6 Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen für 
den Verwender

Nicht verfügbar.

Nicht unterstellt.

-

-

Nein.

-

-

Sonstige Bestimmungen

REACH Status Das in Abschnitt 1 genannte Unternehmen verkauft das Produkt in der EU gemäß den 
geltenden REACH-Bestimmungen.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Besonders besorgniserregende Stoffe

Keine der Komponenten ist gelistet.

Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Sämtliche Bestandteile sind aktiv oder ausgenommen.

Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

US-Inventar (TSCA 8b)

Australisches 
Chemikalieninventar 
(AICS)

Kanadisches Inventar

Inventar vorhandener 
chemischer Substanzen 
in China (IECSC)

Japanisches Inventar für 
bestehende und neue 
Chemikalien (ENCS)

Koreanisches Inventar 
bestehender Chemikalien 
(KECI)

Philippinisches 
Chemikalieninventar 
(PICCS)

Taiwan, Bestand 
chemischer Substanzen 
(TCSI)

Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XIV
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Nationale Vorschriften

1Wassergefährdungsklasse

15.2 
Stoffsicherheitsbeurteilung

(eingestuft gemäß AwSV)

Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)

Nicht gelistet.

Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC, Prior Informed Consent) (649/2012/EU)

Nicht gelistet.

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Für eine oder mehrere Substanzen in diesem Gemisch wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung 
durchgeführt. Für das Gemisch selbst wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

Chemikalien-
Verbotsverordnung 
(ChemVerbotsV)

Hinweise zur 
Beschäftigungsbeschränkung

Dieses Produkt unterliegt beim Inverkehrbringen in Deutschland nicht der Chemikalien-
Verbotsverordnung.

Folgende Beschäftigungsbeschränkungen beachten:
Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG)
Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium 
(Mutterschutzgesetz – MuSchG)

Störfallverordnung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Abkürzungen und Akronyme ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen 

Gütern auf Binnenwasserstrassen
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Strasse
ATE = Schätzwert akute Toxizität
BCF = Biokonzentrationsfaktor
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr.
1272/2008]
CSA = Stoffsicherheitsbeurteilung
CSR = Stoffsicherheitsbericht
DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EINECS = Altstoffverzeichnis
ES = Expositionsszenario
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
EAK = Europäischer Abfallkatalog
GHS = Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr
LogPow = Dekadischer Logarithmus des Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten
MARPOL = Internationales Übereinkommen von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung 
durch Schiffe in der Fassung des Protokolls von 1978. ("Marpol" = marine pollution)
OECD = Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH = Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe [Verordnung (EG) Nr. 1907/2006]
RID = Regelung zur internationalen Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter
RRN = REACH Registriernummer
SADT = Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur
SVHC = Besonders besorgnisserregende Substanzen
STOT-RE = Spezifische Zielorgan-Toxizität - Wiederholte Exposition
STOT-SE = Spezifische Zielorgan-Toxizität - Einmalige Exposition
Zeitlich gemittelter Grenzwert = Zeitgewichtete Durchschnitts
UN = Vereinigte Nationen
UVCB = Komplexe Kohlenwasserstoffsubstanz
VOC = Flüchtige organische Verbindungen
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
Variiert = Kann eine oder mehrere der folgenden Substanzen enthalten 64741-88-4 / RRN 
01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 
01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN 
01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname : Shell Gadus S5 T460 1.5 
Produktnummer : 001D8547 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Fett für Industrie und Kraftfahrzeug. 
 

Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

:  
Dieses Produkt darf ohne vorherige Befragung des 
Lieferanten nicht für andere als die in Abschnitt 1 
empfohlenen Anwendungen verwendet werden. 
 
 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Hersteller/Lieferant : Shell Deutschland Oil GmbH 
Suhrenkamp 71-77 
D-22335 Hamburg 

Telefon   :  (+49) 40 6324-6255  
Telefax   :  (+49) 40 6321-051  
E-Mail-Kontakt für 
Sicherheitsdatenblatt  

:  Bei Fragen zum Inhalt dieses Sicherheitsdatenblatt senden 
Sie bitte eine E-Mail an lubricantSDS@shell.com  

 
1.4 Notrufnummer 
 : (+49) 30 3068 6790 (Giftnotruf Berlin) 

 
 
 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

   
Auf Basis der vorliegenden Daten erfüllt dieser Stoff / dieses Gemisch nicht die Einstufungskriterien. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenpiktogramme 
 

: Kein Gefahrensymbol erforderlich 
 

Signalwort 
 

: Kein Signalwort 
 

Gefahrenhinweise :  PHYSIKALISCHE GEFAHREN: 

V  RO R R  NO C         V  W              V         
                            V         V  
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 - Nicht als physikalische Gefahr nach den 
CLP-Kriterien eingestuft. 

 GESUNDHEITSGEFAHREN: 
- Nicht als Gesundheitsgefahr nach den CLP-

Kriterien eingestuft. 
 UMWELTGEFAHREN: 
- Laut CLP-Kriterien nicht als 

umweltgefährdender Stoff klassifiziert. 
 

 
Sicherheitshinweise 
 

: Prävention:  
- Keine Sicherheitshinweise (P-Sätze). 
Reaktion:  
- Keine Sicherheitshinweise (P-Sätze). 
Lagerung:  
- Keine Sicherheitshinweise (P-Sätze). 
Entsorgung:  
- Keine Sicherheitshinweise (P-Sätze). 
 

   
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
 
 
Sensibilisierende 
Komponenten 

: Enthält Aminphosphat. 
Enthält Mercaptothiadiazolverbindungen. 
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 

Diese Mischung enthält keine REACH-registrierten Stoffe, die als PBT oder vPvB klassifiziert sind. 
Eine längere oder wiederholte Berührung mit der Haut ohne ordnungsgemäße  Reinigung kann die 
Hautporen verstopfen und zu Störungen wie Ölakne/Follikulitis führen. 
Altfett kann schädliche Verunreinigungen enthalten. 
Hochdruckeinspritzung unter die Haut kann zu schweren Schäden einschließlich örtlicher Nekrosen 
führen. 
Nicht als entzündlich eingestuft, aber brennbar. 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Chemische 
Charakterisierung 

: Ein Schmierfett, das Polyolefine, synthetische Ester und 
Additive enthält. 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

Chemische 
Bezeichnung 

CAS-Nr. 
EG-Nr. 
Registrierungsnum
mer 

Einstufung 
(VERORDNUNG 

(EG) Nr. 
1272/2008) 

Konzentration 
[%] 

Aminphosphat  
931-384-6 
01-2119493620-38 

Acute Tox.4; H302 
Skin Sens.1; H317 
Eye Dam.1; H318 

 0,1 -  0,9 
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 Aquatic Chronic2; 
H411 

Mercaptothiadiazolver
bindungen 

72676-55-2 
276-763-0 
 

Skin Sens.1; H317  0,1 -  0,9 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Schutz der Ersthelfer :  Ersthelfer müssen unbedingt geeignete persönliche 
Schutzausrüstung tragen, die für den Vorfall, die Verletzung 
und die Umgebung angemessen ist. 
 
 

Nach Einatmen :  Bei normalen Gebrauchsbedingungen keine Behandlung 
notwendig. 
Bei anhaltenden Beschwerden bitte einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt :  Verschmutzte Kleidung entfernen. Den exponierten Bereich 
mit Wasser spülen und dann mit Seife waschen, falls diese 
vorhanden. 
Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. 
 

   Bei Verwendung von Hochdruckwerkzeugen kann es 
vorkommen, dass das Produkt unter die Haut injiziert wird. 
Sobald sich Verletzungen durch Hochdruckanwendungen 
ereignen, soll der Verunfallte sofort ein Krankenhaus 
aufsuchen. Nicht erst das Auftreten von Symptomen 
abwarten. 
Auch wenn keine sichtbaren Verletzungen vorliegen, Arzt 
aufsuchen. 
 

Nach Augenkontakt :  Auge mit reichlich Wasser ausspülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter ausspülen. 
Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken :  Im Allgemeinen ist keine Behandlung erforderlich, außer es 
werden große Mengen geschluckt. Dann holen Sie jedoch 
medizinische Beratung ein. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : Zu den Anzeichen und Symptomen der Ölakne/Follikulitis 
kann die Entstehung von Mitessern und Pickeln in den 
exponierten Hautpartien zählen. 
Das Verschlucken kann zu Übelkeit, Erbrechen und/oder 
Durchfall führen. 
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   Örtliche Nekrosen zeigen sich an einem verzögerten 
Schmerzempfinden und Gewebeschädigungen wenige 
Stunden nach der Einspritzung. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung : Ärztliche Hinweise: 
Symptomatische Behandlung. 
 

   Hochdruckeinspritzverletzungen machen, um 
Gewebeschäden und Funktionsver lust zu minimieren, einen 
unverzüglichen chirurgischen Eingriff und evtl. eine 
Steroidtherapie notwendig. 
Da die Eintrittswunden klein sind und die Schwere der 
eigentlichen Schädigung nicht widerspiegeln, ist unter 
Umständen eine chirurgische Untersuchung zur Ermittlung 
des Ausmaßes der Schädigung notwendig. Lokalanästhetika 
oder heiße Umschläge vermeiden, da sie zu Schwellungen, 
Gefäßkrämpfen und Blutleere führen können. Eine sofortige 
chirurgische Dekompression, Entfernung von nekrotischem 
Gewebe und Beseitigung von Fremdstoffen muss unter 
Vollnarkose geschehen, eine umfassende Untersuchung ist 
erforderlich. 
 

 
 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel :  Schaum, Sprühwasser oder Wassernebel. 
Trockenlöschpulver, Kohlendioxid, Sand oder Erde sind nur 
bei kleinen Bränden einsetzbar. 

Ungeeignete Löschmittel :  Keinen scharfen Wasserstrahl verwenden. 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 

:  Als gefährliche Verbrennungsprodukte können entstehen: 
Komplexe Mischung aus festen und flüssigen Partikeln und 
Gasen, einschließlich Bei unvollständiger Verbrennung kann 
Kohlenmonoxid freigesetzt werden. Nicht identifizierte 
organische und anorganische Verbindungen.  

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

:  Personen müssen angemessene persönliche 
Schutzausrüstung einschließlich Chemieschutzhandschuhen 
tragen. Wenn die Gefahr großflächigen Kontakts durch 
verschüttetes Material besteht, muss ein Chemieschutzanzug 
getragen werden. In der Nähe von Feuer in engen Räumen 
muss ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät getragen 
werden. Wählen Sie Brandschutzkleidung, die 
entsprechenden Normen entspricht (z. B. in Europa: EN 469).  

Spezifische Löschmethoden : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 

:  6.1.1 Für nicht für Notfälle geschultes Personal 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
6.1.2 Für Notfallpersonal: 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
 

 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen :  Angemessene Rückhaltemaßnahmen ergreifen, um eine 
Umweltverschmutzung zu vermeiden. Eindringen in das 
Abwassersystem, in Flüsse oder Oberflächengewässer durch 
Errichten von Sperren aus Sand bzw. Erde oder durch andere 
geeignete Absperrmaßnahmen verhindern. 
 

 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren :  Eindringen in das Abwassersystem, in Flüsse oder 
Oberflächengewässer durch Errichten von Sperren aus Sand 
bzw. Erde oder durch andere geeignete Absperrmaßnahmen 
verhindern. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Für Hinweise zur Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 dieses 
Sicherheitsdatenblattes., Für Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 dieses Sicherheitsdaten-
blattes. 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

Allgemeine 
Sicherheitsvorkehrungen 

: Vorhandene Abluftanlagen verwenden, wenn Gefahr des 
Einatmens von Dämpfen, Nebeln oder Aerosolen besteht. 
Informationen in diesem Datenblatt als Grundlage zur 
Risikobeurteilung der Bedingungen vor Ort verwenden, um 
angemessene Maßnahmen für die sichere Handhabung, 
Lagerung und Entsorgung dieses Produkts festzulegen. 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

: Längeren oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. 
Einatmen von Dampf und/oder Nebel vermeiden. 
Beim Umgang mit dem Produkt in Fässern Sicherheitsschuhe 
tragen und geeignete Arbeitsgeräte verwenden. 
Ordnungsgemäße Entsorgung von kontaminierten Lappen 
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oder Reinigungsutensilien, um Feuer zu verhindern. 
 

Brandklasse :  Brände von flüssigen und flüssig werdenden Stoffen. Dazu 
zählen auch Stoffe, die durch die Temperaturerhöhung flüssig 
werden.  

 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerklasse (TRGS 510) :  10, Brennbare Flüssigkeiten  
 
Sonstige Angaben :  Behälter dicht verschlossen halten und an kühlem, gut 

gelüfteten Ort lagern. Ordnungsgemäß gekennzeichnete und 
verschließbare Behälter verwenden.  

 
    Bei Raumtemperatur lagern.  
 
    In Abschnitt 15 finden Sie weitere Informationen über die 

gesetzlich geregelten Verpackungs- und Lagervorschriften für 
dieses Produkt.  

 
Verpackungsmaterial :  Geeignetes Material: Für Behälter oder Behälterbeschichtung 

Weichstahl oder High-Density Polyethylen (HDPE) 
verwenden. 
Ungeeignetes Material: PVC. 
 

Behälterhinweise :  Polyethylenbehälter dürfen höheren Temperaturen aufgrund 
der Gefahr einer möglichen Verformung nicht ausgesetzt 
werden.  

 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) :  Entfällt 
 

 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert 

Keine biologische Grenze zugewiesen. 
Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren 

Überwachung der Konzentration der Stoffe im Atemschutzbe-reich von Beschäftigten oder allgemein 
am Arbeitsplatz kann erforderlich sein, um die Einhaltung eines Arbeitsplatzgrenz-wertes und die 
Eignung von Expositions-begrenzungen zu bestätigen. Bei einigen Stoffen kann auch biologische 
Überwachung geeignet sein. 
Validierte Methoden zur Expositionsmessung müssen durch eine qualifizierte Person durchgeführt 
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werden und die Proben müssen in einem zugelassenen Labor analysiert werden. 
Einige Quellen für empfohlene Verfahren zur Überwachung der Luftkonzentration sind nachfolgend 
angegeben - gegebenenfalls auch mit dem Lieferanten in Verbindung setzen. Es sind möglicherweise 
weitere nationale Verfahren verfügbar. 
National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods 
http://www.cdc.gov/niosh/ 
Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods 
http://www.osha.gov/ 
Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances 
http://www.hse.gov.uk/ 
Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. 
http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp 
L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische SchutzmaßnahmenDer Umfang des Schutzes und die Arten der notwendigen 
Maßnahmen variieren in Abhängigkeit von den potenziellen Expositionsbedingungen. 
Arbeitsplatzüberwachung auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung der örtlichen Gegebenheiten 
auswählen. Geeignete Maßnahmen beinhalten: 
Angemessene Belüftung zur Steuerung der Konzentration in der Luft. 
 
Wenn Material erhitzt oder versprüht wird oder sich Nebel bilden, kann eine höhere Konzentration in 
der Luft auftreten. 
 
Allgemeine Angaben: 
Verfahren zur sicheren Handhabung und Aufrechterhaltung der Schutzmaßnahmen festlegen. 
Mitarbeiter in Theorie und Praxis zu den Gefahren und Schutzmaßnahmen schulen, die für die 
routinemäßigen Arbeiten mit diesem Produkt relevant sind. 
Ordnungsgemäße Auswahl, Tests und Wartung für Ausrüstung, die für Schutzmaßnahmen 
verwendet wird, sicherstellen, z. B. persönliche Schutzausrüstung, lokales Abluftsystem. 
Systeme vor Öffnen oder Wartung der Ausrüstung herunterfahren. 
Abläufe dicht verschlossen aufbewahren bis zur Entsorgung oder zur späteren Wiederverwertung. 
Stets die bewährten Verfahren für persönliche Hygiene beachten, wie Händewaschen nach Umgang 
mit dem Material und vor den Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung und 
Schutzausrüstung regelmäßig waschen bzw. reinigen, um Kontaminanten zu entfernen. 
Kontaminierte Kleidungsstücke und Schuhe, die sich nicht reinigen lassen, entsorgen. Auf Ordnung 
und Sauberkeit achten. 
Aufgrund der halbfesten Konsistenz des Produkts ist die Entstehung von Nebeln und Stäuben 
unwahrscheinlich. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Diese Informationen werden in Übereinstimmung mit der PSA-Richtlinie (Richtlinie 89/686/EWG) und 
den Normen des Europäischen Komitees für Normung (CEN) bereitgestellt. 
 
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) entsprechend den nationalen Standards verwenden. 
 
Augenschutz :  Wenn das Material in der Weise gehandhabt wird, dass es in 

die Augen spritzen kann, wird ein entsprechender 
Augenschutz empfohlen. 
gemäß EU-Standard EN 166. 
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Handschutz 

 
 
Anmerkungen :  Bei möglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die 

Verwendung von Handschuhen (gemäß z.B. EN374, Europa 
oder F739, USA) aus folgenden Materialien ausreichenden 
Schutz: Handschuhe aus PVC, Neopren oder Nitrilkautschuk. 
Eignung und Haltbarkeit eines Handschuhs sind abhängig von 
der Verwendung, z. B. Häufigkeit und Dauer des Kontakts 
sowie der chemischen Beständigkeit des 
Handschuhmaterials. Stets Handschuhlieferanten 
konsultieren. Verschmutzte Handschuhe ersetzen. 
Persönliche Hautpflege ist Voraussetzung für einen effektiven 
Hautschutz. Schutzhandschuhe auf sauberen Händen tragen. 
Nach dem Gebrauch die Hände waschen und gründlich 
abtrocknen. Es wird empfohlen, eine nicht parfümierte 
Feuchtigkeitscreme zu verwenden.  

 
   Bei dauerhafter Exposition raten wir zu Handschuhen mit 

einer Durchbruchzeit von über 240 Minuten, ideal mit > 480 
Minuten, sofern vorhanden. Als Schutz gegen kurzzeitige 
Exposition / Spritzschutz bleibt die Empfehlung dieselbe, 
jedoch kann es sein, dass Handschuhe dieser Schutzklasse 
nicht verfügbar sind. In diesem Fall sind auch Handschuhe mit 
kürzerer Durchbruchzeit ausreichend, sofern alle Pflege- und 
Ersatzhinweise beachtet werden. Die Dicke der Handschuhe 
lässt keinen zuverlässigen Rückschluss auf ihre 
Widerstandsfähigkeit gegen eine bestimmte Chemikalie zu, da 
diese von der genauen Zusammensetzung des 
Handschuhmaterials abhängt. Abhängig von Hersteller und 
Modell der Handschuhe sollte deren Dicke normalerweise 
0,35 mm übersteigen.  

 
Haut- und Körperschutz :  Hautschutz, der über die übliche Arbeitskleidung hinausgeht, 

ist normalerweise nicht erforderlich. 
Es hat sich bewährt, chemikalien-resistente Handschuhe zu 
tragen. 
 

 
Atemschutz :  Bei normalem Umgang ist normalerweise kein Atemschutz 

notwendig. 
Im Sinne einer guten Industriehygiene-Praxis Vorkehrungen 
gegen das Einatmen des Materials treffen. 
Wenn technische Maßnahmen die Luftschadstoff-
Konzentration nicht unter dem für den Arbeitsschutz kritischen 
Wert halten können, geeigneten Atemschutz unter 
Berücksichtigung der speziellen Arbeitsbedingungen und der 
jeweiligen gesetzlichen Vorschriften auswählen. 
Mit Herstellern von Atemschutzgeräten abklären. 
Wenn normale Filtersysteme geeignet sind, unbedingt die 
geeignete Kombination von Filter und Maske auswählen. 
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Einen Kombinationsfilter für Partikel, Gase und Dämpfe 
(Siedepunkt > 65°C, 149°F; nach EN14387) verwenden. 
 

 
Thermische Gefahren :  Entfällt 

 
 
 
 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Allgemeine Hinweise :  Geeignete Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen aus 
den relevanten Umweltschutzgesetzen ergreifen. Hinweise in 
Abschnitt 6 zur Vermeidung einer Umwelt- Kontamination 
beachten. Nicht gelöstes Material nicht ins Abwasser 
gelangen lassen. Abwasser in einer kommunalen oder 
industriellen Kläranlage behandeln bevor es in 
Oberflächengewässer eingeleitet wird. 
Behördliche Vorschriften für Abluft beachten. 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen : Halbfest bei Umgebungstemperatur. 

Farbe :  hellbraun 

Geruch :  Leichter Kohlenwasserstoffgeruch 

Geruchsschwelle :  Keine Angaben verfügbar.  

pH-Wert : Entfällt  

Tropfpunkt : 250 °CMethode: IP 396 
 

Siedebeginn und 
Siedebereich 

: Keine Angaben verfügbar.  

Flammpunkt :  
Anmerkungen: Nicht anwendbar 
 

Verdampfungsgeschwindigke
it 

:  Keine Angaben verfügbar.  

Entzündbarkeit (fest, 
gasförmig) 

: Keine Angaben verfügbar. 
 

Obere Explosionsgrenze : Typisch 10 %(V) 
 

Untere Explosionsgrenze : Typisch 1 %(V) 
 

Dampfdruck : < 0,5 Pa (20 °C) 
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geschätzt  

Relative Dampfdichte : > 1geschätzt  

Relative Dichte : 1,000 (15,0 °C) 
 

Dichte : 1.000 kg/m3 (15,0 °C) 
Methode: Unspezifiziert 
 

Löslichkeit(en) 

Wasserlöslichkeit : vernachlässigbar  

Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

: Keine Angaben verfügbar. 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: log Pow: > 6(bezogen auf Informationen über vergleichbare 
Produkte)  

Selbstentzündungstemperatu
r 

: > 
320 °C 

Zersetzungstemperatur :  Keine Angaben verfügbar.  

Viskosität 

Viskosität, dynamisch : Keine Angaben verfügbar.  

Viskosität, kinematisch : Entfällt  

Explosive Eigenschaften : nicht klassifiziert 
 

Oxidierende Eigenschaften : Keine Angaben verfügbar.  
 

9.2 Sonstige Angaben 

 
Leitfähigkeit :  Es wird nicht erwartet, dass es sich bei diesem Material um 

einen statischen Akkumulator handelt. 

 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Neben den in folgendem Unterabsatz aufgelisteten Gefahren durch Reaktivität gehen keine weiteren 
derartigen Gefahren vom Produkt aus. 

10.2 Chemische Stabilität 

Stabil. 
Wenn Material vorschriftsgemäß gehandhabt und gelagert wird, ist keine gefährliche Reaktion zu 
erwarten. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
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Gefährliche Reaktionen :  Reagiert mit starken Oxidationsmitteln. 
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende 
Bedingungen 

: Extreme Temperaturen und extremes Sonnenlicht. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe :  Starke Oxidationsmittel. 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 
 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

 
Grundlagen der Bewertung : Die Bewertung wurde aus toxikologischen Daten von 

Einzelkomponenten oder ähnlichen Produkten 
abgeleitet.Sofern nicht anders angegeben, gelten die 
vorliegenden Daten für das Produkt als Ganzes und nicht für 
einzelne Bestandteile. 

Angaben zu 
wahrscheinlichen 
Expositionswegen 

: Haut- und Augenkontakt sind die Hauptwege einer Exposition, 
auch wenn es zu einer Exposition durch zufällige Aufnahme 
kommen kann. 

 

Akute Toxizität 

Produkt: 

Akute orale Toxizität :  LD50 Ratte: > 5.000 mg/kg   
Anmerkungen: Geringe Toxizität: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt. 
 

Akute inhalative Toxizität :  Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Akute dermale Toxizität :  LD50 Kaninchen: > 5.000 mg/kg  
Anmerkungen: Geringe Toxizität: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt. 
 

 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 
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Mercaptothiadiazolverbindun
gen 

Als nicht karzinogen klassifiziert 

 
 
 

 

Reproduktionstoxizität 

Produkt: 

 :   
Anmerkungen: Verursacht keine Entwicklungsstörungen., 
Beeinträchtigt nicht die Fertilität., Aufgrund der verfügbaren 
Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Produkt: 

Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Produkt: 

Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Aspirationstoxizität 

Produkt: 

Kein Aspirationsrisiko. 
 

Weitere Information 

Produkt: 

Anmerkungen: Altfett kann schädliche Verunreinigungen enthalten, die sich während des 
Gebrauchs angesammelt haben. Die Konzentration dieser schädlichen Verunreinigungen ist 
abhängig vom Gebrauch, und sie können bei der Entsorgung zu Gefahren für die Gesundheit 
und die Umwelt führen., Das GESAMTE Altfett ist vorsichtig zu handhaben, eine Berührung mit 
der Haut ist möglichst zu vermeiden. 
 

Anmerkungen: Hochdruckeinspritzung des Produkts in die Haut kann zu örtlichen Nekrosen 
führen, wenn Produkt nicht chirurgisch entfernt wird. 
 

Anmerkungen: Leicht reizend für die Atmungsorgane. 
 

Anmerkungen: Klassifizierungen anderer Behörden unter verschiedenen Regelungsrahmen 
können existieren. 
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Übersicht über die Bewertung der CMR-Eigenschaften 
Keimzell-Mutagenität- 
Bewertung 

:  Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine 
Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. 
 

Karzinogenität - Bewertung :  Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine 
Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. 
 

Reproduktionstoxizität - 
Bewertung 

:  Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine 
Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. 
 

 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

 
Grundlagen der Bewertung :  Ökotoxikologische Daten wurden speziell für dieses Produkt 

nicht ermittelt. 
Die bereitgestellten Informationen basieren auf dem Wissen 
über die Komponenten und der Ökotoxikologie ähnlicher 
Erzeugnisse. 
Sofern nicht anders angegeben, gelten die vorliegenden 
Daten für das Produkt als Ganzes und nicht für einzelne 
Bestandteile.(LL/EL/IL50 ausgedrückt als die nominale Menge 
des Produkts, die zur Zubereitung eines wässrigen 
Versuchsextrakts benötigt wird). 

Produkt: 

Toxizität gegenüber Fischen 
(Akute Toxizität) 

:  Anmerkungen: LL/EL/IL50 >100 mg/l 
Praktisch nicht giftig: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt. 
 

Giftig für Krebstiere (Akute 
Toxizität) 

:  Anmerkungen: LL/EL/IL50 >100 mg/l 
Praktisch nicht giftig: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt. 
 

Giftig für 
Algen/Wasserpflanzen 
(Akute Toxizität) 

:  Anmerkungen: LL/EL/IL50 >100 mg/l 
Praktisch nicht giftig: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt. 
 

Toxizität gegenüber Fischen 
(Chronische Toxizität) 

: Anmerkungen: Keine Angaben verfügbar. 
 

Giftig für Krebstiere 
(Chronische Toxizität) 

: Anmerkungen: Keine Angaben verfügbar. 
 

Giftig für Mikroorganismen :   
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(Akute Toxizität) Anmerkungen: Keine Angaben verfügbar. 
 

 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 

Biologische Abbaubarkeit :  Anmerkungen: Nicht leicht biologisch abbaubar., Die 
Hauptinhaltsstoffe sind natürlich biologisch abbaubar, es auch 
Bestandteile enthalten, die in der Umwelt verbleiben können. 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Produkt: 

Bioakkumulation :  Anmerkungen: Enthält Bestandteile mit potentieller 
Bioakkumulation. 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

: log Pow: > 6Anmerkungen: (bezogen auf Informationen über 
vergleichbare Produkte)  

12.4 Mobilität im Boden 

Produkt: 

Mobilität :  Anmerkungen: Halbfest bei Raumtemperatur., Wird durch 
Adsorption an Erdbodenpartikeln immobilisiert.  

   Anmerkungen: Schwimmt auf der Wasseroberfläche auf.  

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung : Diese Mischung enthält keine REACH-registrierten Stoffe, die 
als PBT oder vPvB klassifiziert sind. 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

:  Hat kein Ozonabbaupotential, kein photochemisches 
Ozonbildungspotential oder ein Potential zur globalen 
Erwärmung beizutragen., Produkt ist eine Mischung aus nicht 
flüchtigen Bestandteilen, die bei normaler Anwendung nicht in 
signifikanten Mengen in die Luft abgegeben werden. 

   Schwerlösliches Gemisch., Kann physische Ablagerungen an 
Wasserorganismen verursachen. 

 
 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Rückgewinnung oder Recycling, wenn möglich. 
Es liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers, die 
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Toxizität und die physikalischen Eigenschaften des erzeugten 
Materials zu bestimmen, um die richtige Klassifizierung des 
Abfalls und die Entsorgungsmethoden unter Einhaltung der 
anzuwendenden Vorschriften festzulegen. 
Nicht in die Umwelt, Kanalisation oder Wasserläufe gelangen 
lassen. 
 

   Es darf nicht zugelassen werden, dass das Abfallprodukt den 
Boden oder das Grundwasser kontaminiert oder in der 
Umwelt entsorgt wird. 
Abfälle, Verschüttungen und das gebrauchte Produkt sind 
gefährliche Abfälle. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  In Übereinstimmung mit den bestehenden behördlichen 
Vorschriften durch einen zugelassenen Abfallsammler oder -
Verwerter entsorgen, von dessen Eignung man sich vorher 
überzeugt hat. 
Entsorgung entsprechend der regionalen, nationalen und 
lokalen Gesetze und Vorschriften. 
 

 
Örtliche Gesetze 
 
Abfallkatalog :   

 
   EU-Abfallschlüssel: 

 
Abfallschlüssel-Nr. :   

 
   12 01 12* 

 
Anmerkungen :  Entsorgung entsprechend der regionalen, nationalen und 

lokalen Gesetze und Vorschriften. 
 

   Die Einstufung der Abfälle liegt immer in der Verantwortung 
des Endverwenders. 
 

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
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IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.3 Transportgefahrenklassen 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.4 Verpackungsgruppe 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
CDNI Abfallübereinkommen :  NST 3411 Schmierfette 

 
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.5 Umweltgefahren 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Anmerkungen : Siehe auch Abschnitt 7, Handhabung und Lagerung, für 
spezielle Vorsichtsmaßnahmen, welche Anwender wissen, 
bzw. im Rahmen von Transportvorschriften erfüllen müssen. 
 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß 
IBC-Code 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. Für Bulk-Transporte auf Seewegen sind die MARPOL 
Anhang 1 Regeln zu beachten. 

 
 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch 

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
(Anhang XIV) 
 

: Produkt unterliegt keiner Zulassung 
laut REACH. 

 
Wassergefährdungsklasse :  WGK 1 schwach wassergefährdend 

Anmerkungen: Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

 
Flüchtige organische 
Verbindungen 

: 0 % 
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Sonstige Vorschriften 
 

:  Die Informationen zu gesetzlichen Regelungen erheben nicht 
den Anspruch auf Vollständigkeit. Es können darüber hinaus 
auch andere Vorschriften für das Produkt gelten. 
 
 

   Technische Anleitung Luft: Produkt ist nicht namentlich 
aufgeführt. Abschnitt 5.2.5 zusammen mit Abschnitt 5.4.9 
beachten. 
 

   Vorgaben der Betriebs-Sicherheits-Verordnung (BetrSichV) 
beachten. 
 

   Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) - Nicht anwendbar. 
 

   Verordnung zum Schutz der Mütter am Arbeitsplatz 
(MuSchArbV) - Nicht anwendbar 
 

   Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), Anhang XIV. 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), Anhang XVII. 
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren 
schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (Seveso III). 
Richtlinie 2004/37/EG über den Schutz der Arbeitnehmer 
gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der 
Arbeit und ihre Änderungen. 
Richtlinie 1994/33/EG über den Jugendarbeitsschutz, 
einschließlich Änderungen. 
Richtlinie 92/85/EWG des Rates über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, 
Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am 
Arbeitsplatz, einschließlich Änderungen. 
 

 

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgeführt: 

EINECS/ELINCS/EC :  Alle Bestandteile verzeichnet oder ausgenommen (Polymer). 
TSCA :  Alle Bestandteile verzeichnet. 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Der Hersteller hat für diesen Stoff/diese Mischung keine chemische Sicherheitsbewertung 
durchgeführt. 

 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

,    
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Volltext der H-Sätze 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 
Volltext anderer Abkürzungen 

Acute Tox. Akute Toxizität 
Aquatic Chronic Langfristig (chronisch) gewässergefährdend 
Eye Dam. Schwere Augenschädigung 
Skin Sens. Sensibilisierung durch Hautkontakt 

Legende zu Abkürzungen in 
diesem Sicherheitsdatenblatt 

:  Die in diesem Dokument verwendeten Standard-Abkürzungen 
und -Akronyme können in einschlägiger Referenzliteratur (z. 
B. wissenschaftlichen Wörterbüchern) bzw. auf Webseiten 
nachgeschlagen werden. 
 
ACGIH = Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen 
Hygieniker  
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße  
AICS = Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen  
ASTM = Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung  
BEL = Biologische Expositionsgrenze  
BTEX =  Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CEFIC = Wirtschaftsverband der europäischen chemischen 
Industrie 
CLP = Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung  
COC = Flammpunktprüfer nach Cleveland  
DIN = Deutsches Institut fur Normung 
DMEL = Abgeleitetes Minimal-Effekt Niveau 
DNEL = Expositionskonzentration ohne Auswirkungen  
DSL = Kanadisches Verzeichnis inländischer Substanzen  
EC = Europäische Kommission  
EC50 = Effektive Konzentration 50  
ECETOC = Europäisches Zentrum für Ökotoxikologie und 
Toxikologie von Chemikalien  
ECHA = Europäische Chemikalien Agentur  
EINECS = Europäisches Altstoffverzeichnis  
EL50 = Effektives Niveau 50  
ENCS = Japanisches Verzeichnis bestehender und neuer 
Chemikalien  
EWC = Europäischer Abfall-Code  
GHS = Global Harmonisiertes System zur Einstufung und 
Kennzeichnung von Chemikalien  
IARC = Internationales Krebsfoschungszentrum  
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung  
IC50 = Hemmkonzentration 50  
IL50 = Hemmniveau 50  
IMDG = Internationale Maritime Gefahrgüter  
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INV = Chinesisches Chemikalien-Verzeichnis  
IP346 = "Institute of Petroleum" (IP) Testmethode Nr. 346 zur 
Bestimmung von polyzyklischen Aromaten DMSO-
extrahierbar  
KECI = Koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien  
LC50 = Letale Konzentration 50  
LD50 = Letale Dosis 50  
LL/EL/IL = Letale Belastung / Expositionsgrenze / 
Inhibitionsgrenze  
LL50 = Letales Niveau 50  
MARPOL = Übereinkommen zur Verhütung der Meeres-
Verschmutzung durch Schiffe  
NOEC/NOEL = Höchste Dosis oder Expositionskonzentration 
einer Substanz ohne beobachtete Auswirkungen  
OE_HPV = Occupational Exposure – High Production Volume 
(Berufliche Exposition – hohes Produktionsvolumen)  
PBT = Persistent, bioakkumulierbar, toxisch  
PICCS = Philippinisches Verzeichnis von Chemikalien und 
chemischen Substanzen  
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt Konzentration  
REACH = Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung von Chemikalien  
RID = Regulations Relating to International Carriage of 
Dangerous Goods by Rail (Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr)  
SKIN_DES = Skin Designation (Kennzeichnung, dass 
Hautabsorption vermieden werden soll)  
STEL = Kurzzeit Expositionsgrenze  
TRA = Gezielte Risiko-Bewertung  
TSCA = US-Amerikanisches Gesetz zur Chemikalienkontrolle  
TWA = Zeitgewichteter Durchschnitt  
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar  
 

 
Weitere Information 

Sonstige Angaben :  Dieses Sicherheitsdatenblatt verfügt über keinen Anhang zu 
Expositionsszenarien. Es handelt sich um ein nicht 
klassifiziertes Gemisch, das gefährliche Stoffe gemäß 
Abschnitt 3 enthält. Relevante Informationen aus den 
Expositionsszenarios für die gefährlichen Bestandteile wurden 
in die Hauptabschnitte 1–16 dieses SDBs eingefügt. 
 

   Senkrechte Striche (|) am linken Rand weisen auf 
Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin. 
 

 
 
 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine 
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
Das Produkt ist nur zur gewerblichen Verwendung/Verarbeitung bestimmt, wenn diese in 
Abschnitt 16 nicht anderweitig spezifiziert sind. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Produktname : Klüberplex BEM 41-132 
 

Artikel-Nr.  : 020256 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 
 

: Schmierfett 
 

Empfohlene Einschränkun-
gen der Anwendung 
 

: Nur für gewerbliche Anwender. 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma 
 

: Klüber Lubrication München 
Geisenhausenerstr. 7 
81379 München 
Deutschland 
Tel: +49 (0) 89 7876 0 
Fax: +49 (0) 89 7876 333 
info@klueber.com 
 
 

E-Mailadresse der für SDB 
verantwortlichen Person 

: mcm@klueber.com 
Material Compliance Management 
 

Nationaler Kontakt : Klüber Lubrication Deutschland 
Geisenhausenerstraße 7 
81379 München 
Deutschland 
Tel.: +49 89 7876 0 
Fax:  +49 89 7876 565 
customer.service.de@klueber.com 
www.klueber.com 
 

   

1.4 Notrufnummer 

Notrufnummer : +49 89 7876 700 (24 hrs) 
 
 

 

V  RO R R  NO C         V  W              V         
                            V         V  
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oxodioxodi-, sulfuriert 01-2120764792-44-
XXXX 
 

 

Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :  

Rückstandsöle (Erd-
öl), mit Wasserstoff 
behandelte 

64742-57-0 
265-160-8 
 
649-470-00-4 
01-2119489287-22-
XXXX 
 

Nicht klassifiziert 
 

 
 
Anmerkung L 
 

>= 30 - < 50 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Nach Einatmen 
 

:  Opfer an die frische Luft bringen. Bei Anhalten der Anzei-
chen/Symptome, ärztliche Betreuung hinzuziehen. 
Betroffenen warm und ruhig lagern. 
Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche 
Beatmung einleiten. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Verunreinigte Kleidung ausziehen. Bei Auftreten einer Rei-
zung , ärztliche Betreuung aufsuchen. 
Mit Wasser und Seife abwaschen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Sofort mindestens 10 Minuten mit viel Wasser abspülen, auch 
unter den Augenlidern. 
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Betroffenen an die frische Luft bringen. 
Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung herbeiführen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : Keine Information verfügbar. 
 

Risiken : Keine bekannt. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Keine Information verfügbar. 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trocken-
löschmittel oder Kohlendioxid verwenden. 
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Ungeeignete Löschmittel 
 

:  Wasservollstrahl 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Im Brandfall kann Folgendes freigesetzt werden: 
Kohlenstoffoxide 
Metalloxide 
Stickoxide (NOx) 
Phosphoroxide 
Schwefeloxide 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüs-
tung für die Brandbekämp-
fung 
 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät 
tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Das Ein-
atmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschäden 
verursachen.  
 

Weitere Information 
 

:  Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien. 
 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwen-
dende Verfahren 

Personenbezogene Vor-
sichtsmaßnahmen 
 

:  Personen in Sicherheit bringen. 
Bei Überschreitung der arbeitsplatzbezogenen Grenzwerte 
und/oder bei Freisetzung (Staub) ist der angegebene Atem-
schutz zu verwenden. 
Dampf/ Aerosol nicht einatmen. 
Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Was-
serläufe möglichst verhindern. 
Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht einge-
dämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benach-
richtigt werden. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Schnell aufkehren oder aufsaugen. 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter ge-
ben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
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Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  Dicht schließende Schutzbrille 
 

Handschutz
Material : Nitrilkautschuk 
Durchbruchzeit : > 10 min 
Schutzindex : Klasse 1 

 
 

Anmerkungen 
 

: Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe benut-
zen. Die Durchdringungszeit ist unter anderem abhängig von 
Material, Dichte und Ausführung des Handschuhs und muss 
daher im Einzelfall ermittelt werden.  
Die ausgewählten Schutzhandschuhe müssen die Spezifika-
tionen der EG-Richtlinie 2016/425 und die davon abgeleitete 
Norm EN 374 erfüllen.  
 

Atemschutz :  Nicht erforderlich; außer bei Aerosolbildung. 
 

Filtertyp :  Filtertyp P 
 

Schutzmaßnahmen :  Die Art der Schutzausrüstung muss je nach Konzentration 
und Menge des gefährlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausge-
wählt werden. 
Körperschutz gemäß dessen Typ, gemäß Konzentration und 
Menge der gefährlichen Stoffe und gemäß jeweiligem Ar-
beitsplatz auswählen. 
 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen 
 

: Paste 
 

Farbe 
 

:  gelb 
 

Geruch 
 

:  charakteristisch 
 

Geruchsschwelle 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

 
 

pH-Wert 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Schmelz-
punkt/Schmelzbereich 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Siedepunkt/Siedebereich 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Flammpunkt 
 

: Nicht anwendbar 
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Verdampfungsgeschwindig-
keit 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

Entzündbarkeit (fest, gasför-
mig) 
 

: Brennbare Feststoffe 
 

Obere Explosionsgrenze / 
Obere Entzündbarkeitsgrenze 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Untere Explosionsgrenze / 
Untere Entzündbarkeitsgren-
ze 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Dampfdruck 
 

: < 0,001 hPa (20 °C) 
 

Relative Dampfdichte 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Dichte 
 

: 0,90 g/cm3 
 (20 °C) 
 

Schüttdichte 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Löslichkeit(en) 
Wasserlöslichkeit 

 
: unlöslich  

Löslichkeit in anderen Lö-
sungsmitteln 

 

: Keine Daten verfügbar 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Selbstentzündungstemperatur 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Zersetzungstemperatur 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

Viskosität 
Viskosität, dynamisch 

 
: Keine Daten verfügbar  

 
Viskosität, kinematisch 

 
: Keine Daten verfügbar  

 
Explosive Eigenschaften 
 

: Nicht explosiv 
 

Oxidierende Eigenschaften 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

9.2 Sonstige Angaben 

Sublimationspunkt 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Selbstentzündung : Keine Daten verfügbar  
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. 

10.2 Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsge-
mäßem Umgang. 
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Keine besonders zu erwähnenden Bedingungen. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Keine besonders zu erwähnenden Stoffe. 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 

Produkt: 

Akute orale Toxizität 
 

:  Schätzwert Akuter Toxizität: > 2.000 mg/kg  
Methode: Rechenmethode 
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  Anmerkungen: Keine Informationen verfügbar. 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  Anmerkungen: Keine Informationen verfügbar. 
 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 300 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 420 
GLP: ja 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): > 2.000 mg/kg 
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute 
dermale Toxizität 
 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 
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Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 420 
GLP: ja 
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute 
orale Toxizität 
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC50 (Ratte): > 34,4 mg/l  
Expositionszeit: 4 h 
Testatmosphäre: Staub/Nebel 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): > 10.000 mg/kg 
 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Informationen verfügbar. 
 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 

Bewertung : Keine Hautreizung 
Ergebnis : Keine Hautreizung 

 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 

Bewertung : Keine Hautreizung 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 439 
Ergebnis : Keine Hautreizung 
GLP : ja 

 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 

Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Keine Hautreizung 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404 
Ergebnis : Keine Hautreizung 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Informationen verfügbar. 
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Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 

Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Keine Augenreizung 
Ergebnis : Keine Augenreizung 

 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 

Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Keine Augenreizung 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405 
Ergebnis : Keine Augenreizung 
GLP : ja 

 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 

Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Keine Augenreizung 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405 
Ergebnis : Keine Augenreizung 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Informationen verfügbar. 
 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 

Bewertung : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 
Ergebnis : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 

 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 

Spezies : Maus 
Bewertung : Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren. 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 429 
Ergebnis : Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren. 
GLP 
 

: ja 

 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 

Spezies : Meerschweinchen 
Bewertung : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 406 
Ergebnis : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 

 
Bewertung : Verursacht keine Atemwegssensibilisierung. 
Ergebnis : Verursacht keine Atemwegssensibilisierung. 
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Keimzell-Mutagenität 

Produkt: 

Gentoxizität in vitro 
 

: Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Gentoxizität in vivo 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Inhaltsstoffe: 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 

Keimzell-Mutagenität- Be-
wertung 
 

:  Tests mit Bakterien- oder Säugetierzellkulturen ergaben kei-
nen Hinweis auf mutagene Wirkung. 
 

Karzinogenität 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
 

Inhaltsstoffe: 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 

Karzinogenität - Bewertung 
 

:  Nicht als krebserzeugendes Produkt für den Menschen ein-
stufbar. 
 

Reproduktionstoxizität 

Produkt: 

Wirkung auf die Fruchtbarkeit 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Effekte auf die Fötusentwick-
lung 
 

: Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Inhaltsstoffe: 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 

Reproduktionstoxizität - Be-
wertung 
 

:  Keine Reproduktionstoxizität 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 

Bewertung : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, 
einmalige Exposition, eingestuft. 
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Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 

Bewertung : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, 
wiederholte Exposition, eingestuft. 

 

Toxizität bei wiederholter Verabreichung 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Informationen verfügbar. 
 

Aspirationstoxizität 

Produkt: 

Keine Informationen verfügbar. 
 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 

Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizität 
 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 

Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizität 
 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 

Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizität 
 

Weitere Information 

Produkt: 

Anmerkungen : Die gegebenen Informationen beruhen auf Daten, die von den 
Bestandteilen und der Toxizität ähnlicher Produkte stammen. 

 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Produkt: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Toxizität gegenüber Al- :  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
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gen/Wasserpflanzen 
 

 

Toxizität bei Mikroorganis-
men 
 

:   
Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): > 100 
mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: semistatischer Test 
 

Toxizität gegenüber Al-
gen/Wasserpflanzen 
 

:  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum cap-
ricornutum)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: statischer Test 
 

Beurteilung Ökotoxizität 

Chronische aquatische Toxi-
zität 
 

:  Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger 
Wirkung. 
 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Art des Testes: statischer Test 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 10.000 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: Immobilisierung 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Physikalisch-chemische Be-
seitigung 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
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Inhaltsstoffe: 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar. 
Biologischer Abbau:  0 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 301 
GLP: ja 
 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Produkt: 

Bioakkumulation 
 

:  Anmerkungen: Diese Mischung enthält keine Substanzen, die 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT). 
Diese Mischung enthält keine Substanzen, die sehr persistent 
und sehr bioakkumulierbar sind (vPvB). 
 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 

Bioakkumulation 
 

:  Biokonzentrationsfaktor (BCF): 3,0 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: -3,56 
 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: 6,24 - 7,28 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Produkt: 

Mobilität 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Verteilung zwischen den 
Umweltkompartimenten 
 

: Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in 
Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.. 
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12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische Hin-
weise 
 

:  Angaben zur Ökologie liegen nicht vor. 
 

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasser-
läufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. 
 

   Die Abfallschlüsselnummer soll vom Verbraucher, aufgrund 
des Verwendungszwecks des Produkts, festgelegt werden. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind wie das unge-
brauchte Produkt zu entsorgen. 
Abfall oder verbrauchte Behälter gemäss örtlichen Vorschrif-
ten entsorgen. 
 

   Die folgenden Abfallschlüsselnummern sind nur als Empfeh-
lung gedacht: 
 

Abfallschlüssel-Nr. :  gebrauchtes Produkt, nicht gebrauchtes Produkt 
12 01 12*, gebrauchte Wachse und Fette 
 

   ungereinigte Verpackung 
15 01 10, Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe 
enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
 

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.3 Transportgefahrenklassen 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
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IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.4 Verpackungsgruppe 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Fracht) : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Passagier) : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.5 Umweltgefahren 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Passagier) : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Fracht) : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Nicht anwendbar 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 

Anmerkungen :  Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten für den Stoff oder das Gemisch 

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kom-
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 
59). 
 

: Dieses Produkt enthält keine beson-
ders besorgniserregenden Stoffe 
(REACH-Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006, Artikel 57). 

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
(Anhang XIV) 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum 
Abbau der Ozonschicht führen 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische 
Schadstoffe (Neufassung) 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Par-
laments und des Rates über die Aus- und Einfuhr ge-
fährlicher Chemikalien 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inver-
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährli-
cher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 

: Nicht anwendbar 
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Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung 
der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.
  Nicht anwendbar 

 
Wassergefährdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefährdend 

Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

TA Luft :  Gesamtstaub: 
Sonstige: 18,04 % 
 

   Staubförmige anorganische Stoffe: 
Nicht anwendbar 

   Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: 
Nicht anwendbar 

   Organische Stoffe: 
Anteil Klasse 1: < 0,01 % 
Sonstige: 81,96 % 
 

   Krebserzeugende Stoffe: 
Nicht anwendbar 

   Erbgutverändernd: 
Nicht anwendbar 

   Reproduktionstoxisch: 
Nicht anwendbar 

 
Flüchtige organische Verbin-
dungen 
 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen 
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung) 
Nicht anwendbar 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine Informationen verfügbar. 
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

H302 : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H413 : Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger 

Wirkung. 

Volltext anderer Abkürzungen 

 
 
 

Anmerkung L : Die Einstufung als karzinogen ist nicht zwingend, wenn nach-
gewiesen werden kann, dass der Stoff weniger als 3 % 
DMSO-Extrakt, gemessen nach dem Verfahren IP 346 ("Be-
stimmung der polyzyklischen Aromate in nicht verwendeten 
Schmierölen und asphaltenfreien Erdölfraktionen -

Erstelldatum: 04.05.2022 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.7-b11 209/394



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - DE 

  

Klüberplex BEM 41-132 

Version  
3.3 

Überarbeitet am:  
08.07.2020 

Datum der letzten Ausgabe: 03.07.2019 
Datum der ersten Ausgabe: 06.08.2014 

Druckdatum: 
08.07.2020 

 

 
19 / 20 

 
 

 

 

Dimethylsulfoxid-Extraktion-Brechungsindex- Methode", Insti-
tute of Petroleum, London), enthält. Diese Anmerkung gilt nur 
für bestimmte komplexe Ölderivate in Teil 3. 

DE TRGS 900 : TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 
DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 

 

ADN - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförde-
rung gefährlicher Güter auf der Straße; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substan-
zen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Ver-
ordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deut-
schen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische 
Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentra-
tion verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Not-
fallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration 
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gu-
te Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur 
Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzent-
ration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhan-
denen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefähr-
licher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- 
über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisati-
on für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Kon-
zentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentrati-
on, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) 
Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches 
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - 
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Phi-
lippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struk-
tur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlia-
ments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von 
Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenver-
kehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC 
- besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemi-
schen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle 
giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bio-
akkumulierbar 

Weitere Information 

 
Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt nur für original verpackte und bezeichnete Ware. Die enthalte-
nen Informationen dürfen ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt 
oder verändert werden. Jegliche Weiterleitung dieses Dokuments ist nur in dem gesetzlich gefor-
derten Ausmaß gestattet. Eine darüberhinausgehende, insbesondere öffentliche, Verbreitung un-
serer Sicherheitsdatenblätter (z.B. als Download im Internet) ist ohne unsere ausdrückliche 
schriftliche Genehmigung nicht gestattet. Wir stellen unseren Kunden entsprechend den gesetzli-
chen Regelungen geänderte Sicherheitsdatenblätter zur Verfügung. Es liegt in der Verantwortung 
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des Kunden, Sicherheitsdatenblätter und eventuelle Änderungen daran gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben an seine eigenen Kunden, Mitarbeiter und sonstige Verwender des Produktes weiter-
zugeben. Für die Aktualität der Sicherheitsdatenblätter, die Verwender von Dritten erhalten, 
übernehmen wir keine Gewähr. Alle Informationen und Anweisungen in diesem Sicherheitsda-
tenblatt wurden nach bestem Wissen erstellt und basieren auf dem Stand der Technik am Tage 
der Herausgabe. Die gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen beschreiben; sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften oder Ga-
rantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall dar und begründen kein vertragliches Rechts-
verhältnis. Das Vorhandensein eines Sicherheitsdatenblatts für einen bestimmten Rechtsraum 
bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Einfuhr oder die Verwendung innerhalb dieses Rechtsrau-
mes gesetzlich zulässig ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebskon-
takt oder den autorisierten Handelspartner. 
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EG-SICHERHEITSDATENBLATT
ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND DES 

UNTERNEHMENS

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland.

1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR
Produktbezeichnung:     MOBIL DTE 10 EXCEL 32
Produktbeschreibung:    Grundöl und Additive
Produktschlüssel:    201560103630,   622621-60

 

 
1.2. RELEVANTE IDENTIFIZIERTE VERWENDUNGEN DES STOFFES ODER DES GEMISCHES UND 
VERWENDUNGEN, VON DENEN ABGERATEN WIRD

Vorgesehene Verwendung:  Hydraulikflüssigkeit

Verwendungen, von denen abgeraten wird:  Keine, wenn nicht an anderer Stelle in diesem 
Sicherheitsdatenblatt angegeben.

1.3. ANGABEN DES LIEFERANTEN DES SICHERHEITSDATENBLATTS
Lieferant: ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA 

POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antwerpen
Belgien

 
 Produkttechnische Information (ESSO Deutschland 
GmbH als inländische Kontaktperson der EMPC):

 0800 7522584

 Telefonnummer des Lieferanten:  0800 7522584
 Sicherheitsdatenblatt Internetadresse:  www.msds.exxonmobil.com
 E-Mail (Kontakt für MSDS):  SDS.DE@EXXONMOBIL.COM
 Lieferant/ Registrant:  (BE)  +32 3 790 3111

1.4. NOTRUFNUMMER
 24-Stunden-Notruf:  +(49)-69643580409 (CHEMTREC)
Toxzentrum: 030-30686 790 (Giftnotruf Berlin)

ABSCHNITT 2 MÖGLICHE GEFAHREN

V  RO R R  NO C         V  W              V         
                            V         V  
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2.1. EINSTUFUNG DES STOFFES ODER GEMISCHES 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Nicht eingestuft
  

2.2. KENNZEICHNUNGSELEMENTE

Keine Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008   

2.3. ANDERE GEFAHREN

Physikalische-chemische Gefahren:
Keine bedeutenden Gefahren.

Gesundheitsgefahren:
Injektion unter die Haut mit hohem Druck kann schwere Schäden verursachen.  Übermäßige Exposition kann 
zu Reizungen der Augen, Haut oder Atemwege führen.

Umweltgefahren:
Keine bedeutenden Gefahren.  Das Produkt erfüllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII der 
REACH-Verordnung.

 ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1. STOFFE  Nicht anwendbar. Das Produkt ist als Gemisch eingestuft.

3.2. GEMISCHE

Das Produkt ist als Gemisch eingestuft.

Meldepflichtige gefährliche Stoffe, die die Einstufungskriterien und/oder eine Expositionsgrenze (OEL) erfüllen
Name CAS# EG Nr. Registrierung# Konzentration

*
GHS/CLP Einstufung

2,6-DI-TERT-BUTYLPHENOL 128-39-2 204-884-0 01-2119490822-33  0.1 - < 1% Aquatic Acute 1 H400 (M 
factor 1),
Aquatic Chronic 1 H410 
(M factor 1),
Skin Irrit. 2 H315

ALKYL DITHIOPHOSPHATE 255881-94-8 401-850-9 01-0000015167-71  0.1 - < 1% Aquatic Acute 1 H400 (M 
factor 1),
Aquatic Chronic 1 H410 
(M factor 1)

DESTILLATE, SCHWER, C18-50-
VERZWEIGT, ZYKLISCH UND LINEAR

848301-69-9 482-220-0 01-0000020163-82  40 - < 50% Asp. Tox. 1 H304

Destillate (Erdöl), schwere paraffinische nach 
Hydrotreating

64742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25  1 - < 5% Asp. Tox. 1 H304
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Destillate (Erdöl-stämmige), mit Lösemittel 
entwachste schwere paraffinische

64742-65-0 265-169-7 01-2119471299-27  1 - < 5% Asp. Tox. 1 H304

Hinweis - jede Einstufung in Klammern ist ein GHS-Modul, das von der EU in der CLP-Verordnung (Nr. 1272/2008) nicht 
angenommen wurde und demnach in der EU oder in nicht EU-Ländern, die die CLP-Verordnung eingeführt haben, nicht anwendbar 
ist, und nur zu Informationszwecken gezeigt wird.
  

Hinweis:  Siehe Abschnitt 16 im Sicherheitsdatenblatt für den vollständigen Wortlaut der Gefahrenbezeichnungen.  

 ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1. BESCHREIBUNG DER ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

INHALATION
 Aus dem Kontaktbereich entfernen.  Helfer müssen Belastungen für sich selbst und andere vermeiden.  
Geeigneten Atemschutz tragen.  Bei Reizung der Atemwege, Schwindelgefühlen, Übelkeit oder 
Bewusstlosigkeit sofort ärztliche Hilfe herbeiziehen.  Bei Atemstillstand die Atmung durch ein Beatmungsgerät 
oder durch Mund zu Mund Beatmung unterstützen.

HAUTKONTAKT
 Kontaktstellen mit Wasser und Seife waschen.  Wenn das Produkt in oder unter die Haut oder in einen 
Körperteil injiziert wurde, sollte die Person unabhängig vom Aussehen oder der Größe der Wunde sofort von 
einem Arzt als chirurgischer Notfall begutachtet werden. Obwohl Symptome durch Injektion bei hohem Druck 
zunächst minimal oder nicht vorhanden sein können, kann die frühe chirurgische Behandlung innerhalb der 
ersten Stunden den endgültigen Umfang der Verletzung beträchtlich verringern.

AUGENKONTAKT
 Gründlich mit Wasser spülen.  Wenn Reizungen auftreten, ärztliche Hilfe herbeiziehen.

EINNAHME
 Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich.  Bei Unwohlsein medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

4.2. WICHTIGSTE AKUT UND VERZÖGERT AUFTRETENDE SYMPTOME UND AUSWIRKUNGEN
 Lokale Nekrose, durch verzögertes Auftreten von Schmerzen und Gewebeschädigung ein paar Stunden nach 
der Injektion belegt.

4.3. INDIKATION FÜR SOFORTIGE ÄRZTLICHE VERSORGUNG UND ERFORDERLICHE SPEZIELLE 
BEHANDLUNG

 Es ist nicht notwendig und wird nicht erwartet, dass bestimmte Mittel zur speziellen und sofortigen 
medizinischen Behandlung am Arbeitsplatz vorhanden sind.

ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1. LÖSCHMITTEL
Geeignete Löschmittel:  Zum Löschen Wassernebel, Schaum, Pulver- oder Kohlendioxid-Feuerlöscher 
verwenden
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Ungeeignete Löschmittel:  Direkter Wasserstrahl

5.2. BESONDERE VOM STOFF ODER GEMISCH AUSGEHENDE GEFAHREN
Gefährliche Verbrennungsprodukte:   Aldehyde, Produkte unvollständiger Verbrennung, Kohlenstoffoxide, 
Rauch, Dunst, Schwefeloxide

5.3. HINWEISE FÜR DIE BRANDBEKÄMPFUNG
Anleitungen zur Brandbekämpfung:  Das Gebiet evakuieren.  Abfließende Feuerlöschmaterialien oder 
deren Verdünnungen nicht in Gewässer, Abwasserkanäle oder Trinkwasserreservoire gelangen lassen.  
Feuerwehrleute müssen eine Standardschutzausrüstung verwenden, einschliesslich, Helme mit Gesichtsschutz 
und umluftunabhängige Atemschutzgeräte (SCBA).  Mit einem  Wassernebel dem Feuer ausgesetzte 
Oberflächen kühlen und Arbeiter schützen. 

Ungewöhnliche Brandgefahren:  Verdichtete Nebel können eine entzündliche Mischung bilden.

ENTFLAMMBARKEITSEIGENSCHAFTEN 
Flammpunkt [Verfahren]:  >200°C  (392°F)  [ASTM D-92]
Obere/Untere Flammbarkeitsgrenzen (Vol.-% in Luft ca.):   Obere Expl. Grenze:  7.0     Untere Expl. 
Grenze: 0.9 [Testmethode nicht verfügbar]
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden 

 ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. PERSÖNLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN, SCHUTZAUSRÜSTUNG UND SICHERHEITSMASSNAHMEN

BENACHRICHTIGUNGSVERFAHREN
Im Fall eines Austretens oder von unbeabsichtigtem Freisetzen benachrichtigen Sie die zuständigen 
Behörden gemäß aller zutreffenden Bestimmungen.

SCHUTZMASSNAHMEN
Kontakt mit dem ausgetretenen Material vermeiden.  Siehe Abschnitt 5 für Informationen zur 
Feuerabwehr.  Bei signifikanten Gefahren siehe den Abschnitt Mögliche Gefahren.  Für Ratschläge zur 
Ersten Hilfe siehe Abschnitt 4.  Für Ratschläge zu minimalen Anforderungen an die persönliche 
Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Zusätzliche Schutzmaßnahmen können abhängig von den 
spezifischen Bedingungen und/oder der Expertenbeurteilung des Ersthelfers notwendig sein.

 
6.2. UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN

Große Mengen ausgetretenen Materials:  Weit von der Flüssigkeitsaustrittsstelle entfernt eindämmen und 
später aufsaugen und entsorgen.  Eindringen in Wasserläufe, Abwasserkanäle, Keller oder geschlossene 
Bereiche verhindern.

6.3. METHODEN UND MATERIALIEN FÜR EINDÄMMUNG UND REINIGUNG
Freisetzung zu Land:  Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist.  Durch Pumpen 
oder mit einem geeigneten Absorptionsmittel beseitigen.

Freisetzung in Wasser:  Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist.  Das verschüttete 
Material sofort mit Sperren eindämmen.  Anderen Schiffsverkehr warnen.  Von der Oberfläche durch 
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Abschöpfen oder mit einem geeigneten Absorptionsmittel entfernen.  Vor dem Einsatz von Dispersionsmitteln 
den Rat eines Fachmanns einholen.

Empfehlungen beim Austritt im Wasser oder auf dem Land beruhen auf den wahrscheinlichsten Unfallszenarien 
für diese Substanz. Geographische Bedingungen, Wind, Temperatur (und im Fall von Austritten im Wasser) 
Wellen und Strömungsrichtung und -geschwindigkeit können die zu ergreifenden Maßnahmen wesentlich 
beeinflussen.  Daher sollten örtliche Experten zu Rate gezogen werden.  Hinweis:  Örtliche Richtlinien 
können zu ergreifende Maßnahmen vorschreiben oder begrenzen.

6.4. VERWEIS AUF ANDERE ABSCHNITTE
siehe Abschnitte 8 und 13

 ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR SICHEREN HANDHABUNG
 Kleine Austritte und Lecks verhindern, um Rutschgefahr zu vermeiden. Das Material kann statische Ladungen 
ansammeln, die einen elektrischen Funken (Zündquelle) verursachen können. Bei der Handhabung loser 
Mengen kann ein elektrischer Funken entflammbare Dämpfe von Flüssigkeiten oder Rückständen, die 
vorhanden sein können, entzünden (z.B. während Switch-Loading Vorgängen). Vorschriften und Verfahren zur 
sorgfältigen Erdung/Verbindung anwenden. Trotzdem kann Erdung/Verbindung die Gefahr einer statischen 
Aufladung nicht ausschliessen. Die örtlichen Standards als Richtlinien anwenden. Zusätzliche Hinweise sind 
enthalten im 'American Petroleum Institute 2003' (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning 
and Stray Currents) oder im 'National Fire Protection Agency 77' (Recommended Practice on Static Electricity) 
oder im 'CENELEC CLC/TR 50404' (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static 
electricity).    

Statischer Akkumulator:   Dieses Material ist ein statischer Akkumulator.

7.2. BEDINGUNGEN ZUR SICHEREN LAGERUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON UNVERTRÄGLICHKEITEN
Die Art der Behälter, die zur Lagerung des Materials verwendet wird, kann Auswirkungen auf die statische 
Aufladung und Ableitung (Dissipation) haben.  Nicht in offenen oder unbeschrifteten Behältern lagern.   Von 
unverträglichen Stoffen fernhalten.           

7.3. SPEZIFISCHE ENDANWENDUNGEN
  Abschnitt 1 informiert über identifizierte Verwendungen.  Keine branchen- oder sektorspezifischen Leitlinien 
verfügbar.

 ABSCHNITT 8 EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNG

8.1. STEUERPARAMETER

EXPOSITIONSGRENZWERTE

Expositionsgrenzwerte / Richtwerte (Anmerkung: Expositionsgrenzwerte sind absolut)
 
 Substanzbezeichnung  Form  Grenzwert / Norm Hinweis Quelle
Destillate (Erdöl), schwere 
paraffinische nach Hydrotreating

 
Inhalierb

 8 
Std.Mw.

 5 mg/m3    ACGIH (USA)
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are 
Fraktion.

Destillate (Erdöl-stämmige), mit 
Lösemittel entwachste schwere 
paraffinische

 
Inhalierb
are 
Fraktion.

 8 
Std.Mw.

 5 mg/m3    ACGIH (USA)

   

Expositionsgrenzwerte / Richtwerte für Stoffe, die beim Umgang mit diesem Produkt entstehen können:   
Wenn das Auftreten von Nebeln / Aerosolen möglich ist, wird Folgendes empfohlen: 
5 mg/m³ - ACGIH TLV; 10 mg/m³ - ACGIH STEL (einatembare Fraktion)
     
 
Hinweis:  Informationen über empfohlene Überwachungsverfahren können von den zuständigen Ämtern und Instituten 
eingeholt werden:

 Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BGIA)

 
ABGELEITETE EXPOSITIONSHÖHE OHNE BEEINTRÄCHTIGUNG (DNEL, DERIVED NO EFFECT 
LEVEL)/ABGELEITETE EXPOSITIONSHÖHE MIT MINIMALER BEEINTRÄCHTIGUNG (DMEL, DERIVED MINIMAL 
EFFECT LEVEL)

Arbeiter
Substanzbezeichnung Dermal Inhalierung
Destillate (Erdöl), schwere 
paraffinische nach Hydrotreating

NA 5.4 mg/m3 DNEL, chronisch 
Exposition, Lokal Wirkungen

Destillate (Erdöl-stämmige), mit 
Lösemittel entwachste schwere 
paraffinische

NA 5.4 mg/m3 DNEL, chronisch 
Exposition, Lokal Wirkungen

Verbraucher
Substanzbezeichnung Dermal Inhalierung Oral
Destillate (Erdöl), schwere 
paraffinische nach Hydrotreating

NA 1.2 mg/m3 DNEL, 
chronisch Exposition, 
Lokal Wirkungen

NA

Destillate (Erdöl-stämmige), mit 
Lösemittel entwachste schwere 
paraffinische

NA 1.2 mg/m3 DNEL, 
chronisch Exposition, 
Lokal Wirkungen

NA

Hinweis: Die abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL, Derived No Effect Level) ist ein geschätzter 
Sicherheitswert bezüglich der Exposition, der sich von Toxizitätsdaten ableitet, die mit den speziellen Leitlinien 
innerhalb der Europäischen REACH-Verordnung übereinstimmen. Der DNEL und die Maximale 
Arbeitsplatzkonzentration (OEL) können für die gleiche Chemikalie unterschiedliche Werte haben. Die OELs können 
durch eine spezielle Firma, eine staatliche Regulierungsbehörde oder eine Sachverständigenorganisation empfohlen 
worden sein, bspw. das Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) oder die American Conference 
of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). OELs gelten als sichere Expositionsgrenzen für einen typischen 
Arbeiter am Arbeitsplatz bei einer 8-Stunden-Schicht, 40-Stundenwoche, als zeitgewichteter Mittelwert (TWA) oder 
einen 15-minütigen Kurzzeitgrenzwert (STEL). Während diese auch als Schutz für die Gesundheit gelten, leiten sich die 
OELs von einem Verfahren ab, das sich von dem für REACH unterscheidet.
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ABGESCHÄTZTE NICHT-EFFEKT-KONZENTRATION (PNEC, predicted no effect concentration)

Substanzbezeichnu
ng

Wasser 
(Süßwass
er)

Wasser 
(Meerwas
ser)

Wasser 
(intermittierend
e Freitsetzung)

Kläranlag
e

Sediment Boden Oral 
(sekundäre 
Vergiftung)

Destillate (Erdöl), 
schwere paraffinische 
nach Hydrotreating

NA NA NA NA NA NA 9.33 mg / kg 
(Lebensmittel)

Destillate (Erdöl-
stämmige), mit 
Lösemittel 
entwachste schwere 
paraffinische

NA NA NA NA NA NA 9.33 mg / kg 
(Lebensmittel)

8.2. EXPOSITIONSBEGRENZUNG

TECHNISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN

Das notwendige Schutzausmaß und die Art der technischen Maßnahmen hängen von den potentiellen 
Expositionsbedingungen ab.  Mögliche technische Maßnahmen:

 Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen und bei ausreichender 
Lüftung.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
 
Die Wahl der persönlichen Schutzausrüstung hängt von den potentiellen Expositionsbedingungen ab, z.B. 
Verfahren, Handhabungsart, Konzentration und Lüftung.  Die unten aufgeführten Informationen über die Wahl 
der Schutzausrüstung beim Gebrauch dieses Materials gehen von beabsichtigtem normalem Gebrauch aus. 

Atemschutz:   Wenn durch technische Maßnahmen die Schadstoffkonzentration in der Luft nicht auf einem 
für die Gesundheit der Arbeitskräfte hinreichenden Stand gehalten werden kann, kann ein zugelassener 
Atemschutz angebracht sein.  Soweit zutreffend, müssen Wahl, Gebrauch und Wartung des Atemschutzes 
den Vorschriften entsprechen.  Zu den für diese Substanz geeigneten Atemschutzgeräten gehören:

 Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen und bei ausreichender 
Lüftung.  

Verwenden Sie bei hohen Konzentrationen in der Luft ein zugelassenes Druckschlauchgerät.  Schlauchgeräte 
mit einem Selbstretter können angebracht sein bei zu geringem Sauerstoffgehalt, wenn gefährliche 
Schadstoffkonzentrationen nicht wahrgenommen werden können, oder die Kapazität / Zulassung von 
Filtergeräten nicht ausreichend ist.

Handschutz:   Spezielle Informationen über Handschuhe basieren auf der veröffentlichten Literatur und den 
Daten der Handschuhhersteller. Die Angemessenheit der Handschuhe und die Durchdringungszeiten können 
aufgrund der besonderen Anwendungsbedingungen unterschiedlich sein. Für besondere Hinweise zur Auswahl 
der Handschuhe und den Durchdringungszeiten wenden Sie sich bitte an den Handschuhhersteller. Die 
Handschuhe sollten geprüft und ersetzt werden, wenn sie Verschleiß zeigen oder beschädigt sind. Zu den für 
diese Substanz geeigneten Handschuhtypen gehören:
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 Unter gewöhnlichen Anwendungsbedingungen ist normalerweise kein Schutz erforderlich. 

Augenschutz:   Wenn Kontakt wahrscheinlich ist, wird eine Schutzbrille mit Seitenschutz empfohlen.

Haut- und Körperschutz:    Spezielle Informationen über Kleidung beruhen auf der veröffentlichten Literatur 
und den Daten der Hersteller.  Zu den für dieses Material geeigneten Schutzkleidungen gehören:

 Unter gewöhnlichen Anwendungsbedingungen ist normalerweise kein Hautschutz erforderlich.  In 
Übereinstimmung mit guten Arbeitshygienemaßnahmen, sollten Vorkehrungen zur Vermeidung von 
Hautkontakt ergriffen werden.

Spezifische Hygienemaßnahmen:   Immer gute persönliche Hygiene einhalten, wie das Waschen nach dem 
Umgang mit dem Material sowie vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen.  Arbeitskleidung und 
Schutzausrüstung regelmäßig reinigen, um Verunreinigungen zu entfernen.  Kontaminierte Kleidung und 
Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen. Für Ordnung und Sauberkeit sorgen.

 

BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION
 Die geltenden Umweltrichtlinien einhalten, die die Einleitung in Luft, Wasser und Boden begrenzen.  Zum 
Schutz der Umwelt geeignete Schutzmaßnahmen anwenden, um Emissionen zu begrenzen oder zu 
verhindern.

 

ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Hinweis:  Physikalisch-chemische Eigenschaften werden nur aus Gründen der Sicherheit, Gesundheit und 
Umwelt angegeben und können die Produktspezifikationen nicht vollständig repräsentieren.  Für zusätzliche 
Informationen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten.

9.1. INFORMATION AUF BASIS DER PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN EIGENSCHAFTEN

Aggregatzustand:    flüssig 
Farbe:   bernsteinfarben
Geruch:   charakteristisch
Geruchsschwelle:   Keine Daten vorhanden
pH-Wert:   Technisch nicht durchführbar
Schmelzpunkt:   Technisch nicht durchführbar
Erstarrungspunkt:   Keine Daten vorhanden
Siedebeginn / und Siedebereich:    > 316°C (600°F) [Testmethode nicht verfügbar]
Flammpunkt [Verfahren]:     >200°C  (392°F)  [ASTM D-92]
Verdunstungsgeschwindigkeit (n-Butylacetat = 1):   Keine Daten vorhanden
Entflammbarkeit (Feststoff, Gas):  Technisch nicht durchführbar
Obere/Untere Flammbarkeitsgrenzen (Vol.-% in Luft ca.):   Obere Expl. Grenze:  7.0     Untere Expl. 
Grenze: 0.9 [Testmethode nicht verfügbar]
Dampfdruck:   < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) bei 20°C [Testmethode nicht verfügbar]
Dampfdichte (Luft = 1):   > 2 bei 101 kPa [Testmethode nicht verfügbar]
Relative Dichte (bei 15 °C):    0.847  [Testmethode nicht verfügbar]
Löslichkeit(en): Wasser   Vernachlässigbar
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Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser-Verteilungskoeffizient):   > 3.5 [Testmethode nicht verfügbar]
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden 
Zersetzungstemperatur:   Keine Daten vorhanden
Viskosität:   32 cSt  (32 mm2/sec) bei 40°C  |  6.6 cSt  (6.6 mm2/sec) bei 100°C   [ASTM D 445]
Explosionsfähigkeit:  Keine
Oxidierende Eigenschaften:  Keine

9.2. SONSTIGE ANGABEN
    
Pourpoint:      -45°C  (-49°F)  [ASTM D97]   
DMSO Extrakt (nur für Mineralöle), IP-346:    < 3 % Gew

 ABSCHNITT 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. REAKTIVITÄT:  Siehe nachfolgende Unterabschnitte.

10.2. CHEMISCHE STABILITÄT:  Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil.

10.3. MÖGLICHKEIT GEFÄHRLICHER REAKTIONEN:  Gefährliche Polymerisation wird nicht auftreten.

10.4. ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN:  Übermäßige Hitze. Hochenergetische Zündquellen.

10.5. UNVERTRÄGLICHE MATERIALIEN:   Starke Oxidationsmittel

10.6. GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE:  Dieses Produkt zersetzt sich nicht bei Umgebungstemperaturen.

ABSCHNITT 11 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

11.1. ANGABEN ÜBER TOXIKOLOGISCHE AUSWIRKUNGEN

Gefahrenklasse  Schlussfolgerung/Anmerkungen
Inhalierung
Akute Toxizität:  Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material.

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten.

Reizung: Keine Daten zu den Endpunkten 
für das Material.

Unbedeutende Gefahr bei normalen Handhabungs- bzw. 
Außentemperaturen.

Einnahme
Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material.

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten.

Haut
Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material.

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten.

Hautätzung/Reizung: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material.

Unbedeutende Hautreizungen bei Außentemperatur. Basierend 
auf einer Beurteilung der Komponenten.

Augen 
Schwere Augenschädigung/Reizung: Keine Kann leichte kurzfristige Augenbeschwerden hervorrufen. 
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Daten zu den Endpunkten für das Material. Basierend auf einer Beurteilung der Komponenten.
Sensibilisierung 
Sensibilisierung der Atemwege: Für das 
Material sind keine Daten zu Endpunkten 
verfügbar.

Ist nicht als Sensibilisator der Atemwege bekannt.

Hautsensibilisierung: Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Ist nicht als Hautsensibilisator bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten.

Einsaugen: Daten verfügbar. Wird nicht als Aspirationsgefahr erachtet.  Basierend auf 
physikalisch-chemischen Eigenschaften des Materials.

Keimzell-Mutagenität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Ist nicht als Keimzellen-Mutagen bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten.

Karzinogenität: Für das Material sind keine 
Daten zu Endpunkten verfügbar.

Ist nicht als krebsverursachend bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten.

Reproduktive Toxizität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Ist nicht als reproduktionstoxisch bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten.

Laktation (Stillen): Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Keine schädigende Wirkung auf Säuglinge über die Muttermilch 
bekannt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT, 
specific target organ toxicity)
Einmalige Exposition: Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei einer einmaligen 
Exposition bekannt.

Wiederholte Exposition: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar.

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei längerer oder 
wiederholter Exposition bekannt. Basierend auf einer Beurteilung 
der Komponenten.

SONSTIGE ANGABEN

Enthält:
Grundöl, stark raffiniert:  In Tierversuchen nicht krebserregend.  Repräsentative Substanz besteht den modifizierten 
Ames-Test, IP-346 und/oder andere Screeningtests. Untersuchungen durch Hautbelastung und Einatmen zeigten 
minimale Auswirkungen; nicht spezifische Infiltration von Immunzellen, Ölablagerung und minimale Granulombildung in 
den Lungen. Bei Versuchstieren nicht sensibilisierend.

ABSCHNITT 12 ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE
Die Informationen basieren auf Daten, die für das Produkt, die Bestandteile des Produktes sowie für ähnliche Produkte 
durch die Anwendung von Übertragungsgrundsätzen (Bridging Principles) zur Verfügung stehen.

12.1. TOXIZITÄT   
             Produkt -- Wird nicht als schädlich für Wasserorganismen angesehen.

12.2. PERSISTENZ UND ABBAUBARKEIT 
Biotischer Abbau: 
             Grundölbestandteil -- Wird als inhärent biologisch abbaubar angesehen.   

12.3. BIOAKKUMULATIVES POTENTIAL 
             Grundölbestandteil -- Besitzt ein Potential zur Bioakkumulation, jedoch können Metabolismus oder 

physikalische Eigenschaften die Biokonzentration reduzieren oder die biologische Verfügbarkeit begrenzen.
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12.4. MOBILITÄT IM ERDREICH 
             Grundölbestandteil -- Dieses Material hat eine geringe Löslichkeit und schwimmt. Es geht wahrscheinlich  

vom Wasser auf das Land über.  Es kann eine Verteilung auf die Sedimentschicht und Abwasserfeststoffe 
erwartet werden.

12.5. PERSISTENZ, BIOAKKUMULATION UND TOXIZITÄT EINER/VON SUBSTANZ(EN)
Das Produkt erfüllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII der REACH-Verordnung.

12.6. ANDERE SCHÄDLICHE WIRKUNGEN
Es werden keine Beeinträchtigungen erwartet.

 

UMWELTDATEN
 
Ökotoxizität
 Test  Dauer  Organismenart  Testergebnisse
Wasser- - Akute Toxizität  48 

Stunde(n)
 Daphnia magna  EL0 100 mg/l: Daten für ähnliche 

Materialien.
Wasser- - Chronische 
Toxizität

 21 Tag(e)  Daphnia magna  NOELR 1.05 mg/l: Daten für ähnliche 
Materialien.

 

 ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Empfehlungen zur Entsorgung auf Grundlage der gelieferten Substanz.  Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit 
den zum Zeitpunkt der Entsorgung zutreffenden Gesetzen und Richtlinien und den Produkteigenschaften erfolgen. 

13.1. ABFALLBEHANDLUNGSMETHODEN
 Das Produkt ist zum Verbrennen in einem geschlossenen, kontrollierten Brennofen zum Brennstoffwert 
geeignet, oder zur Entsorgung durch kontrolliertes Verbrennen bei sehr hohen Temperaturen, bei denen die 
Bildung unerwünschter entzündlicher Produkte vermieden wird. Die Umwelt schützen. Entsorgung von Altöl bei 
bestimmten Annahmestellen. Den Kontakt mit der Haut auf ein Minimum beschränken. Altöl nicht mit 
Lösemitteln, Brems- oder Kühlflüssigkeiten mischen. 
  

Europäischer Abfallschlüssel:  13 01 10*

Hinweis:  Diese Abfallschlüsselnummer wurde auf Grundlage der häufigsten Anwendungen dieser Substanz 
zugewiesen und erwähnt u.U. durch den tatsächlichen Gebrauch entstehende Schadstoffe nicht.  
Abfallerzeuger müssen den tatsächlichen Prozess beurteilen, bei dem Abfälle und Schadstoffe entstehen, um 
die zutreffenden Abfallbeseitigungscodes zuzuweisen.

Dieses Produkt gilt entsprechend der Richtlinie 91/689/EEC als gefährlicher Abfall, und unterliegt dieser 
Richtlinie, wenn nicht Artikel 1(5) dieser Richtlinie gilt.
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 Warnung für leere Behälter: Warnung für leere Behälter (soweit zutreffend): Leere Behälter können Rückstände 
enthalten und gefährlich sein.  Behälter nicht ohne genaue Anweisungen auffüllen oder säubern. Leere Fässer müssen 
völlig entleert und sicher aufbewahrt werden bis sie auf geeignete Weise wiederverwendet oder entsorgt werden 
können. Leere Behälter müssen über qualifizierte oder zugelassene Unternehmen gemäß der geltenden Bestimmungen 
recycelt, wiederverwendet oder entsorgt werden. BEHÄLTER NICHT UNTER DRUCK SETZEN, SCHNEIDEN, 
SCHWEISSEN, HARTLÖTEN, LÖTEN, BOHREN, SCHLEIFEN ODER HITZE, FLAMMEN, FUNKEN, STATISCHER 
ELEKTRIZITÄT ODER ANDEREN ZÜNDQUELLEN AUSSETZEN.  SIE KÖNNEN EXPLODIEREN UND ZU 
VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN.

 ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

LANDWEG (ADR/RID):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den ADR/RID Bestimmungen für Strassen-
/Schienentransport.

              

BINNENGEWÄSSER (ADN):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den ADNR Bestimmungen für den 
Binnenschiffstransport.

           

 

SEEWEG (IMDG):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den Bestimmungen des IMDG-Codes für den 
Seeschiffstransport.

         

SEEWEG (MARPOL-Übereinkommen 73/78 - Anhang II):
14.7.  Transport in loser Schüttung gemäß Anhang II von MARPOL 73/78 und dem IBC-Code

Nicht eingestuft gemäß Anhang II

LUFTWEG (IATA):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den IATA-DGR Bestimmungen für den Lufttransport.
          

 ABSCHNITT 15 VORSCHRIFTEN

RECHTLICHER STATUS UND GELTENDE GESETZE UND BESTIMMUNGEN

Aufgeführt oder befreit von der Auflistung / Meldung in den folgenden chemischen Verzeichnissen. 
(Kann Substanzen enthalten, für die vor dem Import in die USA eine Meldepflicht an die EPA Active 
TSCA Inventory besteht):   DSL, KECI, TCSI, TSCA
               Besondere Fälle:

Verzeichnis Status
AICS Beschränkung bei Anwendung
ENCS Beschränkung bei Anwendung
IECSC Beschränkung bei Anwendung
NZIoC Nicht bestimmt
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PICCS Beschränkung bei Anwendung

15.1. VORSCHRIFTEN ZU SICHERHEIT, GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ/SPEZIFISCHE 
RECHTSVORSCHRIFTEN FÜR DEN STOFF ODER DAS GEMISCH

Geltende EU-Richtlinien und -Vorschriften: 
 
               1907/2006 [...zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe ... und Änderungen dazu]
               1272/2008 [über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen ... und Änderungen hierzu]

Im Land geltende Gesetze und Bestimmungen:
Für weitere Gebrauchshinweise wird auf die Unfallverhütungsvorschriften (BGV) und 
Unfallverhütungsvorschriften für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (BGR) verwiesen. 
 

Wassergefährdungsklasse (WGK):  1: schwach wassergefährdend  (gem. AwSV - Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)
Störfallverordnung:  Unterliegt nicht den Bestimmungen der deutschen Störfall-Verordnung. 
Weitere deutsche Bestimmungen:  Die Bestimmungen der AwSV, sowie gegebenfalls die 
Anlagenverordnung (VAwS) der Länder, sind beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu 
beachten.
Technische Anleitung - Luft (TA-Luft):  Dieses Produkt enthält Stoffe, die Nummer 5.2.5 
unterliegen.

15.2. STOFFSICHERHEITSBEURTEILUNG

REACH Information:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für eine oder mehrere Substanzen, die in dem Material 
enthalten sind, durchgeführt.

ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN

REFERENZEN:   Die folgenden Informationsquellen wurden bei der Erstellung des Sicherheitsdatenblattes 
verwendet: Ergebnisse aus eigenen Toxikologiestudien oder vom Lieferanten, CONCAWE Produktdossiers, 
Veröffentlichungen von anderen Industrieverbänden wie dem europäischen Verband der Hersteller von 
Kohlenwasserstofflösemitteln, U.S. HPV Program Robust Summaries, EU IUCLID Data Base, U.S. NTP 
Veröffentlichungen und andere geeignete Quellen.

Liste der Abkürzungen und Akronyme, die in diesem Sicherheitsdatenblatt möglicherweise verwendet werden 
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(aber nicht notwendigerweise verwendet werden):
Akronym Volltext
na Nicht anwendbar
nicht bestimmt Nicht bestimmt
NB Nicht bestimmt
VOC (Flüchtige 
organische 
Verbindung)

Flüchtige Organische Verbindungen

AICS Australisches Verzeichnis von chemischen Substanzen
AIHA (American 
Industrial Hygiene 
Association)  
WEEL

American Industrial Hygiene Association, Umweltgrenzwerte an Arbeitsplätzen

ASTM ASTM International, ursprünglich American Society for Testing and Materials (ASTM)
DSL Inländische Substanzliste (Kanada)
EINECS Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Stoffe
ELINCS Europäisches Verzeichnis der angemeldeten chemischen Stoffe
ENCS Japanisches Handbuch der vorhandenen und neuen chemischen Stoffe
IECSC Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in China
KECI Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in Korea
NDSL Nicht-inländische Substanzliste (Kanada)
NZIoC Chemikalienverzeichnis von Neuseeland
PICCS Philippinisches Verzeichnis von Chemikalien und chemischen Stoffen
TLV Empfohlener Grenzwert (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 

Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker)
TSCA Toxic Substances Control Act (TSCA Giftstoff-Kontrollgesetz, U.S.-Verzeichnis)
UVCB Substanzen mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, Komplexe Reaktionsprodukte oder 

Biologische Materialien
LC Letalkonzentration
LD Letaldosis
LL Letale Belastung
EC Wirksame Konzentration
EL Wirksame Belastung
NOEC Nicht beobachtbare Testkonzentration
NOELR Höchste Testbelastungsrate ohne beobachtete Wirkung

ERKLÄRUNG ZU DEN H-CODES IN ABSCHNITT 3 DIESES DOKUMENTS (nur zur Information):
Asp. Tox. 1 H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein; Stoffe/Gemische mit 
Aspirationsgefahr, Kat 1
Skin Irrit. 2 H315: Verursacht Hautreizungen; Hautätzend/Hautreizend, Kat 2
Aquatic Acute 1 H400: Sehr giftig für Wasserorganismen; Akute Umwelttoxizität, Kat
Aquatic Chronic 1 H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung; Chronische Umwelttoxizität, Kat

DIESES SICHERHEITSDATENBLATT ENTHÄLT FOLGENDE ÄNDERUNGEN:
Zusammensetzung: Liste der Bestandteile für REACH Information wurde geändert.
Abschnitt 1: Firmenkontakte sortiert nach Prioritäten Information wurde geändert.
 
 
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen 
und Gewissen von ExxonMobil korrekt und zuverlässig. Bitte wenden Sie sich an ExxonMobil, um sicherzustellen, dass 
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es sich um das aktuellste verfügbare Dokument von ExxonMobil handelt. Die Informationen und Empfehlungen werden 
zur Befolgung und Prüfung vonseiten des Verwenders angeboten. Es ist die Verantwortung des Anwenders, 
sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Wenn der Käufer das Produkt neu 
verpackt, liegt es in der Verantwortung des Verwenders sicherzustellen, dass dem Behälter die richtigen Gesundheits- 
und Sicherheitsinformationen sowie andere notwendige Informationen beigefügt werden. Handhabern und Anwendern 
müssen geeignete Warnungen und Hinweise zur sicheren Handhabung zur Verfügung gestellt werden. Änderungen 
dieses Dokuments sind strengstens verboten. Die Neuveröffentlichung oder Weiterleitung dieses Dokuments ist sowohl 
teilweise als auch vollständig nur in dem Ausmaß gestattet, in dem es gesetzlich erforderlich ist. Der Begriff ExxonMobil 
wird der Einfachheit halber verwendet. Dazu können alleine oder miteinander  die ExxonMobil Chemical Company, die 
ExxonMobil Corporation und alle Gesellschaften gehören, an denen sie direkt oder indirekt auf irgendeine Weise 
Beteiligungen halten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nur zum internen Gebrauch
 MHC:  0B, 0B, 0, 0, 0, 0 PPEC:   A

 DGN:  7091750XDE  (1015641)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das Produkt ist für gesundheitliche Gefahren und Umweltgefahren nicht klassifiziert.  Ein Expositionsszenario wird 
nicht benötigt.  Das Sicherheitsdatenblatt übermittelt die geeigneten Risikomanagementmaßnahmen.

ANHANG
Anhang ist für dieses Material nicht erforderlich.
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Sicherheitsdatenblatt

 ABSCHNITT 1  BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES 
UNTERNEHMENS

1.1 Produktkennzeichnung
Rando WM 32

Produktnummer(n):   801793    

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird
Identifizierten Verwendungen: Hydrauliköl

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Chevron Belgium BVBA
Technologiepark-Zwijnaarde 88
B-9052 Gent 
Belgium
E-Mail : eumsds@chevron.com

1.4 Notrufnummer
Notfallmaßnahmen bei einem Unfall auf dem Transportweg
CHEMTREC:  +1 703 527 3887
Europa: 0044/(0)18 65 407333 (nur Englisch) 
Gesundheitlicher Notfall
Chevron Notfall- und Informationszentrum:  Nummer in den USA. Internationale R-Gespräche werden rund um 
die Uhr entgegengenommen. +1 510 231 0623
Europa: 0044/(0)18 65 407333 (nur Englisch) 
Angaben zum Produkt  
Angaben zum Produkt: FAX number: 0032/(0)9 293 72 22   

 ABSCHNITT 2  MÖGLICHE GEFAHREN
 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

EINSTUFUNG GEMÄSS CLP: Gemäß den Bestimmungsrichtlinien der EG nicht als gefährlich eingestuft.

2.2 Komponenten für die Etikettierung
Gemäß den Kriterien die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP):
Nicht eingestuft

V  RO R R  NO C         V  W              V         
                            V         V  
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2.3 Sonstige Gefahren Nicht zutreffend

 ABSCHNITT 3  ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2 Gemische
Dieser Stoff ist eine Mischung.

KOMPONENTEN CARN EG-
Nummer

REGISTRIERUNGS
NUMMER

EINSTUFUNG 
GEMÄSS CLP

BETRAG

Hoch raffiniertes 
Mineralöl (C15-C50)

Gemisch * *** Asp. Tox. 1/H304 1 - 99 
Gew.-%

Hoch raffiniertes 
Mineralöl (C15-C50)

Gemisch * *** Keine 0 - 99 
Gew.-%

Der vollständige Wortlaut aller CLP H-angaben kann in Abschnitt 16 gefunden werden.

*Enthält mindestens eine der folgenden EINECS-Nummern:  265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-
098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-
176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.
*** Enthält eine oder mehrere der folgenden REACH-Registriernummern: 01-2119488706-23, 01-2119487067-30, 
01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-2119467170-45, 01-
2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-2119489287-22, 01-2119480472-
38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-
2119474878-16.

 ABSCHNITT 4  ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Augen: Es sind keine besonderen Erste-Hilfe-Maßnahmen notwendig. Als Vorsichtsmaßnahme gegebenenfalls 
Kontaktlinsen herausnehmen und die Augen mit Wasser spülen.
Haut: Es sind keine besonderen Erste-Hilfe-Maßnahmen notwendig. Als Vorsichtsmaßnahme kontaminierte 
Kleidung und Schuhe ausziehen.  Das Material mit Wasser und Seife von der Haut abwaschen. Kontaminierte 
Kleidung und Schuhe entsorgen oder gründlich reinigen.
Verschlucken: Es sind keine besonderen Erste-Hilfe-Maßnahmen notwendig.  Kein Erbrechen einleiten.  Als 
Vorsichtsmaßnahme ärztliche Hilfe herbeiziehen.
Einatmen: Es sind keine besonderen Erste-Hilfe-Maßnahmen notwendig. Wenn übermäßige Konzentrationen in der 
Luft vorhanden sind, die gefährdete Person an die frische Luft bringen. Ärztliche Hilfe herbeiziehen, wenn Husten 
oder Atembeschwerden auftreten.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
AKUTE SYMPTOME UND WIRKUNGEN
Augen: Anhaltende oder signifikante Augenreizung ist nicht zu erwarten.
Haut: Informationen über Hochdruckgeräte:  Eine versehentliche Injektion unter die Haut mit hohem Druck kann 
schwere Verletzungen zur Folge haben. Sollte ein derartiger Unfall geschehen, sofort ärztliche Hilfe herbeiziehen. 
Die Wunde an der Injektionsstelle kann möglicherweise zunächst nicht ernsthaft aussehen, wenn sie unbehandelt 
bleibt, sind jedoch Verunstaltungen oder notwendige Amputation des betroffenen Teiles möglich.
  Von der Berührung mit der Haut sind keine Gesundheitsschäden zu erwarten.
Verschlucken: Wird beim Verschlucken nicht als gesundheitsschädlich angesehen.
Einatmen: Wird nicht als gesundheitsschädlich beim Einatmen angesehen.  Enthält ein Mineralöl auf 
Petroleumbasis. Kann nach anhaltendem oder wiederholten Einatmen der Ölnebel Reizung der Atmungsorgane oder 
andere Lungenschäden verursachen, wenn die Konzentrationen in der Luft über der empfohlenen Belastungsgrenze 
für Mineralölnebel liegen.  Zu den Symptomen von Reizungen der Atmungsorgane gehören Husten und 
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Atemschwierigkeiten.

VERZÖGERTE ODER ANDERE SYMPTOME UND WIRKUNGEN: Nicht eingestuft.        

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Nicht zutreffend.

 ABSCHNITT 5  MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1 Löschmittel
Zum Löschen von Flammen Wassernebel, Schaum, Löschpulver oder Kohlendioxid (CO2) verwenden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Verbrennungsprodukte:   Äußerst abhängig von den Bedingungen unter denen ein Verbrennen stattfindet. Wenn 
dieses Material verbrennt, entwickelt sich eine komplexe Mischung aus Schwebstoffen, Flüssigkeiten, Gasen, 
einschließlich Kohlendioxid, und unbestimmten organischen Verbindungen.   

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Dieses Material brennt obwohl es nicht leicht entzündlich ist.  Siehe Abschnitt 7 für Informationen zur 
sachgerechten Handhabung und Lagerung.  Wenn dieses Material an einem Feuer beteiligt ist, geschlossene oder 
enge Feuerbereiche niemals ohne geeignete Schutzausrüstung einschließlich Pressluftatmer betreten.

 ABSCHNITT 6  MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
Alle Zündquellen aus der Nähe des ausgetretenen Materials entfernen. Näheres hierzu siehe Abschnitt 5 und 8.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Die Austrittstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist. Ausgetretenes Material zurückhalten, um eine 
weitere Kontamination des Bodens, Oberflächenwassers und Grundwassers zu verhindern.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Die Austrittstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist. Ausgetretenes Material zurückhalten, um eine 
weitere Kontamination des Bodens, Oberflächenwassers und Grundwassers zu verhindern. Ausgetretenes Material 
so schnell wie möglich beseitigen. Dabei die Vorsichtsmaßnahmen in ‚Expositionsbegrenzung/Persönliche 
Schutzausrüstung’ beachten. Geeignete Methoden verwenden, wie Aufbringen nichtbrennbarer Absorptionsmittel 
oder Abpumpen. Soweit möglich und angemessen, kontaminierten Boden entfernen und gemäß den zutreffenden 
Anforderungen entsorgen. Kontaminierte Materialien in Wegwerfbehälter füllen und gemäß den zutreffenden 
Anforderungen entsorgen. Das Austreten des Materials den örtlichen zuständigen Stellen melden, wenn dies 
angebracht oder erforderlich ist.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Vgl. abschnitte 8 und 13.

 ABSCHNITT 7  HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Allgemeine Hinweise zur Handhabung: Die Kontamination des Bodens vermeiden und das Material nicht in 
Abwasser- oder Drainagesysteme und Gewässer dringen lassen. 
Vorsichtsmaßnahmen:  Nicht in die Augen, auf die Haut oder Kleidung gelangen lassen.  Nicht schmecken oder 
schlucken.  Nach dem Handhaben gründlich waschen.   
Gefahr durch statische Elektrizität: Beim Umgang mit dem Material können sich elektrostatische Ladungen 
anreichern, die gefährliche Bedingungen schaffen. Zur Verminderung dieser Gefahr kann das Verbinden und Erden 
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notwendig, aber als alleinige Maßnahme nicht unbedingt ausreichend sein. Alle Verfahren prüfen, bei denen die 
Möglichkeit einer Erzeugung und Anreicherung elektrostatischer Ladungen bzw. einer entzündlichen Atmosphäre 
besteht (einschließlich Füllen von Tanks und Behältern, Spritzen beim Füllen, Tanksäuberung, Probenahme, Eichen, 
Umfüllen, Filtern, Mischen, Umwälzen und Einsatz von Vakuumsaugwagen) und geeignete 
Vorbeugungsmaßnahmen treffen. 
Warnhinweise auf dem Behälter: Der Behälter ist nicht zum Einsatz unter Druckbedingungen gedacht. Zum 
Leeren des Behälters keinen Druck verwenden. Er könnte explosionsartig platzen.  Leere Behälter mit Rückständen 
des Produkts (Feststoffen, Flüssigkeiten und/oder Dämpfen) können eine Gefahr darstellen. Nicht unter Druck 
setzen, schneiden, schweißen, hartlöten, löten, bohren, schleifen oder den Behälter der Hitze, Flammen, Funken, 
statischer Elektrizität oder anderen Zündquellen aussetzen. Es besteht Explosionsgefahr mit möglichen 
Verletzungen oder Todesfolgen. Leere Behälter sollten vollständig geleert, richtig verschlossen und sofort an eine 
Wiederaufarbeitungsstelle gegeben oder sachgerecht entsorgt werden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Nicht zutreffend    

7.3 Spezifische Endanwendungen:Hydrauliköl

 ABSCHNITT 8  EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN: 
Die möglichen Gefahren des Produkts in Betracht ziehen (siehe Abschnitt 2), gültige Belastungsgrenzen, und 
Aktivitäten am Arbeitsplatz in Betracht ziehen, wenn technische Maßnahmen eingerichtet werden und persönliche 
Schutzausrüstung gewählt wird.  Wenn die technischen Maßnahmen oder Arbeitsmethoden unzureichend sind, um 
gefährliche Belastungskonzentrationen mit diesem Material zu vermeiden, wird die unten angeführte persönliche 
Schutzausrüstung empfohlen.  Der Benutzer muss alle mit der Ausrüstung gelieferten Anleitungen und 
Einschränkungen lesen und verstehen, da ein Schutz gewöhnlich nur für einen begrenzten Zeitraum oder unter 
bestimmten Umständen gewährleistet ist. Die angemessenen CEN-Standards beachten.

8.1 Zu überwachende Parameter
MAK-Werte:Für dieses Material oder seine Bestandteile bestehen keine zutreffenden berufsbedingten 
Belastungsgrenzen. Werte von den örtlichen Behörden einholen.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
APPARATIVE SCHUTZMASSNAHMEN:
In einem gut gelüfteten Bereich handhaben.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Augen-/Gesichtsschutz: Normalerweise ist kein besonderer Augenschutz notwendig.  Wenn Spritzen möglich ist, 
als Vorsichtsmaßnahme eine Sicherheitsbrille mit Seitenschutz tragen.
Hautschutz: Normalerweise ist keine besondere Schutzkleidung notwendig. Wenn Spritzen möglich ist, abhängig 
von den durchgeführten Arbeitsverfahren, physikalischen Anforderungen und anderen Substanzen am Arbeitsplatz, 
Schutzkleidung tragen. Zu den empfohlenen Materialien für Schutzhandschuhe gehören:  Neopren, 
Nitrilkautschuk.
Atemschutz: Normalerweise ist kein Atemschutz notwendig.   Wenn bei einem Arbeitsverfahren Ölnebel 
abgegeben werden, feststellen, ob die Konzentrationen in der Luft unter den berufsbedingten Belastungsgrenzen für 
Ölnebel liegen. Wenn nicht, einen zugelassenen Atemschutz anlegen, der ausreichend Schutz vor diesem Material 
bietet.  Für luftreinigende Atemschutzgeräte spezielle Filtereinsätze verwenden.

BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION:
Siehe einschlägige Gemeinschaftsrechtsvorschriften bezüglich Umweltfragen oder, soweit zutreffend, Anhang.

 ABSCHNITT 9  PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Achtung: Bei den nachfolgend angegebenen Daten handelt es sich um typische Werte; sie stellen keine 
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Spezifikation dar.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
   Farbe:   Hell bis braun
   Aggregatzustand:   Flüssigkeit
Geruch:   Erdölgeruch
Geruchsschwelle:   Keine Daten verfügbar
pH-Wert:   Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt:   Keine Daten verfügbar
Erstarrungspunkt:   Keine Daten verfügbar  
Siedebeginn:   Keine Daten verfügbar
Flammpunkt: (Offener Tiegel nach Cleveland)  170 °C (338 °F)   (Minimum)
Verdampfungsgeschwindigkeit:   Keine Daten verfügbar
Flammbarkeit (Feststoff, Gas): Nicht zutreffend
Entflammbarkeits-(Explosiv) Bereich (Vol.% in Luft):

Unterer/Untere/Unteres:   Nicht zutreffend  Oberer/Obere/Oberes:   Nicht zutreffend
Dampfdruck:   Keine Daten verfügbar  
Dampfdichte (Luft = 1):   Keine Daten verfügbar  
Dichte:    0.8260 kg/l @ 15°C (59°F) (Minimum)
Löslichkeit:     Löslich in organischen Lösemitteln; unlöslich in Wasser   
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Keine Daten verfügbar
Selbstentzündungstemperatur:      Keine Daten verfügbar
Zersetzungstemperatur:  Keine Daten verfügbar
Viskosität:     31 mm2/s @ 40°C (104°F) (Minimum)
Explosive Eigenschaften: Keine Daten Verfügbar
Oxidierende Eigenschaften: Keine Daten Verfügbar

9.2 Sonstige Angaben: Keine Daten Verfügbar

 ABSCHNITT 10  BESTÄNDIGKEIT UND REAKTIVITÄT

10.1 Reaktivität: Kann mit starken Säuren oder starken Oxidationsmitteln wie Chloraten, Nitraten, Peroxiden usw. 
reagieren.
10.2 Chemische Beständigkeit: Dieses Material wird unter normalen Umgebungstemperaturen und -
druckbedingungen bei der Lagerung und Handhabung als stabil angesehen.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Es tritt keine gefährliche Polymerisation auf.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Nicht zutreffend
10.5 Unverträgliche Materialien:  Nicht zutreffend 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine bekannt (Keine erwartet)

 ABSCHNITT 11  ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Angaben zum Produkt:
Schwere Augenschädigung/ -reizung: Die Bewertung der Gefahr von Augenreizungen beruht auf Daten 
Produktkomponenten. 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Die Bewertung der Gefahr von Hautreizungen beruht auf Daten 
Produktkomponenten. 

Hautsensibilisierung:  Die Bewertung des Hautsensibilisierungspotentials beruht auf Daten Produktkomponenten.  

Akute dermale Toxizität:  Die Bewertung der akuten dermalen Toxizität beruht auf Daten Produktkomponenten. 

Schätzung der akuten Toxizität (Haut): Nicht zutreffend
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Akute orale Toxizität: Die Bewertung der akuten oralen Toxizität beruht auf Daten Produktkomponenten. 

Schätzung der akuten Toxizität (oral): Nicht zutreffend

Akute Toxizität nach Einatmen: Die Bewertung der akuten Toxizität nach Einatmen beruht auf Daten 
Produktkomponenten. 

Schätzung der akuten Toxizität (Einatmen): Nicht zutreffend

Keimzell-Mutagenität: Die Gefahreneinschätzung basiert auf Daten für Bestandteile oder für ein ähnliches 
Material.

Karzinogenität: Die Gefahreneinschätzung basiert auf Daten für Bestandteile oder für ein ähnliches Material.

Reproduktionstoxizität: Die Gefahreneinschätzung basiert auf Daten für Bestandteile oder für ein ähnliches 
Material.

Spezifische Zielorgan-Toxizität - Einmalige Exposition: Die Gefahreneinschätzung basiert auf Daten für 
Bestandteile oder für ein ähnliches Material.

Spezifische Zielorgan-Toxizität - Wiederholte Exposition: Die Gefahreneinschätzung basiert auf Daten für 
Bestandteile oder für ein ähnliches Material.

Aspirationsgefahr: Keine Daten verfügbar
 

Informationen zu Komponenten:
Schwere Augenschädigung/ -reizung:
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Hautsensibilisierung:
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Akute dermale Toxizität:
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Akute orale Toxizität:
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Akute Toxizität nach Einatmen:
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Keimzell-Mutagenität:
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
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Karzinogenität:
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Reproduktionstoxizität:
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Spezifische Zielorgan-Toxizität - Einmalige Exposition:
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Spezifische Zielorgan-Toxizität - Wiederholte Exposition:
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

ERGÄNZENDE TOXIKOLOGISCHE ANGABEN:
 Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Nota L, Bezug IP 346/92: „DMSO-Extraktionsmethode“ Wir haben 
festgestellt, dass die Ausgangsöle in dieser Zubereitung nicht krebserzeugend sind.

 ABSCHNITT 12  ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Angaben zum Produkt:
12.1 Toxizität 
Dieses Material wird nicht als schädlich für Wasserorganismen angesehen.   Das Produkt wurde noch nicht 
geprüft. Die Angabe wurde von den Eigenschaften der einzelnen Bestandteile abgeleitet.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Dieses Material wird nicht als leicht biologisch abbaubar angesehen.   Das Produkt wurde noch nicht geprüft. Die 
Angabe wurde von den Eigenschaften der einzelnen Bestandteile abgeleitet.

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
Biokonzentrationsfaktors (BCF): Keine Daten Verfügbar
Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizients (Kow): Keine Daten verfügbar

12.4 Mobilität im Boden 
Keine Daten verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Dieses Produkt ist keine - oder enthält keine - Substanz, die ein potenzieller PBT- oder vPvB-Stoff ist.

12.6 Andere schädliche Wirkungen
Andere negative Auswirkungen wurden nicht festgestellt.

Informationen zu Komponenten:
Akute Toxizität:
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Langfristige Toxizität:
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
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Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Biologischer Abbau:
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Bioakkumulationspotenzial:
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50) Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

WGK (Wassergefährdungsklassen) = WGK 1 schwach wassergefährdend. Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

 ABSCHNITT 13  HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Das Material zu seinem beabsichtigten Zweck verwenden oder wenn möglich recyceln.  Zum Recycling oder zur 
Entsorgung von Altöl stehen Ölsammelstellen zur Verfügung. Kontaminierte Materialien in Behälter füllen und 
gemäß der zutreffenden Bestimmungen entsorgen.  Informationen über zulässige Entsorgungs- oder 
Recyclingmethoden erhalten Sie von Ihrem Vertreter oder den örtlichen Umwelt- oder Gesundheitsbehörden.
Entsprechend dem Europäischen Abfallkatalog (E.W.C.) gilt die folgende Kodifizierung:13 01 10

 ABSCHNITT 14  ANGABEN ZUM TRANSPORT

Die gezeigte Bezeichnung trifft nicht unbedingt auf alle Versandsituationen zu. Für weitere erforderliche 
Bezeichnungen (z. B. technische Namen) und art- oder mengenspezifische Versandsanforderungen die zutreffenden 
Gefahrgutbestimmungen zu Rate ziehen.

ADR/RID

KEIN GEFAHRGUT FÜR DEN TRANSPORT
14.1 UN-Nummer: Nicht zutreffend
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Nicht zutreffend 
14.3 Transportgefahrenklassen: Nicht zutreffend
14.4 Verpackungsgruppe: Nicht zutreffend
14.5 Umweltgefahren: Nicht zutreffend  
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Nicht zutreffend

ICAO

KEIN GEFAHRGUT FÜR DEN TRANSPORT
14.1 UN-Nummer: Nicht zutreffend
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Nicht zutreffend 
14.3 Transportgefahrenklassen: Nicht zutreffend
14.4 Verpackungsgruppe: Nicht zutreffend
14.5 Umweltgefahren: Nicht zutreffend  
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Nicht zutreffend

IMO

KEIN GEFAHRGUT FÜR DEN TRANSPORT
14.1 UN-Nummer: Nicht zutreffend
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Nicht zutreffend 
14.3 Transportgefahrenklassen: Nicht zutreffend
14.4 Verpackungsgruppe: Nicht zutreffend
14.5 Umweltgefahren: Nicht zutreffend
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14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Nicht zutreffend
14.7 Transport als Bulkware gemäß Anhang II von MARPOL 73/78 und dem IBC-Code: Nicht zutreffend

 ABSCHNITT 15  VORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch
DURCHSUCHTE VERZEICHNISSE RECHTLICHER BESTIMMUNGEN:
01=EG Richtlinie 76/769/EWG:  Beschränkungen für die Vermarktung und den Gebrauch bestimmter Gefahrstoffe.
02=EG-Richtlinie 90/394 EWG: Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene
03=EG-Richtlinie 92/85/EWG: Schwangere oder stillende Arbeiterinnen
04=EG-Richtlinie 96/82/EG (Seveso II): Artikel 9
05=EG-Richtlinie 96/82/EG (Seveso II): Artikel 6 und 7
06=EG-Richtlinie 98/24/EG: Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Chemikalien
07=EG-Richtlinie 2004/37/EG: Über den Schutz der Arbeitnehmer.
08=EU Verordnung EG Nr. 689/2008: Anhang 1, Teil 1.
09=EU Verordnung EG Nr. 689/2008: Anhang 1, Teil 2.
10=EU Verordnung EG Nr. 689/2008: Anhang 1, Teil 3.
11=EU Verordnung EG Nr. 850/2004: Verbot und Einstellung persistente organische Schadstoffe.
12=EU-REACH, Anhang XVII: Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse.
13=EU-REACH, Anhang XIV: Kandidatenliste von Besonders besorgniserregende Stoffe Autorisatieaanvragen
14=Deutschland:  Technische Anleitungen zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft).
15=Deutschland, TRGS 907
16=Deutschland, TRGS 905
 
Keine der Bestandteile dieses Materials wurden in den Richtlinienverzeichnissen oben gefunden.

CHEMIKALIENVERZEICHNISSE: 
Alle Bestandteile entsprechen den folgenden Anforderungen des Chemikalienverzeichnisses: AICS (Australien), 
DSL (Kanada), ENCS (Japan), IECSC (China), KECI (Korea), NZIoC (Neuseeland), PICCS (Philippinen), TCSI 
(Taiwan), TSCA (Vereinigte Staaten).
       

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Stoffsicherheitsbeurteilung.

 ABSCHNITT 16  SONSTIGE ANGABEN
  
VERSIONSANGABE:   ABSCHNITT 03 - Zusammensetzung Informationen wurden modifiziert.
ABSCHNITT 05 – Maßnahmen zur Brandbekämpfung Informationen wurden hinzugefügt.
ABSCHNITT 05 – Maßnahmen zur Brandbekämpfung Informationen wurden gelöscht.
ABSCHNITT 09 - Physikalische und chemische Eigenschaften Informationen wurden gelöscht.
ABSCHNITT 09 - Physikalische und chemische Eigenschaften Informationen wurden modifiziert.
ABSCHNITT 11 - Toxikologische Angaben Informationen wurden modifiziert.

Überarbeitungsdatum:  Oktober 15, 2019

Voller Wortlaut der CLP H-angaben:
H304; Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

IM VORLIEGENDEN DOKUMENT MÖGLICHERWEISE VERWENDETE ABKÜRZUNGEN:
 MAK-Wert      -    Maximale Arbeitsplatzkonzentration  TWA     -     Zeitgewichteter Durchschnitt

 STEL   -    Grenzwert für kurzfristige Exposition  Zulässige Arbeitsplatzkonzentration      -     
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Zulässige Arbeitsplatzkonzentration

 CVX   -   Chevron  CARN     -     Chemical Abstract Registration 
Number

 NQ - Nicht Quantifizierbar

 Erstellt gemäß EU-Verordnung 1907/2006 (in der geänderten Fassung)von Chevron Energy Technology Company, 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, USA.

Die vorstehend gemachten Angaben spiegeln den Stand unserer Kenntnisse zum genannten Datum wider.  Da diese 
Angaben möglicherweise unter Bedingungen genutzt werden, die sich unserer Kontrolle entziehen, mit denen wir nicht 
vertraut sind, und zu einem späteren Zeitpunkt zugänglich gemachte Daten den Inhalt dieser Angaben möglicherweise 
verändern, können wir für die Ergebnisse von deren Anwendung keinerlei Verantwortung übernehmen.  Die 
Angaben werden unter der Bedingung erteilt, daß die diese entgegennehmende Person die Eignung des Materials für 
den jeweils zugedachten Zweck einer eigenen Prüfung unterzieht.

Keine Anhang
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Sicherheitsdatenblatt

 ABSCHNITT 1  BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES 
UNTERNEHMENS

1.1 Produktkennzeichnung
Delo XLC Antifreeze/Coolant - Premixed 50/50

Produktnummer(n):   804148    

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird
Identifizierten Verwendungen: Frostschutz/Kühlmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Chevron Belgium NV
Technologiepark-Zwijnaarde 2
B-9052 Gent 
Belgium
E-Mail : eumsds@chevron.com

1.4 Notrufnummer
Notfallmaßnahmen bei einem Unfall auf dem Transportweg
Europa:  0044/(0)18 65 407333
Gesundheitlicher Notfall
Europa:  0044/(0)18 65 407333
Vergiftungszentrum: Belgien: 0032/(0)70 245 245
Angaben zum Produkt  
Angaben zum Produkt: FAX number: 0032/(0)9 293 72 22   

 ABSCHNITT 2  MÖGLICHE GEFAHREN
 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

EINSTUFUNG GEMÄSS CLP:Zielorgantoxizität (wiederholte Exposition): Kategorie 2, H373.

2.2 Komponenten für die Etikettierung
Gemäß den Kriterien die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP):

V  RO R R  NO C         V  W              V         
                            V         V  
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Signalwort: Achtung

Gesundheitsgefährdung: Kann die Organe schädigen (Niere)  bei längerer oder wiederholter Exposition (H373).

 - enthält: Ethylenglycol
 

VORSICHTSHINWEISE:
Allgemein:  Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen (P102).  Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung 
oder Kennzeichnungsetikett bereithalten (P101).
Vermeidung:  Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen (P260).
Reaktion:  BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen (P301+P310).
Entsorgung:  Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen 
Vorschriften (P501).

2.3 Sonstige Gefahren 
Dieses Produkt ist keine - oder enthält keine - Substanz, die ein potenzieller PBT- oder vPvB-Stoff ist.

 ABSCHNITT 3  ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2 Gemische
Dieser Stoff ist eine Mischung.

KOMPONENTEN CARN EG-
Nummer

REGISTRIERUNGS
NUMMER

EINSTUFUNG 
GEMÄSS CLP

BETRAG

Ethylenglycol 107-21-1 203-473-3 01-2119456816-28 Acute Tox. 4/H302; 
STOT RE 2/H373

34 - < 80 
Gew.-%

Natriumsalz der 2-
Ethylhexansäure

19766-89-3 243-283-8 Exempt Repr. 2/H361D 0.1 - < 3 
Gew.-%

Der vollständige Wortlaut aller CLP H-angaben kann in Abschnitt 16 gefunden werden.

Dieses Produkt enthält ein Bittermittel.

 ABSCHNITT 4  ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Augen: Es sind keine besonderen Erste-Hilfe-Maßnahmen notwendig. Als Vorsichtsmaßnahme gegebenenfalls 
Kontaktlinsen herausnehmen und die Augen mit Wasser spülen.
Haut: Es sind keine besonderen Erste-Hilfe-Maßnahmen notwendig. Als Vorsichtsmaßnahme kontaminierte 
Kleidung und Schuhe ausziehen.  Das Material mit Wasser und Seife von der Haut abwaschen. Kontaminierte 
Kleidung und Schuhe entsorgen oder gründlich reinigen.
Verschlucken: Nach Verschlucken sofort ärztliche Hilfe herbeiziehen. Kein Erbrechen einleiten. Einer 
bewusstlosen Person niemals etwas in den Mund einflößen.
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Einatmen: Es sind keine besonderen Erste-Hilfe-Maßnahmen notwendig. Wenn übermäßige Konzentrationen in der 
Luft vorhanden sind, die gefährdete Person an die frische Luft bringen. Ärztliche Hilfe herbeiziehen, wenn Husten 
oder Atembeschwerden auftreten.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
AKUTE SYMPTOME UND WIRKUNGEN
Augen: Anhaltende oder signifikante Augenreizung ist nicht zu erwarten.
Haut: Von der Berührung mit der Haut sind keine Gesundheitsschäden zu erwarten.
Verschlucken: Kann beim Einnehmen gesundheitsschädlich sein.
Einatmen: Das Einatmen dieses Materials in Konzentrationen über der empfohlenen Belastungsgrenze kann zu 
Schädigungen des Zentralnervensystems führen. Zu den Auswirkungen auf das Zentralnervensystem gehören 
Kopfschmerzen, Benommenheit, Übelkeit, Schwächegefühle, Koordinationsstörungen, beeinträchtigtes 
Sehvermögen, Schläfrigkeit, Verwirrung oder Desorientierung.  Bei extremer Belastung äußern sich Schädigungen 
des Zentralnervensystem durch Atemnot, Zittern, Krämpfe, Bewusstlosigkeit, Koma oder Tod.

VERZÖGERTE ODER ANDERE SYMPTOME UND WIRKUNGEN:    Enthält Stoffe, die bei 
wiederholtem Einatmen von Konzentrationen über den empfohlenen Grenzwerten folgende Organe schädigen 
können:  Niere

Weitere Informationen befinden sich in Abschnitt 11.  Das Risiko hängt von der Dauer und dem Belastungsgrad 
ab.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Nicht zutreffend.

 ABSCHNITT 5  MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1 Löschmittel
Löschpulver, CO2, AFFF-Schaum oder alkoholresistenter Schaum.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Verbrennungsprodukte:   Äußerst abhängig von den Bedingungen unter denen ein Verbrennen stattfindet. Wenn 
dieses Material verbrennt, entwickelt sich eine komplexe Mischung aus Schwebstoffen, Flüssigkeiten, Gasen, 
einschließlich Kohlendioxid, und unbestimmten organischen Verbindungen.  Verbrennung kann mit folgenden 
Substanzen Oxide bilden: Natrium  .

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Dieses Material brennt obwohl es nicht leicht entzündlich ist.  Siehe Abschnitt 7 für Informationen zur 
sachgerechten Handhabung und Lagerung.  Wenn dieses Material an einem Feuer beteiligt ist, geschlossene oder 
enge Feuerbereiche niemals ohne geeignete Schutzausrüstung einschließlich Pressluftatmer betreten.

 ABSCHNITT 6  MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
Alle Zündquellen aus der Nähe des ausgetretenen Materials entfernen. Näheres hierzu siehe Abschnitt 5 und 8.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Die Austrittstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist. Ausgetretenes Material zurückhalten, um eine 
weitere Kontamination des Bodens, Oberflächenwassers und Grundwassers zu verhindern.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Die Austrittstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist. Ausgetretenes Material zurückhalten, um eine 
weitere Kontamination des Bodens, Oberflächenwassers und Grundwassers zu verhindern. Ausgetretenes Material 
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so schnell wie möglich beseitigen. Dabei die Vorsichtsmaßnahmen in ‚Expositionsbegrenzung/Persönliche 
Schutzausrüstung’ beachten. Geeignete Methoden verwenden, wie Aufbringen nichtbrennbarer Absorptionsmittel 
oder Abpumpen. Soweit möglich und angemessen, kontaminierten Boden entfernen und gemäß den zutreffenden 
Anforderungen entsorgen. Kontaminierte Materialien in Wegwerfbehälter füllen und gemäß den zutreffenden 
Anforderungen entsorgen. Das Austreten des Materials den örtlichen zuständigen Stellen melden, wenn dies 
angebracht oder erforderlich ist.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Vgl. abschnitte 8 und 13.

 ABSCHNITT 7  HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Allgemeine Hinweise zur Handhabung: Die Kontamination des Bodens vermeiden und das Material nicht in 
Abwasser- oder Drainagesysteme und Gewässer dringen lassen. 
Vorsichtsmaßnahmen:  Nicht in die Augen, auf die Haut oder Kleidung gelangen lassen.  Nicht schmecken oder 
schlucken.  Gase oder Dämpfe nicht einatmen.  Nach dem Handhaben gründlich waschen.  Darf nicht in die 
Hände von Kindern gelangen.   
Gefahr durch statische Elektrizität: Beim Umgang mit dem Material können sich elektrostatische Ladungen 
anreichern, die gefährliche Bedingungen schaffen. Zur Verminderung dieser Gefahr kann das Verbinden und Erden 
notwendig, aber als alleinige Maßnahme nicht unbedingt ausreichend sein. Alle Verfahren prüfen, bei denen die 
Möglichkeit einer Erzeugung und Anreicherung elektrostatischer Ladungen bzw. einer entzündlichen Atmosphäre 
besteht (einschließlich Füllen von Tanks und Behältern, Spritzen beim Füllen, Tanksäuberung, Probenahme, Eichen, 
Umfüllen, Filtern, Mischen, Umwälzen und Einsatz von Vakuumsaugwagen) und geeignete 
Vorbeugungsmaßnahmen treffen. 
Warnhinweise auf dem Behälter: Der Behälter ist nicht zum Einsatz unter Druckbedingungen gedacht. Zum 
Leeren des Behälters keinen Druck verwenden. Er könnte explosionsartig platzen.  Leere Behälter mit Rückständen 
des Produkts (Feststoffen, Flüssigkeiten und/oder Dämpfen) können eine Gefahr darstellen. Nicht unter Druck 
setzen, schneiden, schweißen, hartlöten, löten, bohren, schleifen oder den Behälter der Hitze, Flammen, Funken, 
statischer Elektrizität oder anderen Zündquellen aussetzen. Es besteht Explosionsgefahr mit möglichen 
Verletzungen oder Todesfolgen. Leere Behälter sollten vollständig geleert, richtig verschlossen und sofort an eine 
Wiederaufarbeitungsstelle gegeben oder sachgerecht entsorgt werden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Nicht zutreffend    

7.3 Spezifische Endanwendungen:Frostschutz/Kühlmittel

 ABSCHNITT 8  EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN: 
Die möglichen Gefahren des Produkts in Betracht ziehen (siehe Abschnitt 2), gültige Belastungsgrenzen, und 
Aktivitäten am Arbeitsplatz in Betracht ziehen, wenn technische Maßnahmen eingerichtet werden und persönliche 
Schutzausrüstung gewählt wird.  Wenn die technischen Maßnahmen oder Arbeitsmethoden unzureichend sind, um 
gefährliche Belastungskonzentrationen mit diesem Material zu vermeiden, wird die unten angeführte persönliche 
Schutzausrüstung empfohlen.  Der Benutzer muss alle mit der Ausrüstung gelieferten Anleitungen und 
Einschränkungen lesen und verstehen, da ein Schutz gewöhnlich nur für einen begrenzten Zeitraum oder unter 
bestimmten Umständen gewährleistet ist. Die angemessenen CEN-Standards beachten.

8.1 Zu überwachende Parameter
MAK-Werte:
 Bestandteil  Land/  TWA STEL  Decke  Formel
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Behörde
 Ethylenglycol Deutschland 26 mg/m3 -- -- Haut 
 Ethylenglycol EU-indikativ 52 mg/m3 104 mg/m3 -- Haut
 Werte von den örtlichen Behörden einholen.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
APPARATIVE SCHUTZMASSNAHMEN:
Verarbeitungsgehäuse, örtliche Abluftsysteme oder andere technische Maßnahmen zur Kontrolle einsetzen, so dass 
die Konzentrationen in der Luft unterhalb der empfohlenen Belastungsgrenzen gehalten werden.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Augen-/Gesichtsschutz: Normalerweise ist kein besonderer Augenschutz notwendig.  Wenn Spritzen möglich ist, 
als Vorsichtsmaßnahme eine Sicherheitsbrille mit Seitenschutz tragen.
Hautschutz: Normalerweise ist keine besondere Schutzkleidung notwendig. Wenn Spritzen möglich ist, abhängig 
von den durchgeführten Arbeitsverfahren, physikalischen Anforderungen und anderen Substanzen am Arbeitsplatz, 
Schutzkleidung tragen. Zu den empfohlenen Materialien für Schutzhandschuhe gehören:  Naturkautschuk, 
Neopren, Nitrilkautschuk, Polyvinylchlorid (PVC oder Vinyl).
Atemschutz: Feststellen, ob die Konzentrationen in der Luft nach den örtlichen Bestimmungen unter der 
empfohlenen berufsbedingten Belastungsgrenze liegen. Wenn die Konzentration in der Luft die akzeptablen 
Grenzen überschreitet, einen zugelassenen Atemschutz anlegen, der ausreichenden Schutz vor diesem Material 
bietet:  Atemschutzmaske mit Filter für organische Dämpfe, Stäube und Nebel. Unter Bedingungen, in denen ein 
luftreinigendes Atemschutzgerät unzureichend ist, einen Pressluftatmer verwenden.

BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION:
Siehe einschlägige Gemeinschaftsrechtsvorschriften bezüglich Umweltfragen oder, soweit zutreffend, Anhang.

 ABSCHNITT 9  PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Achtung: Bei den nachfolgend angegebenen Daten handelt es sich um typische Werte; sie stellen keine 
Spezifikation dar.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
   Farbe:   Orange
   Aggregatzustand:   Flüssigkeit
Geruch:   Geruchsarm
Geruchsschwelle:   Keine Daten verfügbar
pH-Wert:   8.30 - 8.80
Schmelzpunkt:   Nicht zutreffend
Erstarrungspunkt:     -37°C (-34.6°F)
Siedebeginn:   109°C (228.2°F) (Schätzwert)
Flammpunkt: Nicht zutreffend
Verdampfungsgeschwindigkeit:   Keine Daten verfügbar
Flammbarkeit (Feststoff, Gas): Keine Daten Verfügbar
Entflammbarkeits-(Explosiv) Bereich (Vol.% in Luft):

Unterer/Untere/Unteres:   Nicht zutreffend  Oberer/Obere/Oberes:   Nicht zutreffend
Dampfdruck:   Keine Daten verfügbar  
Dampfdichte (Luft = 1):    >1 
Dichte:    1 kg/l @ 15°C (59°F) 
Löslichkeit:     Löslich in Wasser   
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Keine Daten verfügbar
Selbstentzündungstemperatur:      Keine Daten verfügbar
Zersetzungstemperatur:  Keine Daten verfügbar
Viskosität:   Keine Daten verfügbar  
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Explosive Eigenschaften: Keine Daten Verfügbar
Oxidierende Eigenschaften: Keine Daten Verfügbar

9.2 Sonstige Angaben: Keine Daten Verfügbar

 ABSCHNITT 10  BESTÄNDIGKEIT UND REAKTIVITÄT

10.1 Reaktivität: Kann mit starken Säuren oder starken Oxidationsmitteln wie Chloraten, Nitraten, Peroxiden usw. 
reagieren.
10.2 Chemische Beständigkeit: Dieses Material wird unter normalen Umgebungstemperaturen und -
druckbedingungen bei der Lagerung und Handhabung als stabil angesehen.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Es tritt keine gefährliche Polymerisation auf.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Nicht zutreffend
10.5 Unverträgliche Materialien:  Nicht zutreffend 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Ketone (Erhöhte Temperaturen), Aldehyde (Erhöhte Temperaturen)

 ABSCHNITT 11  ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Schwere Augenschädigung/ -reizung: Die Bewertung der Gefahr von Augenreizungen beruht auf Daten 
Produktkomponenten. 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Die Bewertung der Gefahr von Hautreizungen beruht auf Daten 
Produktkomponenten. 

Hautsensibilisierung:  Die Bewertung des Hautsensibilisierungspotentials beruht auf Daten Produktkomponenten.  

Akute dermale Toxizität:  Die Bewertung der akuten dermalen Toxizität beruht auf Daten Produktkomponenten. 

Schätzung der akuten Toxizität (Haut): Nicht zutreffend

Akute orale Toxizität: Die Bewertung der akuten oralen Toxizität beruht auf Daten Produktkomponenten. 

Schätzung der akuten Toxizität (oral): 3266 mg/kg

Akute Toxizität nach Einatmen: Die Bewertung der akuten Toxizität nach Einatmen beruht auf Daten 
Produktkomponenten. 

Schätzung der akuten Toxizität (Einatmen): Nicht zutreffend

Keimzell-Mutagenität: Die Gefahreneinschätzung basiert auf Daten für Bestandteile oder für ein ähnliches 
Material.

Karzinogenität: Die Gefahreneinschätzung basiert auf Daten für Bestandteile oder für ein ähnliches Material.

Reproduktionstoxizität: Die Gefahreneinschätzung basiert auf Daten für Bestandteile oder für ein ähnliches 
Material.

Spezifische Zielorgan-Toxizität - Einmalige Exposition: Die Gefahreneinschätzung basiert auf Daten für 
Bestandteile oder für ein ähnliches Material.

Spezifische Zielorgan-Toxizität - Wiederholte Exposition: Die Gefahreneinschätzung basiert auf Daten für 
Bestandteile oder für ein ähnliches Material.

Aspirationstoxizität: Keine Daten verfügbar
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ERGÄNZENDE TOXIKOLOGISCHE ANGABEN:
 Dieses Produkt enthält Ethylenglycol (EG). Die Toxizität von EG über Einatmen oder Hautkontakt ist bei 
Zimmertemperatur voraussichtlich gering. Die geschätzte tödliche Dosis für Erwachsene liegt bei ungefähr 100 cm³ 
(3,3 oz). Ethylenglykol wird bei Oxidation zu Oxalsäure, die Ablagerungen von Calciumoxalatkristallen 
hauptsächlich im Gehirn und in den Nieren verursacht. Erste Anzeichen und Symptome einer EG-Vergiftung 
können denen eines Alkoholrausches ähneln. Später kann das Opfer unter Übelkeit, Erbrechen, Schwäche, Bauch- 
und Muskelschmerzen, Atemschwierigkeiten und verringertem Urinlassen leiden. Wenn EG über den Siedepunkt 
von Wasser erhitzt wird, bilden sich Dämpfe, die bei chronisch belasteten Personen erfahrungsgemäß zu 
Bewusstlosigkeit, erhöhten Lymphozytenwerten und schnellen ruckartigen Augenbewegungen führen. Als EG 
schwangeren Ratten und Mäuse verabreicht wurde, traten bei den Föten höhere Sterblichkeit und verstärkt 
Missbildungen auf. Manche dieser Wirkungen traten bei Dosen auf, die auf das Muttertier keine toxische Wirkung 
hatten. Uns sind keine Berichte bekannt, dass EG bei Menschen reproduktive Toxizität verursacht.  2-
Ethylhexansäure (2-EXA) bewirkte eine Vergrößerung der Leber und erhöhte Enzymwerte, als es Ratten wiederholt 
über das Futter verabreicht wurde. Bei der Verabreichung per Sonde oder über das Trinkwasser an schwangere 
Ratten bewirkte 2-EXA Teratogenität (Missbildungen) und verzögerte Entwicklung der Nachkommen nach der 
Geburt. Außerdem beeinträchtigte 2-EXA die Fruchtbarkeit von weiblichen Ratten. Missbildungen wurden bei den 
Nachkommen von Mäusen beobachtet, die während der Schwangerschaft Natrium-2-Ethylhexanoat durch 
intraperitoneale Injektionen erhielten.

 ABSCHNITT 12  ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

12.1 Toxizität 
Dieses Material wird nicht als schädlich für Wasserorganismen angesehen.   Das Produkt wurde noch nicht 
geprüft. Die Angabe wurde von den Eigenschaften der einzelnen Bestandteile abgeleitet.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Dieses Material wird als leicht biologisch abbaubar angesehen.   Das Produkt wurde noch nicht geprüft. Die 
Angabe wurde von den Eigenschaften der einzelnen Bestandteile abgeleitet.

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
Biokonzentrationsfaktors (BCF): Keine Daten Verfügbar
Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizients (Kow): Keine Daten verfügbar

12.4 Mobilität im Boden 
Keine Daten verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Dieses Produkt ist keine - oder enthält keine - Substanz, die ein potenzieller PBT- oder vPvB-Stoff ist.

12.6 Andere schädliche Wirkungen
Andere negative Auswirkungen wurden nicht festgestellt.

WGK (Wassergefährdungsklassen) = WGK 1 schwach wassergefährdend. Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

 ABSCHNITT 13  HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Das Material zu seinem beabsichtigten Zweck verwenden oder wenn möglich recyceln.  Dieses Material kann bei 
der Entsorgung je nach Bestimmungen der internationalen, staatlichen und örtlichen Gesetzgebung und Richtlinien 
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Kriterien als Gefahrstoff erfüllen.Entsprechend dem Europäischen Abfallkatalog (E.W.C.) gilt die folgende 
Kodifizierung:16 01 14

 ABSCHNITT 14  ANGABEN ZUM TRANSPORT

Die gezeigte Bezeichnung trifft nicht unbedingt auf alle Versandsituationen zu. Für weitere erforderliche 
Bezeichnungen (z. B. technische Namen) und art- oder mengenspezifische Versandsanforderungen die zutreffenden 
Gefahrgutbestimmungen zu Rate ziehen.

ADR/RID

KEIN GEFAHRGUT FÜR DEN TRANSPORT
14.1 UN-Nummer: Nicht zutreffend
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Nicht zutreffend 
14.3 Transportgefahrenklassen: Nicht zutreffend
14.4 Verpackungsgruppe: Nicht zutreffend
14.5 Umweltgefahren: Nicht zutreffend  
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Nicht zutreffend

ICAO

KEIN GEFAHRGUT FÜR DEN TRANSPORT
14.1 UN-Nummer: Nicht zutreffend
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Nicht zutreffend 
14.3 Transportgefahrenklassen: Nicht zutreffend
14.4 Verpackungsgruppe: Nicht zutreffend
14.5 Umweltgefahren: Nicht zutreffend  
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Nicht zutreffend

IMO

KEIN GEFAHRGUT FÜR DEN TRANSPORT
14.1 UN-Nummer: Nicht zutreffend
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Nicht zutreffend 
14.3 Transportgefahrenklassen: Nicht zutreffend
14.4 Verpackungsgruppe: Nicht zutreffend
14.5 Umweltgefahren: Nicht zutreffend
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Nicht zutreffend
14.7 Transport als Bulkware gemäß Anhang II von MARPOL 73/78 und dem IBC-Code: Nicht zutreffend

 ABSCHNITT 15  VORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch
DURCHSUCHTE VERZEICHNISSE RECHTLICHER BESTIMMUNGEN:
01=EG Richtlinie 76/769/EWG:  Beschränkungen für die Vermarktung und den Gebrauch bestimmter Gefahrstoffe.
02=EG-Richtlinie 90/394 EWG: Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene
03=EG-Richtlinie 92/85/EWG: Schwangere oder stillende Arbeiterinnen
04=EG-Richtlinie 96/82/EG (Seveso II): Artikel 9
05=EG-Richtlinie 96/82/EG (Seveso II): Artikel 6 und 7
06=EG-Richtlinie 98/24/EG: Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Chemikalien
07=EG-Richtlinie 2004/37/EG: Über den Schutz der Arbeitnehmer.
08=EU Verordnung EG Nr. 689/2008: Anhang 1, Teil 1.
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09=EU Verordnung EG Nr. 689/2008: Anhang 1, Teil 2.
10=EU Verordnung EG Nr. 689/2008: Anhang 1, Teil 3.
11=EU Verordnung EG Nr. 850/2004: Verbot und Einstellung persistente organische Schadstoffe.
12=EU-REACH, Anhang XVII: Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse.
13=EU-REACH, Anhang XIV: Kandidatenliste von Besonders besorgniserregende Stoffe Autorisatieaanvragen
14=Deutschland:  Technische Anleitungen zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft).
15=Deutschland, TRGS 907
16=Deutschland, TRGS 905
 
Die folgenden Bestandteile dieses Materials werden in den Richtlinienverzeichnissen aufgeführt.
Ethylenglycol  06
 

CHEMIKALIENVERZEICHNISSE: 
Alle Bestandteile entsprechen den folgenden Anforderungen des Chemikalienverzeichnisses: AICS (Australien), 
DSL (Kanada), EINECS (Europäische Gemeinschaft), ENCS (Japan), IECSC (China), PICCS (Philippinen), TSCA 
(Vereinigte Staaten).
       

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Stoffsicherheitsbeurteilung.

 ABSCHNITT 16  SONSTIGE ANGABEN
  
VERSIONSANGABE:   ABSCHNITT 05 - Löschmittel Informationen wurden modifiziert.
ABSCHNITT 12 - WGK-Bewertung Informationen wurden modifiziert.

Überarbeitungsdatum:  August 03, 2018

Voller Wortlaut der CLP H-angaben:
H302; Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  H361d; Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen
  H373; Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

IM VORLIEGENDEN DOKUMENT MÖGLICHERWEISE VERWENDETE ABKÜRZUNGEN:
 MAK-Wert      -    Maximale Arbeitsplatzkonzentration  TWA     -     Zeitgewichteter Durchschnitt

 STEL   -    Grenzwert für kurzfristige Exposition  Zulässige Arbeitsplatzkonzentration      -     
Zulässige Arbeitsplatzkonzentration

 CVX   -   Chevron  CARN     -     Chemical Abstract Registration 
Number

 NQ - Nicht Quantifizierbar

 Erstellt gemäß EU-Verordnung 1907/2006 (in der geänderten Fassung)von Chevron Energy Technology Company, 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, USA.

Die vorstehend gemachten Angaben spiegeln den Stand unserer Kenntnisse zum genannten Datum wider.  Da diese 
Angaben möglicherweise unter Bedingungen genutzt werden, die sich unserer Kontrolle entziehen, mit denen wir nicht 
vertraut sind, und zu einem späteren Zeitpunkt zugänglich gemachte Daten den Inhalt dieser Angaben möglicherweise 
verändern, können wir für die Ergebnisse von deren Anwendung keinerlei Verantwortung übernehmen.  Die 
Angaben werden unter der Bedingung erteilt, daß die diese entgegennehmende Person die Eignung des Materials für 
den jeweils zugedachten Zweck einer eigenen Prüfung unterzieht.
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Keine Anhang
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CHT Concrete Hybrid Tower (Beton-Hybridturm)

TST Tubular Steel Tower (Stahlrohrturm)

HH Hub Heigh (Nabenhöhe)
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1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen

Das vorliegende Dokument 0040-4327 V11 mit dem Titel Anforderungen an

Transportwege und Kranstellflächen gibt Auskunft über die von Seiten der

verantwortlichen Fachplanern und Bauausführenden einzuhaltenden Anforderungen,

Voraussetzungen und Vor-Ort-Bedingungen für die zur Lieferung, Lagerung und

Installation von Windenergieanlagen der Baureihe V100 bis V162, erforderlichen

Transportwege und Kranstellflächen innerhalb des Windparks.

Ziel ist es, durch Einhaltung der Anforderungen einen reibungslosen Ablauf hinsichtlich

Logistik und Technik sowie Arbeitssicherheit zu gewährleisten.

Eine frühzeitige Berücksichtigung der Anforderungen in der Projektierungs- und
Planungsphase wird empfohlen.

1.2 Verantwortliche Personen

Verantwortliche Personen in Bezug auf die Berücksichtigung der Anforderungen an

Transportwege und Kranstellflächen in der Planung und Ausführung sind

· der/ die Baugrundsachverständige,

· der/ die Fachplaner/in für die statische und konstruktive Auslegung der

Transportwege und Kranstellflächen,

· der/ die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator/in (SiGeKo)

Die hier genannten verantwortlichen Personen agieren als Erfüllungsgehilfen im

Auftrag des Bauherrn.

1.3 Abstimmung mit Vestas

Es wird ein Vorort Kick-off-Meeting mit allen Beteiligten empfohlen. Erfolgt keine

Abstimmung mit Vestas wird von der Einhaltung aller Anforderungen ausgegangen.

HINWEIS: Die Nichteinhaltung der Anforderungen kann zu Behinderungen im

Arbeitsablauf und somit zu Zusatzkosten z. B. durch Stillstandzeiten oder zusätzlichen

Personal- und Geräteeinsatz führen.

Eine rechtzeitige Abstimmung der Planung sowie der Arbeiten vor Ort mit Vestas wird

in jedem Fall empfohlen.

Gemäß abgestimmten Projektablaufplan (i.d.R. 14 Tage vor Beginn der Lieferung und

somit einhergehenden Nutzung der Transportwege und Kranstellflächen durch

Vestas) ist die Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung der Arbeiten in
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statischer und konstruktiver Hinsicht gem. Anlage 1a als pdf-Dateien und 1-fach als

Hardcopy zur Verfügung zu stellen.

Sollten projektbezogen begründete Abweichungen zu den Anforderungen erforderlich

werden, ist in jedem Fall Vestas Projektmanager in die Planung miteinzubeziehen und

eine schriftliche Zustimmung einzuholen.

Auf Anfrage sind dem Vestas-Projektmanagement folgende Dokumente als pdf-

Dateien und 1-fach als Hardcopy zur Verfügung zu stellen:

· Baugrundgutachten gem. Kapitel 2.3.2 und 3.3.1

· Fachplanung in statischer und konstruktiver Hinsicht der Transportwege und

Kranstellflächen gem. Kapitel 2.3, 3.3.2 und 3.3.3

1.4 Weitere generelle Festlegungen

Folgende generelle Festlegungen sollen gelten und sind bei der Planung und

Ausführung zu berücksichtigen:

· Während der Lieferung, Lagerung und Installation der Windenergieanlagen

sowie der Servicearbeiten vor Ort muss eine Zugänglichkeit für alle Gewerke

zur gesamten Baustelle zu jeder Tages- und Nachtzeit gewährleistet sein, so

dass die Arbeiten vollumfänglich ausgeführt werden können.

· Während der Lieferung, Lagerung und Installation der Windenergieanlagen vor

Ort müssen die Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen zu jeder

Tages- und Nachtzeit gewährleistet und eine bauherrenseitige Koordination

und Überwachung der erforderlichen Maßnahmen gegeben sein.

· Baugruben und Böschungen in Arbeits- und Lagerbereichen sind bauseitig

während des gesamten Anlieferungs-, Errichtungs- und Inbetriebnahme-

zeitraums gem. geltenden gesetzlichen Bestimmungen gegen Absturz zu

sichern.

· Während der Planung und Ausführung der Transportwege- und

Kranstellflächen sind neben dem hier vorliegenden Dokument die national

geltenden technischen Vorschriften, Normen und gesetzlichen Vorgaben gem.

dem aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen, diese sind über die hier

aufgezeigten VESTAS-Anforderungen hinausgehen, einzuhalten.
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2 Anforderungen an Transportwege

Im vorliegenden Kapitel werden die Anforderungen an die Transportwege definiert.

Kranstellflächen dienen ebenfalls, zumindest temporär, als Transportweg und werden

hier auch als diese verstanden. Die darüber hinausgehenden Anforderungen für

Kranstellflächen werden in Kapitel 3 beschrieben.

2.1 Achslasten und Optimierungsmöglichkeiten

Die Anforderungen an die Transportwege und Kranstellflächen werden in statischer

Hinsicht maßgebend beeinflusst durch die auftretenden Belastungen aus den

Transport- und Hebefahrzeugen. Die Standard-Achslast der Fahrzeuge beträgt ≤ 12 t.

Die Beschränkung der Achslast auf ≤ 12 t bedeutet z. T. ein umfangreiches Auf- und

Abrüsten der Schwerlastfahrzeuge und -kräne an den Windenergiestandorten.

Um den damit verbundenen Zeitaufwand optimierend zu beeinflussen, kann ein

Manövrieren der Schwerlastkrane zwischen den Windenergieanlagenstandorten in

einem auf ≤ 21 t teilabgerüsteten Zustand der Schwerlastkrane in Absprache mit

Vestas in Erwägung gezogen werden.

2.2 Definition von Kategorien

In den nationalen und internationalen Normen existiert bereits eine Einstufung der

Ingenieuraufgaben / der Projekte gem. den Baugrundverhältnissen im Verhältnis zur

Bauwerksart in Geotechnische Kategorien.

Im vorliegenden Dokument werden in Tabelle 1 und Tabelle 2 weitere Einstufungen

der zu lösenden geotechnischen Ingenieuraufgaben in Abhängigkeit der

vorherrschenden Baugrundverhältnisse und der genutzten Achslasten definiert und

der Mindestumfang der Baugrunderkundungen empfohlen bzw. vorgegeben.

Kategorie 1: Einfache Verhältnisse

Eine Achslast der Transport- und Hebefahrzeuge von ≤ 12 t und ≤ 160 t Fahrzeug-

gesamtgewicht ist Mindestvoraussetzung für die Einstufung in die Kategorie K1.

Darüber hinaus ist mit einfachen Verhältnissen das Vorliegen von einheitlichen

Baugrundverhältnissen im Bereich des Baufeldes gemeint. Die anstehenden,

schichtwechselarmen Böden sind bis zur Einflusstiefe gut bis sehr gut tragfähig und

die Grundwasserverhältnisse unbedeutend.
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Tabelle 1: Kategorien und Empfehlungen für einfache Verhältnisse

Einfache Verhältnisse Kategorie 1.1 Kategorie 1.2 Kategorie 1.3

Achslast ≤ 12 t

Baugrundeigenschaften Mind. mitteldicht

bis dicht

gelagerte Sande

Annähernd

halbfeste

kohäsive Böden

Wechsellagerungen

der Kategorie 1.1 und

Kategorie 1.2

Grundwasser ≥ 50 cm unter

GOK

≥ 2,5 cm unter

GOK

Gem. K 1.1 und K 1.2

Geotechnische

Untersuchungen

EMPFEHLUNG

Gem. Kapitel 2.3.1

Kategorie 2: Schwierige Verhältnisse

Zu einer Einstufung in schwierige Verhältnisse kommt es bei Ansatz einer Achslast

von ≤ 12 t, wenn uneinheitliche Baugrundverhältnisse im Bereich des Baufeldes

vorliegen. Die in Wechsellagerung anstehenden Böden sind bis zur Einflusstiefe nicht

tragfähig bis nur bedingt tragfähig, so dass umfassende geotechnische Nachweise und

Maßnahmen erforderlich werden. Die wechselnden Grundwasserverhältnisse nehmen

z. B. Einfluss auf die Konsistenz und somit auf die Tragfähigkeit sowie auf das

Setzungsverhalten.

Tabelle 2: Kategorien und Erfordernisse für schwierige Verhältnisse

Schwierige

Verhältnisse

Kategorie 2.1

Achslast ≤ 12 t (Minimum Transport)

Baugrund-
eigenschaften

Locker  gelagerte  Sande,  kohäsive  Böden  mit  steifer  oder

geringer Konsistenz

Grundwasser ≥ 50 cm unter GOK

Geotec

hnische

ERFORDERNIS

Gem. Kapitel 2.3.1

2.3 Anforderungen an die Planung

2.3.1 Baugrundgutachten und Baugrunderkundungen

Eine grundsätzliche Definition der Anforderungen an das Baugrundgutachten und die

dazu erforderlichen Baugrunderkundungen für die Gründung der Windenergieanlagen

ist in dem Dokument 0019-5727 gegeben.

Für die Planung der Transportwege empfiehlt es sich darüber hinaus, in den einfachen

Fällen (Kategorie 1)

· je Streckenstrang (≤ 650 m) eine indirekte Erkundung z. B. in Form einer

Drucksondierung (CPT-E) oder glw. bis in die Einflusstiefe der Lasten unter

Geländehöhe abzuteufen.

· je Streckenstrang (≤ 650 m) eine direkte Erkundung z. B. in Form einer

Kleinrammbohrung oder glw. bis in die Einflusstiefe der Lasten unter

Geländehöhe abzuteufen, sofern sich abweichende Ergebnisse in den
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durchgeführten Drucksondierungen gegenüber den Hauptuntersuchungen im

Bereich der Windenergieanlagen aufzeigen.

· je Bodenschicht- und/ oder Bodeneigenschaftswechsel oder Tiefenmeter

mindestens eine Bodenprobe zu entnehmen.

· die Auswertung der gewonnen Bodenproben im Baugrundlabor zur Ermittlung

der Bodenparameter (Rechenwerte) bzw. zur Bestätigung der in den Normen

genannten Rechenwerte vorzunehmen.

Für die Planung der Transportwege wird gefordert, in den schwierigen Fällen

(Kategorie 2)

· je Streckenstrang (≤ 650 m) eine indirekte Erkundung z. B. in Form einer

Drucksondierung (CPT-E) oder glw. bis in die Einflusstiefe der Lasten unter

Geländehöhe abzuteufen.

· je Streckenstrang (≤ 650 m) eine direkte Erkundung z. B. in Form einer

Kleinrammbohrung oder glw. bis in die Einflusstiefe der Lasten unter

Geländehöhe abzuteufen.

· je Bodenschicht- und/ oder Bodeneigenschaftswechsel oder Tiefenmeter

mindestens eine Bodenprobe zu entnehmen.

· die Auswertung der gewonnen Bodenproben im Baugrundlabor zur Ermittlung

der Bodenparameter (Rechenwerte) bzw. zur Bestätigung der in den Normen

genannten Rechenwerte vorzunehmen.

Der erforderliche Umfang der Baugrunderkundungen richtet sich nach den

geologischen Gegebenheiten vor Ort und liegt im Verantwortungsbereich des

Baugrundsachverständigen.

Dieser hat in beiden Fällen die Anforderung zu erfüllen und im Rahmen seines

Hauptgutachtens in einem Extrakapitel oder, je nach Umfang, in einem separaten

Gutachten fachlich begründete Vorgaben für die Planung der Transportwege zu

tätigen.

Folgende Informationen sind in Bezug auf die Planung und Ausführung der

Transportwege und Kranstellflächen in dem Baugrundgutachten mindestens zu

tätigen:

· Nennung der Bodenarten, Bodenschichtungen und Homogenbereiche

· Nennung der Bodenkenngrößen (Korngröße und Korngrößenverteilung,

Kornform, Korngefüge und Beimengungen, Wassergehalt und

Wasseraufnahmevermögen, Durchlässigkeit, Bodendichte, Bodenwichte,

Porenanteil, Lagerungsdichte, Verdichtungsfähigkeit, Zustandsformen etc.)

· Nennung der Festigkeits- und Formänderungseigenschaften (Scherfestigkeit,

Zusammendrückbarkeit, Bodendynamische Kennwerte etc.)

· Nennung der Bodenkenngrößen für bindige und nichtbindige Böden (hier:

Rechenparameter)
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· Dimensionierung der Wege- und Kranstellflächenaufbaus (Querschnitte mit

Materialangaben)

· Angabe zur Wiederverwendbarkeit des Bodenaushubs als Auffüllmaterial für

Wege- und Kranstellflächenbau bzw. als Fundamentüberschüttung.

2.3.2 Statische und konstruktive Planung

Auf Basis des Baugrundgutachtens ist eine Planung der Transportwege in statischer

und konstruktiver Hinsicht zu erarbeiten.

Folgende erdstatische Nachweise sind prüffähig zu führen:

· Nachweis der Grundbruchsicherheit und Einhaltung der zulässigen

Schiefstellung (Setzungsberechnung)

· Nachweis der Spannungsverteilung unter Lasten (Sohlspannungsverteilung,

Spannungsverteilung im Boden)

· Nachweis der Gleit- und Kippsicherheit

· Nachweis der Gelände- und Böschungsbruchsicherheit

· Nachweis des Wassereinflusses (Wasserdruck, hydraulischer Grundbruch,

Veränderung der Bodenwichte, Frostempfindlichkeit)

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Lastverteilung auf künstlichem Aufbau sowie den natürlich

anstehenden Böden (Untergrund)

Die zeichnerische Darlegung der Planung ist in folgender Form zu erbringen:

· Lagepläne im Maßstab 1:1000 / 1:2000 / 1:5000

· Querschnittsprofile mit Angabe der Quergefälle im Maßstab 1:50 / 1:100

· Höhenpläne als Schnittdarstellung im Maßstab 1: 200 / 1:500 / 1:1000

· Detailpläne im Maßstab 1:10, 1:50 je nach Erfordernis

In die statische und konstruktive Planung der Transportwege ist die Nachweisführung

und zeichnerische Darlegung der Maßnahmen für zu überfahrende Bauteile, wie z. B.
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Brücken und Durchlässe, Ver- und Entsorgungsleitungen, Schächten etc. zu

integrieren.

Für das Überfahren von bestehenden Bauwerken sind im Allgemeinen

Genehmigungen, denen u. a. eine statische Prüfung vorausgeht, erforderlich, die

bauseits einzuholen sind.

Die Transportwege sind für den kompletten Zeitraum des Windparkprojektes

(Aufbau- , Betriebs- und Rückbauphase) auszulegen.

Schwerlastfahrzeuge sind keine geländegängigen Fahrzeuge und für den Verkehr auf

befestigten Straßen konstruiert und vorgesehen. Daher bestehen an die

Transportwege besondere Anforderungen nicht nur in Bezug auf die Tragfähigkeit,

sondern auch an die Gebrauchstauglichkeit.
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2.3.3 Übersicht über die geometrischen Anforderungen

Bei der Planung der Transportwege sind Mindestabmessungen einzuhalten, die in den

folgenden Abschnitten dargelegt werden:

STANDARD-LICHTRAUMPROFIL

Durchfahrtsbreite (Kurven) s. Kapitel 2.3.4.

A Durchfahrtsbreite (Geraden) 6,00 m (TST)

6,00 m (CHT)

6,50 m (LDST(1))

7,00 m (nur LDST  V162 NH166)

B Durchfahrtshöhe 5,50 m

C Transportbreite 4,60 - 5,90 m

D Transporthöhe 5,00 m

E Spurbreite 3,00 m

(1) Auswahl gemäß WEA-Typ Kapitel 7
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FAHRBAHN TRAGFÄHIGE OBERFLÄCHE
A Breite tragfähige Fahrbahn (Geraden) 4,50 m

B Fahrzeug Spurbreite (Geraden) 2,50 m - 3,00 m

Breite tragfähige Fahrbahn (Kurven/-radien) s. Kapitel 2.3.4.

GRENZWERTE VON QUERGEFÄLLEN
Kurven ≤ 3%

Geraden ≤ 3%

LÄNGSGEFÄLLE / MAXIMALWERTE BEI STEIGUNGEN / GEFÄLLE

Fahrt vorwärts
(Schichten ohne Bindemittel)

< 7%

Fahrt vorwärts
(mit gebundener Deckschicht)

≥ 7 %
(projektspezifische Bedingungen

wie z.B. Zug- /Bremshilfe, Traktion,
Kurvenradien und Straßenbreite u.a.)

Fahrt rückwärts ≤ 3%
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BODENFREIHEIT

Komponente Minimum Maximum

Turm ≥ 15 cm ≤ 80 cm

Rotorblätter ≥ 40 cm ≤ 80 cm

KUPPEN & WANNEN
WEA-Typ Minimum Radius Basisfahrzeuglänge

V100 / V110 / V112 400 m 60 m

V117 500 m 65 m

V126 500 m 70 m

V136 600 m 75 m

V150 600 m 80 m

V162 500 m 90 m (Nachläufer)
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2.3.4 Anforderungen an Kurven und Kreuzungen

Die Planung von Kurven ist durch die Einhaltung von Mindestmaßen vorzunehmen.

Diese sind gem. den in Anlage 2 (separates Dokument 0092-8386) stehenden

Beispielen anzuwenden.

Anmerkungen:
· dargestellte Grafiken sind nicht maßstäblich

· Kurven sind für alle Komponenten gültig

· tragfähige Fahrbahnbreite vor Kurveneinfahrt: 4,50 m

· vor Einfahrt in eine Kurve und einem Übergang von Kuppe zu Wanne, muss

mind. die entsprechende Basisfahrzeuglänge (s. Tabelle „Kuppen und

Wannen“, Kap. 2.3.3 „Übersicht über die geometrischen Anforderungen“) zum

gerade Positionieren des Transporterfahrzeuges vorhanden sein

· müssen Längen- und/ oder Kurvenausbauten auf Baustellen kleiner oder größer

sein, sind diese projektspezifisch zu prüfen

Besonderer Hinweis aus dem Kapitel 1.3:

Sollten projektbezogen begründete Abweichungen zu den Mindestanforderungen

erforderlich werden, ist in jedem Fall Vestas in die Planung miteinzubeziehen und eine

schriftliche Zustimmung einzuholen.

2.3.5 Anforderungen an Ausweichbuchten und Wendebereiche

Bei nicht einsehbaren Streckenabschnitten und/oder Längen ≥ 0,5 km und im

Streckenabschnitt der Hauptzufahrt sind Ausweichbuchten für Massentransporte von

20 m (Länge) x 4,0 m (Zusatzfahrbahnbreite) anzulegen, um ein Vorbeifahren von

entgegenkommendem Verkehr (ausgenommen sind Schwerlasttransporte), sowie

insbesondere die freie Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen zu gewährleisten.

Jeder Windpark muss über mindestens eine Wendemöglichkeit verfügen, die Lage

wird projektspezifisch mit VESTAS abgestimmt. Die Radien des Wendebereiches

betragen 2x R45 m zuzüglich 2 m Lichtraumprofil, dieser dient für alle Fahrzeuge

exklusive der Rotorblätter.

Sollte auf Grund der Anordnung der Kranstellfläche, oder der Anordnung der Blattlager

an der Kranstellfläche ein Wenden der Fahrzeuge mit den Rotorblättern notwendig

sein, sind die Radien der Kurvendarstellungen für den entsprechenden Anlagetyp zu

wählen.
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Beispieldarstellung eines Wendetrichters

WENDETRICHTER

Für Ausweichbuchten sowie alle Wendemöglichkeiten gelten die gleichen statischen

und konstruktiven Anforderungen wie an die Transportwege.
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3 Anforderungen an die Kranstellflächen

Im vorliegenden Kapitel werden die weiterführenden Anforderungen an die

Kranstellflächen definiert.

3.1 Übersicht über die Fahrzeuge, Krane, Komponenten und

Materialien

Einen Überblick über die zum Einsatz kommenden Fahrzeuge, Krane, Komponenten

und Materialien gibt die folgende Auflistung:

· Begleitfahrzeuge ca. 3,5 t Gesamtgewicht

· ca. 55-65 LKW und Schwerlasttransporte Achslast 12 t

· 2 Hilfskrane, 1 Vormontagekran, min. 1 Großkran Achslast 12 t

· ca. 66 Fahrzeuge für Betonfertigteile pro CHT

· Stahlturmteile 42 t bis 95 t

· Maschinenhaus, Nabe, Getriebe 35 t bis 90 t

· 3 Rotorblätter 12-25 t

· Werkzeugcontainer

· Baustelleneinrichtung

Hinweis: Anlagenspezifisch abweichend.

3.2 Belastungen und Belastungsbereiche

Für die Kranstellflächen gelten die in Kapitel 2.1 definierten Belastungen und

Anforderungen gleichlautend. Jedoch gelten für die verschiedenen Teilflächen/

Teilbereiche der Kranstellflächen verschiedene Belastungsstufen und

Anforderungsprofile.
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Tabelle 3: Bezeichnung, Belastung und Anforderungen an die Kranstell(teil)flächen

Nr. Teilflächen-

bezeichnung

Verwendung Achslast

(t)

Anforderungen/

Beschaffenheit

1 Kranstellfläche Montagekran 0% Gefälle, F lächenlast:

260 kN/m² für NH ≤152m

350(2) kN/m² für NH >152m,

dauerhaft ausgebaut, Krantyp z.B.

LG1750/LR11000

2 Montagefläche Montage 12 0 % Gefälle; temporär ausgebaut,

zum Teil Wiederherstellung

im Servicefall notwendig

3 Lagerfläche Rotorblatt-

lagerung

6

(nur Blatt-
ablage-
streifen)

eben und frei von Hindernissen,

Ablagestreifen höhengleich zueinander-

und in alle Richtungen neigungsfrei,

temporär ausgebaut, bei abweichender

Einfahrtrichtung der Blätter ist eine

Absprache mit Vestas erforderlich

4 Transportweg Transport 12 vgl. Kapitel 2, dauerhaft ausgebaut

5 Hilfskranfläche Hilfskran 12 <2 % Gefälle, temporär

ausgebaut, Wiederherstellung

im Servicefall notwendig

6 Rüstfläche Rüsten 12 <2 % Gefälle vom Kranmittelpunkt,

temporär ausgebaut, Wiederherstellung

im Servicefall notwendig

7 Turmsockelumfahr
ung und Zufahrt

Arbeitsbereich    6 dauerhaft ausgebaut

8 Ballast- und
Hilfskranfläche

Ballastieren des
Großkranes

12 eben und frei von Hindernissen,

temporär ausgebaut, Wiederherstellung

im Servicefall notwendig

9 Turmlager Lagerfläche 12 temporär ausgebaut

Prinzipdarstellung einer Kranstellfläche

(2) Standortspezifische Berechnung empfohlen.
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3.3 Anforderungen an die Planung

3.3.1 Baugrundgutachten und Baugrunderkundungen

WEA-Kranstellflächen sind wie Gründungsflächen von Bauwerken der

Geotechnischen Kategorie GK 3 zu erkunden und zu untersuchen.

Der geotechnische Sachverständige hat geeignete Erkundungsmaßnahmen zu

planen, auszuführen und auszuwerten sowie Hinweise zum Wegeaufbau und zur

Stabilisierung der Kranstellflächen (z.B. Mächtigkeit des Tragschichtaufbaus, ggf.

Angaben zum Einsatz von Geokunststoffen oder hydraulischen Bindemitteln) in

seinem geotechnischen Bericht zu geben.

Hierbei ist zu beachten, dass auf der gesamten Kranstellfläche, inklusive der an die

Kranstellfläche angrenzenden Baugruben-Arbeitsraumverfüllung des WEA-

Fundamentes, die von VESTAS angegebene Bodenpressung aufgenommen und

schadlos abgetragen werden kann.

Neben den Angaben in Kapitel 2.3.1 wird für die Planung der Kranstellflächen im

Bereich der Fläche 1 ergänzend gefordert sowie im Bereich der Flächen 2 bis 3, 5 und

8 ergänzend empfohlen:

· mindestens je zwei indirekte Erkundungen z.B. in Form von elektrischen

Drucksondierungen (CPT) gemäß DIN EN ISO 22476-1 oder glw. bis in die

Einflusstiefe der Lasten unter Geländehöhe abzuteufen.

· je eine direkte Erkundung z. B. in Form einer Kleinrammbohrung oder glw. bis

in die Einflusstiefe der Lasten unter Geländehöhe abzuteufen, sofern sich

abweichende Ergebnisse in den durchgeführten Drucksondierungen gegenüber

den Hauptuntersuchungen im Bereich der Windenergieanlagen aufzeigen.

· je Bodenschicht- und/ oder Bodeneigenschaftswechsel oder Tiefenmeter

mindestens eine Bodenprobe zu entnehmen.

· die Auswertung der gewonnenen Bodenproben im Baugrundlabor zur

Ermittlung der Bodenparameter (Rechenwerte) bzw. zur Bestätigung der in den

Normen genannten Rechenwerte vorzunehmen.

· ein rechnerischer Nachweis der Grundbruchsicherheit (gegen Durchstanzen

der Kranpratzen) gemäß DIN 4017 ist vom geotechnischen Sachverständigen

zu führen.

Erstelldatum: 04.05.2022 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.7-b11 368/394



Vestas Deutschland GmbH · Kapstadtring 7 · D-22297 Hamburg · www.vestas.com

Dokument-Nr.:
0040-4327 V11

Anforderungen an Transportwege und
Kranstellflächen

Datum:
01.04.2020

Seite 20

Classification: Restricted

3.3.2 Statische und konstruktive Planung

Neben den in Kapitel 2.3.2 definierten Anforderungen sind ergänzend die Nachweise

für eine Flächenlast von 260 kN/m² bzw. 350 kN/m² zu führen.

Ergänzend gilt noch ein besonderer Hinweis auf die möglichen Überschneidungen der

Lastauswirkungsbereiche der Kranstellflächen mit denen des Fundamentes. Die

Überschneidungen der Lastauswirkungsbereiche sind in der Planung statisch sowie

konstruktiv zu berücksichtigen.

3.3.3 Geometrische Anforderungen

Neben den in Kapitel 2.3.3 bis 2.3.5 definierten Anforderungen sind ergänzend die in

den jeweiligen Zeichnungen vermerkten geometrischen Werte einzuhalten.

Die zeichnerischen Darstellungen in der aktuellen Anlage 3 stellen die jeweiligen Maße

der zur Verfügung zu stellenden tragfähigen Nutzungsoberflächen ohne evtl. lastfreie

Bereiche, Drainagegräben etc. dar.

Bei einer Planung von in den Typenprüfungen abweichenden Höhendifferenzen

zwischen Fundamentoberkante und Geländeoberfläche ist eine gesonderte

Absprache mit Vestas zu führen und schriftlich festzuhalten. Bei gegenüber der

Typenprüfung erhöhten oder niedrigeren Fundamenten kann es durch ggf. notwendige

abweichende Kranaufbauten und erweiterten Maschinen-/ Zeitaufwand zu Mehrkosten

kommen. Ein höher, oder niedriger liegendes Fundament darf durch notwendige

Böschungskanten nicht die Maße der tragfähigen Kranstellfläche verringern.

Entsprechend notwendige Sicherheitsabstände zu belastbaren Kanten sind in der

Planung zu berücksichtigen.
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4 Anforderungen an die Bauausführung

Die Arbeiten sind durch eine Fachbauleitung zu überwachen. Baustellenprotokolle sind

zu führen. Abnahmen und Anweisungen der Fachingenieure (verantwortliche

Personen gem. Kapitel 1.2) sind zu protokollieren und neben den

Baustellenprotokollen, den Lieferscheinen etc. in der Bauakte zu archivieren.

Alle Arbeiten sind durch einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator zu

beaufsichtigen.

Der Arbeitsraum des Fundamentbaus greift bei einigen Fundamenten in den Bereich

der Kranstellfläche. Wird die Kranstellfläche vor Ausführung der Fundamentarbeiten

vollständig fertig gestellt, kommt es beim Aushub im Randbereich zu Überschneidung

und Zerstörung der Kranstellfläche. Diese wäre nachträglich wiederherzustellen. Aus

diesem Grund ist bei der Ausführung der Arbeiten für die Kranstellfläche der

Übergangsbereich zum Fundament (Arbeitsraum) zurückzustellen, bis das Fundament

betoniert und der Arbeitsraum verfüllt und verdichtet ist. So lässt sich ausschließen,

dass es zu zusätzlichen Aufwendungen und Mehrkosten kommt.
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4.2 Prüfung der Tragfähigkeit

Zur Prüfung der Tragfähigkeiten sind vor Ort baubegleitend Verdichtungsnachweise in

Form von

· flächendeckenden, dynamischen Verdichtungskontrollen z.B. mit dem leichten

Fallgewichtsgerät gemäß der Technischen Prüfvorschrift für Boden und Fels im

Straßenbau (TP BF-StB), Teil B 8.3 oder / und

· statischen Plattendruckversuchen durchzuführen, und zwar

o 2 Stück auf der Kran(teil)fläche Nr. 1,

o 1 Stück auf der Kran(teil)fläche Nr. 8,

o je 2 Stück auf den Kran(teil)flächen Nr. 2 und 5,

o 1 Stück je km-Transportweg mit 12 t Achslast,

o 2 Stück je km-Transportweg mit 21 t Achslast.

Der Verdichtungserfolg ist letztendlich durch den Nachweis eines Verdichtungsgrades

von DPr ≥ 98% für maximale Achslasten bis 12 t bzw. DPr ≥ 100% für maximale

Achslasten bis 21 t nachzuweisen.

Bei den Transportwegen und Kranstell(teil)flächen mit einer maximalen Achslast von

12 t muss der Verformungsmodul Ev2 ≥ 80 MN/m² und der Verhältniswert Ev2/Ev1 ≤ 2,5

betragen.

Bei den Transportwegen und Kranstell(teil)flächen mit einer maximalen Achslast

von 21 t muss der Verformungsmodul Ev2 ≥ 100 MN/m² und der Verhältniswert

Ev2 /Ev1 ≤ 2,5 betragen.

Hinweise: Je größer das Verformungsmodul ist, desto steifer ist der Baugrund. Je

kleiner der Verhältniswert ist, desto besser ist die Verdichtung des Baugrundes. Der

bestmögliche Verhältniswert ist 1.

Erfahrungsgemäß müssen die natürlich anstehenden Böden bereits ein

Verformungsmodul von Ev2 ≥ 45 MN/m² erreichen, um die o. g. Werte letztendlich bei

einem fachgerechten Aufbau von ca. 60 cm erreichen zu können. Kann dieser Wert

auf dem natürlichen Baugrund nicht erreicht werden, ist dieser bis in größere Tiefen

zu verbessern. Maßnahmen sind z. B. die Erhöhung der Tragschichtdicke,

Stabilisierung mit hydraulischen Bindemitteln, Verlegen von Geokunststoffen und

Geovlies etc.

Bei mächtigeren Aufbauten bzw. Bodenverbesserungsmaßnahmen als die

Wirkungstiefe der Plattendruckversuche bzw. die Einflusstiefe der Belastungen, ist

dementsprechend der Aufbau lagenweise zu prüfen, oder sind prüfende

Baugrunderkundungen in Form von Drucksondierungen oder gleichwertig

auszuführen.
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Der letztendlich erforderliche Umfang der Prüfungen richtet sich nach den

geologischen Gegebenheiten sowie den geplanten Maßnahmen vor Ort und liegt im

Verantwortungsbereich des Baugrundsachverständigen.

Zur Bestätigung der Mindesttragfähigkeiten ist Vestas spätestens 14 Tage vor Beginn

der Lieferung die Bescheinigung der ordnungsgemäßen Ausführung der Arbeiten in

statischer und konstruktiver Hinsicht gem. Anlage 1b zu übergeben (siehe hierzu

auch Kapitel 1.3).

Auf Anfrage sind dem Vestas-Projektmanagement die entsprechenden

Aufzeichnungen und Ergebnisse der Messungen vorzulegen.

4.3 Wartungs- und Kennzeichnungspflicht

Die Wartung der Transportwege und Kranstellflächen muss während der Lieferung,

Lagerung und Installation der Windenergieanlagen sowie allen Servicezeiten

gewährleistet sein. Die Wartung umfasst

· Alle erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung und ggf. Wiederherstellung der

statischen und konstruktiven Anforderungen,

· insbesondere die Beseitigung von Schlaglöchern, Aufwölbungen, Spurrillen etc.

vor Lieferung der Großkomponenten,

· die Vermeidung von Staub und Schmutz durch Beregnung der Flächen,

· die ordnungsgemäße Entwässerung der Flächen,

· den Winterdienst,

· die Kennzeichnung der schneebedeckten  Flächen durch Signalpfosten.
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5 Anforderungen an die Baustelleneinrichtungsflächen

Für die befestigte Baustelleneinrichtungsfläche 30m x 40m gelten die in Kapitel 2.1

definierten Belastungen und Anforderungen gleichlautend. Die Park-, Rangier- und

Ladeflächen sind für eine Achslast von 12t auszulegen. Die diesen Bereich

umschließende sonstige Baustelleneinrichtungsfläche ist als Lager- und Abstellfläche

(z. B. von Containereinrichtungen etc.) vorzusehen und muss eben sowie frei von

Hindernissen sein.

Baustelleneinrichtungsflächen müssen außerhalb des Gefahrenbereiches mit einem

Radius von min. 200 m um die jeweiligen Windenergieanlagen positioniert sein.

Die erforderlichen Abmessungen sind der Anlage 1a zu entnehmen.

6 Sonstige Anforderungen und Hinweise

Folgende sonstige Anforderungen und Hinweise werden formuliert:

· Für das Personal sind ausreichend Parkflächen für das sichere Abstellen der

Fahrzeuge vorzusehen.

· Das Tragen von Sicherheitskleidung ist Pflicht. Schutzhelm, Sicherheitsschuhe,

Arbeitshandschuhe, Arbeitskleidung und Schutzbrille sind vor Arbeitsbeginn

anzulegen. Die Anweisungen des Sicherheits- und Gesundheits-

schutzkoordinators sowie des verantwortlichen Baustellenpersonals ist Folge

zu leisten. Verstöße können zum Verweis von der Baustelle führen.

· Aufgrund des Arbeitens mit schweren Materialien und Gerätschaften besteht

erhöhtes Unfallrisiko insbesondere durch deren mögliches Kippen und

Niederfall.

· Das vorliegende Dokument wurde nach bestem Wissen und Gewissen ohne

Anspruch auf Vollständigkeit durch die Vestas Deutschland GmbH,

Kapstadtring 7, 22297 Hamburg verfasst.

Hinweise und Verbesserungsvorschläge sind erwünscht, um insbesondere die

Arbeitssicherheit weiter zu erhöhen und den Ablauf der Projekte zu optimieren.

Vorschläge und Anmerkungen richten Sie bitte an den zuständigen Projektleiter.
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Anlage 1a: Darstellung der Baustelleneinrichtungsfläche
(BE-Fläche)
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Anlage 1b: Bestätigung der ordnungsgemäßen Ausführung
 der Arbeiten in statischer und konstruktiver Hinsicht

Transportwege und Kranstell(teil)flächen

1. Bestätigung

Hiermit wird die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten in statischer und

konstruktiver Hinsicht sowie die Einhaltung der Anforderungen gem. Dokument 0040-

4327 V11 – Anforderungen an Transportwege und Kranstellflächen für das Projekt

…………………………………. bestätigt.

Auf Anfrage können dem Vestas-Projektmanagement die entsprechenden

Aufzeichnungen und Ergebnisse der Messungen binnen 5 Tagen vorgelegt werden.

2. Transportwege

( … ) alle

( ....) Streckenabschnitte:   1. …………………………………………………………….

2. …………………………………………………………….

3. …………………………………………………………….

3. Kranstell(teil)flächen

( … ) alle

( ...) Kranstellfläche

WEA:  …………. Teilfläche(n):.……………………………

WEA:  …………. Teilfläche(n):.……………………………

WEA:  …………. Teilfläche(n):.……………………………

4. Verantwortliche Personen / Unterschriften

Für die Richtigkeit der Angaben Bauherr:
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Anlage 4: Projektspezifische Beispiele

1. Baustelleneinrichtungsfläche, alternative Flächenform

V  RO R R  NO C         V  W              V         
                            V         V  
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2. Darstellung Transport von Drittelschalen LDST (V162)

LICHTRAUMPROFIL LDST TURM SEGMENTE

Durchfahrtsbreite (Kurven) Dokument-Nr.: 0092-8386

A Durchfahrtsbreite (Geraden) 7,00 m

B Durchfahrtshöhe 4,50 m

C Transportbreite 6,30 m

D Transporthöhe 4,00 m

E Spurbreite 3,00 m

F Turmsegment Außendurchmesser 5,90 m

G1 Turmsegment Ladehöhe 1,60 m

G2 Turmsegment Ladungshöhe 3,20 m
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3. Darstellung Transport einer vormontierten LDST-Sektion

Bei reduzierten Platzverhältnissen auf der Kran- und Montagefläche der zu
errichtenden WEA, kann eine notwendige Vormontage der LDST auch an anderer
Stelle erfolgen. Die vormontierte Sektion wird dann mit einem Spezialtransport auf die
KSF gefahren, dies ist eine Sonderlösung.
Die Beeinflussung des Gesamtprojektablaufes und daraus resultierende bauliche,
logistische und zeitliche Besonderheiten sind im Vorfeld zu besprechen und bewerten.

LICHTRAUMPROFIL LDST TURM SEGMENTE MONTIERT

Durchfahrtsbreite (Kurven) Dokument-Nr.: 0092-8386

A Durchfahrtsbreite (Geraden) 8,00 m

B Durchfahrtshöhe 9,00 m

C Transportbreite 7,00 m

D Transporthöhe 8,50 m

E Spurbreite 3,00 m

F Turmsektion Außen Max Durchmesser 6,50 m

G Turmsektion Ladehöhe Max 1,50 m

Achslast ~15 t

Erstelldatum: 04.05.2022 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.7-b11 387/394





Vestas Deutschland GmbH · Kapstadtring 7 · D-22297 Hamburg · www.vestas.com

Dokument-Nr.:
0092-8389 V01 Anlage 4

Projektspezifische Beispiele

Datum:

01.04.2020

Seite 5

Classification: Restricted

5. Blade-Lifter

Bei großen projektspezifischen Einschränkungen in der Zufahrt zum WEA- Standort
(interne und/ oder externe Strecke), ist der Einsatz eines Bladelifters (SPMT mit FTV),
für den Transport der Rotorblätter möglich.
Für die Dimensionierung der Transportstrecke sind die in der Spezifikation
angegebenen Fahrbahnbreiten und das seitliche Lichtraumprofil der jeweiligen WEA
einzuhalten.
Die dann notwendigen Kurvendimensionen für alle Sonderfahrzeuge auf der gleichen
Strecke (Turm, Maschinenhaus, Triebstrang, Nabe und Bladelifter) sind den
untenstehenden Kurvendarstellungen zu entnehmen.
Zusätzlich wird eine projektspezifische Besichtigung/ Erstellung eines
Streckenprotokolls zum angepassten Lichtraumprofil (LRP) benötigt, um dieses
planen und herzustellen zu können.
Nach Fertigstellung der Infrastruktur und vor Projektbelieferung, ist eine weitere
Besichtigung und ggf. Korrektur des LRP notwendig, da erst dann die genaue
Straßenlage im Verhältnis zur angepassten Vegetation geprüft werden kann.
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Der gewählte Aufstellwinkel des Blattes ist abhängig von der Steigung und
Seitenneigung der Fahrbahn, Windgeschwindigkeit und anderen Faktoren.
Diese Parameter werden vom Bedienpersonal während des Transportes fortwährend
geprüft und bei der Fahrprogrammwahl berücksichtigt.

Die Transportgeschwindigkeit beträgt bis zu 15km/h. Je nach Komplexität der

Strecke und bei ausreichend Tageslicht, kann mit einer Fahrstrecke von 10-40km pro

Arbeitstag gerechnet werden.

Dabei sind Auf- und Abladezeiten, behördliche Fahrzeitbeschränkungen, Rückfahrt,

sowie das Baustellenkonzept (Zwischenlager, just in time etc.) maßgebend.

Je nach Blattdimension und Streckenanforderung, kann der Bladelifter mit einer

entsprechenden Achsanzahl (8-10, oder mehr) ausgestattet werden. Der

überwindbare Steigungswert beträgt bis zu 15% (der anwendbare Aufstellwinkel des

Blattes verringert sich hierdurch), mit Zug- und/ oder Bremshilfe auch mehr.

Zur Nutzung des Bladelifters wird ein Umladeplatz benötigt. Die Sicherung der Fläche,
oder einer Alternative, sollte vorsorglich auch für einen Einsatz während der
Betriebsphase erfolgen.

Erstelldatum: 04.05.2022 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.7-b11 392/394








